


IMPRESSUM 
Her ausgeber: 
Insasse!! der JVA Berhn-Tegd und 
Kaninchen ,Hoppe/• als "vlaskouchen 

Redaktion: 
Profe$$Or Dr Dr. Dr. h., Ernst Heimll 1~1. Btrgma 
\\{JU: tEiuenmugliederJ. Pe~er Bohl. Stellen Grosser. 
Wolfgan!( Rybm~kt. Ct'mal Sets, Ronny Speckcns 

Ver ant\1, Red akteur: 
Steifen Gros >er{\ ·.t.S.d. P \ 

Dr uck: P<t~r Bobl 

Postanseil rift: 
Redaktionsg.:memschaft der f!Ch-...olick 
Seidelstraße J9, 13:'0- B~rlin, 
10 301 .: JX 35 30 

Spendenkonto: Berhncr Billlk AG. 
Komo-l'\r.: .•too 132 703. BLZ: 100 200 oo 
A uflngc: t-.:wo E..xempl3r~ 

Allgemeines: 
Dte Arl;leu der RedaktJOnsgcmOIIlschafi b"summt sich 
nach ~laßgabe des Suuut~ der Rcdaktionsgememschaft 
de<' ticht:CI.ck vom 1. Jum 11176. 
Eine ilnsur findet mein stan! 
Der foc::htt:llicl< erscheint mmdoe,tens s~h.~m~l 1m Jahr 
Der Bezug ist kostentrei. Spenden en den 'Cht.bld<: 
sind als gcmcmnü12ig an~rkannt und steuerheb absetz
bar. 

Wichtig: 
Reproduktion de:; lnhnlts - ~.tnz t'der ;etl\1 Cl>e - nur 
mit schnflhcher Erlaubms der Rednku,,n~gemcin

;chaft. Mit vollem Namen gekertnz;:icbnete Arttkel ge
ben nicht unbedmgt die \.!emung der Rc:dakuonsgc:· 
m<!inschafi wieder Bet tmg~sandten Manusknpten und 
Leserl>nekn sellcn wirdas Ein1 erstJndru-~ zum b('norar
freJen Abdn•ck und zur smnwobrenden Kürzun~ IOrJ~;s. 

Eigentumsvorbehalt: 
Die Zeitung bleibt Eig~ntum des Absenders. bts oie 
dem Gefanl)enen persönlich ~usgebändlgt \1 trd: auf § 
31 Abs 3 St\ollzG \\ird boe1on<krs btng<'W 1c-en. 
Htemach konn dtr AnStahsleit~r Schreiben :Inhalten. 
wenn sie grob unrichtige oder erheblich cm;tcll~nde 

Darstellungen von Anstaltsvcrhältmss~n enthalten. 
Wird die: Zettschnfi dem Gefangen.:~~ nicht persGellich 
.tusgehllndigt. woboet eint: »Zuthabenahmen kctn~ p::r
söoliche -\ ushandigung tm Smne dks ... ~ \orl:l~haltes 
darstellt. ist ~ie dem Absender un!('f" Angab.: des Grun
des zurUck%uscnden. 

In eigener Sache 
Archi" und Vertrieb: Wolfgang R.: 
Anzeigen. Bildbea rbeitung. Titel
und Mittelseite: Ronny S.: 
Druck, Druckplatt~n und Gefnnge
nenentlobnung: Peter B.: 
Teget intern, Politi k. Recht, Ver
mischtes, Realsatire, Ho pp e t. 
Fundgrube und L cserbriefe: Ce
mal S.: 
Blitz lichter. Seite Drei. Seiten
wechsel, Medien. Das Letzte, Lay
out, und Ad1·essen: Steffen G.; 
Soziales. Sozialrecht: York K.: 

Blitzlichter 

Seite 
Gefangenenentlohnung 

4 
Der Gefangene ist gehalten den Wert regelmäßiger 
Arbeit zu erkennen. Ihm soll bewußt werden, daß Er
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Viele Fragen 
Wird der liehtblick nach dem Weggang 
des redaktionellen Philologen schlechter? 

o..; 

Nach dem Ausscheiden des enga
gienesten Redaktionsmitglie
des aus der Redaktionsgemein

schaft der liehtblic k werden schon die 
ersten Stimmen laut. die da sagen: 
))Nachdem euer Schreiber weg ist steht 
auch nur noch Scheiße im Iichtbiick<<. 
Dem Kommentator ist es 'i.elleichr ent
gangenen, daß nach der Entlassung des 
Mitarbeiters noch keine weitere Ausga
be des Gefangenenmagazins erschienen 
ist. Allen Lesern des Iichtbiicks sei ver
sichert. daß das übrige Team , ·ersuchen 
"ird die erreichte Qualität mit jeder 
nachfolgenden Ausgabe wieder zu errei
chen oder sogar zu verbessern. Den von 
vielen Lesern als zu wissenschaftlich 
kritisienen Schreibstil, wird es nach dem 
Ausscheiden des liblichen ,,Philoso
phen<<. in dieser Form nicht mehr geben. 
In Zukunft wird die Sprachcbene, auf der 
sich der lichtblickmiueilen wi rd. der 
Standansprache entsprechen. Die Arti
kd werden je nach persönlicher ~ote et-

In den ve•·gangeneo Tagen ereigne
ten sich in den Redaktionsräumen 
mitunter seltsame Dinge. Nach
dem die Redaktionsmitglieder, 
zum Feierabend die Büroräume 
verlassen und geschlossen haben, 
entwickelten diese ein mystisches 
E igenl eben. So schalteten sieb 
manchmal. über Nacht elektrische 
Geräte ein und eine abgesetzte Lo
sung im Redaktionseigeneo WC 
wurde tags darauf von den Schrei
berlingen ungesplilt aufgefunden. 
Das der liehtblick nicht von al
len Menschen geschlitzt wird, ist 
den Herausgebern bewußt. Aber 
die persönliche Meinung das der 
liehtblick >>Scheiße« ist, läßt sich 
auch in einer nicht so drastischen 
Weise zum Ausdruck bringen. 
Aus gegebenen Anlaß bittet die 
Redak-tion d·le ungebetenen Gäste, 
nach benutzen der Toilette zu spü
len und eveotueU benutzte elektri
sche Geräte auszuschalten. Auf 
Dauer werden diese dadurch nicht 
besser. Danke! 

was munterer und farbiger gestaltet. 
»Bleiwüsten«. wie sie in den vergangen 
Ausgaben auftauchten. werden allmählich 
verschwinden. 

Aufgegriffene Themen werden nach 
wie vor genau unterdie Lupe genommen, 
bevor sie in den Druck gelangen. denn 
die Herausgeber haben den Anspruch so 
Fundiert und Aktuell \\ ie möglich zu 
sein. Gerade weil der Iichtblick in ei
ner Umgebung entsteht. die den lieht
blick >>eher abschaffen oder ignorieren. 
als unterstützen möchte«. 

Ein gutes Beisptel dafur ist das Ansin
nen der Anstaltsleitung über die An und 
Weise der Verw·endung von Spendengel
dern zu entscheiden. Ausgangspunk-t der 
Meinungsverschiedenheit war das Anlie
gen der Redaktion unter Verwendung von 
Spendenmitteln einen » Preiswerten« 
neuen Complller zu erwerben. Mit der 
Weiterentwicklung auf diesem Gebiet. 
laufen neue Layoutprogramme nicht 
mebr störungsfrei auf alten Rechnern. 
Da die Redaktion zur Erstellung des Ge
fangenenmagazins an die Setzerei gebun
den ist. muß die ve1wendete »Hard- und 
Software« annähernd mit den Gegeben
heiten in der Setzerei übereinstimmen. 
Daß der lichtblicknicht mehr in Stein
tafeln gehauen wird, müßte sich auch in 
den oberen Verwaltungsebenen herum
gesprochen haben. 

Ein vorgebrachtes Argument der ver
antwortlichen Büro-Menschen war. die 
Spendengelder fiir den Erwerb einer ge
brauchten Druckmaschine zu verwenden . 
Dem ist entgegen zu halten, daß die sbh 
das Spendenkonto verwaltet und die Ver
wendung der Mittel durch den ficht
blick, komrolliert Zweitens. sich die 
Anstalt bereiterklärt hat, fli r entstehen
de Betriebskosten aufzukommen. Und 
drittens die Redaktionsmitglieder entwe
der Entlassen oder Verstorben sind bis 
die notwendigen Summen. die ftlr den 
Kauf einer Dn1ckmaschine notwendig 
sind. angespart wurden. 

Die Entscheidungen der Anstaltslei
tung sind nicht immer glücklich gewählt. 
FUr die hier gefangenen Menschen. sind 
viele der getroffenen Anweisungen nicht 
nachvollziehbar. Den Auswirkungen kön
nen sie sich aber auch nicht entziehen.0 
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Unser Titelbild 
l.Jnser Titelb1ld Leigt. "ie sich die Ar
beitsbetriebe der Justizvollzugsanstalt 
Tegel im Laufe der Jahrzehnte ent'"ik
kelt haben. Heute sind die Arbeitsbedin
gungen rur die do11 tätigen Häftlinge er
träglicher geworden. Die Entlohnung isr 
so veraltet w1e schon vor 50 Jahren. 

An der Leine 
Das Leben innerhalb eines Gefängnisses 
1st nicht Einfach. das es noch eine Stei
gerung gibt ist fast nur Inhaftierten be
kannt. Ein Schwarzafrikaner mußte die
se Tatsache am eigenen Leib erfahren. 
Dieser. \\Urde Tagelang in einem geson
dert gesicherten Raum (Bunker) an Ar
men und Beinen mit Lederriemen fixiert. 
Nach dem Bunkeraufenthalt wurde der 
Gefangene in einem Fernsehraum an die 
Leine gelegt (s. S. 8) 
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Titel 

Gefangenen- Entlohnung 
Über Arbeitspflicht, Bemessung des Arbeitsentgelts sowie die sozialversi

cherungsrechtliche Stellung Gefangener und Sicherungsverwahrter 

Z wangsarbeit im Strafvollzug war 
schon immermit allen Merkmalen 
des Übels behaftet und stets um

stritten. Sie war auch keine Sanktion des 
Strafurteils nach dem Strafgesetzbuch, 
sondern wurde als dessen Folge durch 
die Hintertür in den Strafvollzug einge
ftlhrt. Leider haben die Vliler des Grund
gesetzes in Art. 12 Abs. 3 GG an der 
Zwangsarbeit fUr Gefangene festgehal
ten. 

Auch bei Einführung des SrrafvoUzugs
geserzes im Jahre 1977 hielt der Gesetz
geber daran fest. Dazu der Kommentar 
von Wassermann im Altemativkommen
tar: )>Diese gesetzliche Regelung wider
spricht der Gesamtkonzeption des Be
handlungsvollzuges und Resozialisie
rungsvollzuges, da sie nichts dartiber aus
sagt, wie anders die Arbeitspflicht durch
gesetzt werden soll. als durch die 
bisherige Praxis von Disziplinarmaßnah
men und desozialisierenden Eingriffen. 
Die Arbeitspflicht kann den Gefangenen 
nicht zur Arbeit motivieren, da sie die 
feh lende Lohnzahlungsverpflichtung 
nicht ersetzen kann. 

Diese allein kann den Gefangenen in 
die Lage versetzen, seinen Zahlungsver
pflichtung (Familienunterhalt, Schadens
wiedergutmachung. [ ... ] etc.) nachzu
kommen (Pecic 197-t S. 16. 151). Nur 

Die Arbeitspflicht kann 
den Gefangenen 
nicht zur Arbeit 

motivieren, da sje die 
fehlende Lohnzah
lungsverpflichtung 
nich t ersetzen kann 

eine so·verstandene Arbeitspflicht kann 
den Gefangenen verpflichten und zur 
Arbeit motivieren.«1 

Wie sieht es mit dem Lohn bei der Ge
fangenenarbeit aus? Vor dem Inkrafttre
ten des Strafvollzugsgesetz gab es für die 
Gefangenen nur ein Belohnungssystem 

das weder der Arbeitsleistung entspro
chen hatte. noch konnte es einen Beitrag 
zur Wiedereingliederung der Gefangenen 
leisten. 

Mir lokrafttreten des Strafvollzugsge
setz wurde nun aus der Belohnung eine 
Entlohnung, auf die nun der Gefangene 
einen Rechtsanspruch hane. 

Übt der Gefangene eine zugewiesene 
Arbeit, sonstige Beschäftigung oder eine 
Hilfstätigkeit nach § 41 StVollzG Abs. 1 
Satz 2 aus, so erhält er ein ArbeitsemgelL 
Die Höhe des Arbeitsentgelts regelt der 
§ 200 StVollzG. Die Bemessung des Ar
beitsentgeltes nach § 43 sind fUof von 
Hundert Prozent des durchschnittlichen 
Nettolohns aller Versicherten innerhalb 
eines Kalenderjahrs. Über eine Erhöhung 
des Arbeitsentgelts wurde schon zum 31. 
Dezember 1980 befunden. 

Die Gewährung eines echten Arbeits
entgelts solhe der Wiedereingliederung 
der Gefangenen dienen, um damit den 
entstandenen Schaden aus einer Straftat 
wieder gutzumachen. Weiterhin fUr den 
Lebensunterhalt der Familie sorgen oder 
Ersparnisse fUr das normale Leben in der 
Freiheit zurückzulegen. Bei der EinfUh
rung des StVollzG im Jahre 1977lag der 
durchschnittliche Tagesverdienst bei 4.36 
DM, im vergangeneo Jahr entsprach der 
Tageslohn l0.75 DM. Das bei diesem Ar
beitsentgelt genau dieses nicht möglich 
war und ist dUrfte jedem wohl klar sein. 

•>lm Gesetzgebungsverfahren zum St
YollzG ging es noch um die Frage, ob die 
Entlohnung sich an die ortsUbliehen Ta
rife fUr gewöhnliche Arbeiter oder am 
Entgelt aller Versicherten orientieren 
sollte. Mit Hinweis auf die hohen Ko
sten bei einer J 00% Orientierung an den 
Ortslohn wurde dies jedoch aufgegeben. 
Die Strafvollzugskommission hatte noch 
ein Mindestlohn von 75% des ortsUbli
ehen Lohns vorgeschlagen, welches nur 
in Ausnahmefällen unterschrillen wer
den sollte. Der Strafvollzugsausschuß 
der Länder schlug jedoch einen Ecklohn 
in Höhe von 10% des durchschnittlichen 
regionalen Einkommens vor. 

Der Bundestag verabschiedete zu
nächst den § 183, welcher eine stufen
weise Steigerung von 5% auf 40% der 

Bemessungsgrundlage vorsah. Der Bun
desrat lehnte diesen Kompromjß jedoch 
ab und schlug vor, das Entgelt auf 5% der 
Bemessungsgrundlage festzuschreiben. 
Der Vermittlungsausschuß hielt durch § 
200 Abs. 2 wenigstens symbolisch die Ti.ir 
für eine künftige Anhebung offen.u1 Es 
sollten 21 Jahre vergehen bis das Bun-

Es sollten 21 1 ahre ver
gehen bis das BVerfG 
feststellte das § 200 

Absatz 1 des StVollzG 
mit dem Resozialsie

rungsgebot des Grund
gesetzes nicht verein

bar ist 

desverfassungsgeeicht (BVerfG) fest
stellte das § 200 Absatz 1 des St VollzG mit 
dem Resozialisierungsgebot des Grund
gesetzes nicht vereinbar i~t. 

Das Bundesverfassungsgericht haue 
über verschiedene Verfassungsbeschwer
den die den Strafvollzug betreffen zu ent
scheiden. 

Die zu gemeinsamer Entscheidung ver
bundenen Verfassungsbeschwerden und 
das Normenkontrollverfahren betrafen 
den Umfang der Arbeitspflicht im Straf
vollzug, die Bemessung des Arbeitsent
gelts-Ausübung zugewiesener Arbeit
und die soziaJversicberungsrechtliche 
Stellung der Gefangenen und Sicherungs
verwahrten. 

Aufgrund der mUndUchen Verhandlung 
vom 11. März 1998 verkündete das 
BVerfG arn 1. Juli desselben Jahre.'> fol· 
gendes Urteil 

)) I. § 41 Absatz I Satz I und§ 130 je
weils io Verbindung mü § 37 Absätze 2 
und 4, § 43 Absätze I und 2 und § 198 
Absatz 3 des Gesetzes über den Vollzug 
der Freiheitsstrafe und der freiheitsent
zjehenden Maßregeln der Besserung und 
Sicherung - Strafvollzugsgesetz (St
VollzG)- vom 16. März 1976 (Bundes
gestzbl. 1 Seite 581, berichtigt Seite 
2088 und 1997 1 Seite 436), zuletzt ge-



änden durch das Gesetz zur Bekämpfung 
von Sexualdelikten und anderen gefahr
liehen Straftaten vom 26. Januar 1998 
(Bundesg.esetzbl. J Seite 160). sind nach 
Maßgabe der Gründe mit dem Grundge
setz vereinbar. 

11. § 198 Ab-

Titel 

nung von Arbeit dadurch vorzusehen. daß 
der Gefangene - sofern generat - oder 
spezialpräventive GrUnde dem nicht ent
gegenstehen- durch Arbeit seine Haft
zeit verkürzen [ . .. ] oder sonst erleich-

tern kann. ((~ 

Damit war das 
satz 3 des Straf
vollzugsgesetzes 
ist, soweit sich 
die Vorschrift auf 
die gesetzliche 
Ahcrsrenten"·er
sicherung be
zieht, mit dem 
Grundgesetz ver
einbar. 

DieArbeit im 
Strafvollzug bereitet vor 

allen dann auf das 

Feilschen um die 
Höhe der Entlohnung 
zwischen Bundespar
lament und den Län
derkammern eröff
net. Die zusätzlich 
entstehenden Ko
sten für eine Lohner
höhung. müssen die 
Kassen der einzel-

Erwerbsleben in Freiheit 
vor, wenn sie durch 

ein Entgelt 
anerkannt wird 

lll. § 200 Ab
satz I des Straf· 
Vollzugsgesetzes ist mit dem Resoziall
sierungsgebot aus Amkel 2 Absatz I in 
Verbindung mit Artikel 1 Absatz. l und 
Anikel10 Absatz l des Grundgesetzes 
unvereinbar. 

§ 200 Absatz 1 des Strafvollzugeset
zes bleibt bis zu einer gesetzlichen Rege
lung. längstens bis zum 31. Dezember 
2000 anwendbar. Sofern bis dahin keine 
Neuregelung in Kraft getreten ist, ent
scheiden ab den 1. Januar 2001 die zu
ständigen Gerichte ilber die Bemessung 
des in § 43 Absatz l Satz I des Gesetzes 
vorgesehenen Arbeitsemgel ts. 

IV. Die Verfassungsbeschwerden wer
de zurückgewiesen. 

nen Bundesländer 
tragen. 

Das Bundesparlament hielt nach vie
len >>hin und her«, I 5% der Bezugsgrö
ße nach § 18 des Vierten Sozialgesetz
buch zur Bemessung des Arbeitsentgelts 
für angemessen. Wie nicht anders zu er
warten lehnte der Bundesrat djesen Vor
schlag ab. Die Justizministerkonferenz 
am 10. November 1999 hielt noch eine 
Erhöhung von 5% auf 7% der Durch
schnittseinkommen von rentenversi
eheneo Arbeitnehmern für ausreichend. 

Die ganze Angelegenheit kam in den 
Vermittlungsausschuß. Mit der Drucksa
che 14/4943 kam es zur Beschlußemp
fehlung zu dem Fünften Gesetz zur Än
derung des Strafvollzugsgesetzes. 
(Drucksachen 14/3763. 14/4622 .14/ 
4 8 9 8 ) 
»Das vom 

Gesetz zur Änderung des Strafvollzugs
gesetzes unter Berücksichtigung der 
mündlichen vorgetragenen Berichtigung 
angenommen. «3 (s.S. 7) 

Der ausgehandelte Kompromiß ist 
schon mehr als entschäuschent und kri
tikwürclig. Er liegt weit unterhalb dessen. 
was von Theoretikern und Praktikern ge
fordert wurde. Er fallt deutlich hinter die 
Vorgabe der Bundesregierung ( 15 %) zu
rilck und liegl noch unterhalb der 10%. 
die schon 1980 von der Bunde.sregierung 
vorgeschlagen wurde. Welcher schon da
mals an der Mehrheit im Bundesrat schei
tene. Konrad Kruis -der Berichterstarter 
des Bundesverfassungsgerichts - harte 
eine zweistellige Zahl angegeben, »Wann 
man sich auf der verfassungsrechtlichen 
sicheren Seite« befinde. 

Es hätte sicher nicht geschadet wenn 
die Entscheidungsträger einmal die Ab
weichende Meinung des Verfassungs
richters. Konrad Kruis. zum Urteil des 
Zweiten Senats vom l. Juli 1998. nach
gelesen hätten. 

Er schreibt unter anderen: »Dem Urteil 
stimme ich zu. Allerdings bin ich der An
sicht, daß der Senat im Blicl:c auf ArtJ Abs. 
1 GG die anlhropologische Bedeutung der 
Arbeit nicht Oberspringen durfte. Dies 
aber unternimmt er, indem er nur das Re
sozialisierungsgebot der Verfassung als 
Maßstab heranzieht und hieran prUft, 
unter welchen Voraussetzungen Pnicht
arbeit als Resozialisierungsmittel geeig
net sein kann 

Der Mensch wird in sei-
ner existentiellen Befind

V. Den Beschwerdeführern sind die 
notwendigen Auslagen ihres Verfas
sungsbeschwerde- Verfahrens zu erstat
ten.<<2 

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Urteilsbegründung zum § 43 Ab
satz 1 dem Gesetzgeber einen großen 
Spielraum zur Bemessung der Arbeitsent· 
lohnung eingeräumt. In seiner Uneilsbe
grUndung sagt hier der 2 Senat des Bun
desverfassungsgericht unter anderem 
»Die Arbeit im Strafvollzug bereitet vor 
allen dann auf das Erwerbsleben in Frei
heit vor, wenn sie durch ein Entgelt aner
kannt wird. Allerdings kann der Voneil fur 
die erbrachte Leistung in verschiedener 
Weisezum Ausdruck kommen. Anerken
nung ist nicht nur ein monetäres Kon
zept.[ . .. ]«2 

Deutschen 
Bundestag 
in seiner 
133. Sit-

Weiterhin bleibt die Ein- lichkeit in Frage gestellt, 
wenn er - aus welchen 
Gründen auch immer- ei
ner Ordnung ausgesetzt ist, 
in der ftir ihn der Zusam
menhang zwischen abver
langter Arbeit und nnge· 
messenem Lohn prinzipiell 
aufgehoben ist. Die dann in 

»Im Strafvollzug kommen neben oder 
anstelle eines Lohnes in Geld etwa auch 
der Aufbau einer sozialversicherungs
rechtlichen Anwartschaft oder Hilfen zur 
Schuldentilgung in Betracht.[ . .. ]<~ Der 
Gesetzgeber wäre »des weiteren nicht 
gehindert eine angemessene Anerken-

zung am 
16. No
vember 
2000 be
schlosse
ne Ftinfte 
Gesetz zur 

beziehungder Strafge
fangenen in die 

gesetzliche Kranken
und Rentenversicherung 

einen Bundesgesetz 
vorbehalten Betracht kommende Fest

stellung von Ausbeutung ei
nes zum Objekt degradier-Änderung 

des Strafvollzugsgesetzes wurde wie aus 
der Anlage ersichtlich gefaßt. Gemäß § 
10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsord
nung hat der Vermittlungsausschuß be
schloßen, daß im Deutschen Bundestag 
Ober die Fassung i nsgesaltlt abzustimmen 
ist. Der Deutsche Bundestag bat dann in 
seiner 141. Sitzung am 08. Dezember 
2000 die beiliegende Beschlußempfeh
lung des Vermittlungsausschusses -
Drucksache 14/4943 - zu dem FUnften 

der- 1 • cn tob Ie e k 11 2001 

ten Menschen isl unserer Gesellschaft 
seit dem 19. Jahrhundenge1äufig. Sie ist 
auch in die Sozialethik der Kirchen auf-
genommen. 

Für die existentteile Befindlichkeit 
des Menschen macht es grundsätzlich 
keinen Unterschied, ob der Zusammen
hang zwischen Arbeit und gerechtem 
Lohn durch gesellschaftliche Kräfte oder 
durch den Staat aufgehoben wird. Die an
lhropologische Situation ist dieselbe. Ste 
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muß auchberücksichtigt werden, wenn 
der Gesetzgeber auf clie nach Art.l2 Abs. 
3 GG im Strafvollzug zulässige Arbeits· 
pflicht zurückgreift, sei es aus Gründen 
eines Resozialisierungsprogramms, oder 
zur Strukturierung des Vollzugsalltags. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Be-
schluß vom 13. 

Titel 

Ubersandt. Während der l3 Senat des 
Bundessozialgerichts noch in seiner 
Äußerung mitteilt; » Verfassungsrechtli
che Bedenken besranden allerdings hin
sichtlich des gemäß §§ 43 Abs.l ~r2 44 
Abs. I Nr. 2 SGB VI möglichen Weg
falls von Anwanschaflen auf Berufs- und 

Erwerbsunfahigkeits
reoten infolge einer In

Januar 1987 
(BVerfGE 74. 
102 < 120 f >) 

die enge Bezie
hung zwischen 
Arbeitspflicht 
und Men
schenwürde 
anerkannt und 
ungerechte Ar
beit ausge-

Das Arbeitsentgelt muß 
einen echten Gegenwert 

zur geleisteten Arbeit 
darstellen) es muß in 

seiner Höhe dem 

haftierung. Hier wirke 
sich die Aussparung 
der Strafhaft aus der 
Renten versicherung 
besonders einschnei
dend aus: dieser Effekt 
sei unter dem Gesichts
punkt des An.l4 GG 
problematisch. (, Der 8. 
Senat des Bundessozi-

beziehen. Vielleicht würde sich mit ei
ner solchen Aufrechnung die Kosten 
ganz anders darstellen. Was bleibt ist die 
Feststellung das, daß Ergebnis weit un
terhalb dessen liegt, was von unabhängi
gen Fachleuten vorgeschlagenwurde. 
(Dünkel: 25%, Ullenbrock:20 o/o) Die
se völlig unzureichende Erhöhung wird 
aucb nicht durch die zusätzlichen »nicht
monetären Voneile« ausgeglichen. Die
se sind vielmehr halbherzig. weil sie gro
ße Gruppen von Gefangenen von vom
herein ausschließen. 

Der Gesetzgeber hat durch den Kom
promiß eines erreicht: Strafgefangene 
dUrften ab 1.1.2001 keine nennenswer
ten Chancen haben, e1ne höhere Entloh
nung vor den Gerichten zu erstreiten. 
Angesichts der gesetzlichen KlarsteJ
lung werden solche Anträge voraussicht
lich von den Strafvollstreckungskam
mern als unbegründet abgewiesen. Und 
das Bundesverfassungsgericht wird zö
gern. mit dem Gesetzgeber über die Fra
ge zu rechten, ob die Erhöhung der AI· 
beitsenllohnung hätte um ein paar Pro
zent höher ausfallen müssen. Am ehesten 
die Untersuchungsgefangenen dürften 
noch eine Chance haben, vor den Gerich
ten eine höhere Entlohnung zu erstrei
ten. Nach der Neuregelung sollen sie 
nämlich weiterhin nur fünf Prozent der 
Bezugsgröße erhalten. Schon die bishe
rige Gleichstellung der Untersuchungs
gefangenen mit Strafgefangenen in punk
to Entlohnung war nur sch\\er mit der 
Unschuldsvennutung zu vereinbaren (vgl. 
Feest/Joester in der Neuauflage des AK 

Wert der Arbeit zum 
Ausdruck kommen 

schlossen. Von 
daher beantwonet sich die Frage nach dem 
angemessenen [gerechten) Entgelt der 
Gefangenenarbeit ( ... ]. Das Arbeitsent
gelt muß einen echten Gegenwen darstel
len. In seiner Höhe muß der Wert der ge
leisteten Arbeit - wenn es sich denn um 
eine solche handelt- deutlich werden. lch 
kann mir schwer vorstellen. daß Arbeit in 
andere Weise als durch finanzielle Lei
srungen angemessen anerkannt werden 
kann (vgl. C. L 4). Wenn es aber möglich 
sein sollte, muß auch eine solche Aner
kennung Gegenwartcharakter ha
ben.( ... ]«3 

Leider hat sich das Bundesverfas
sungsgericht diese Meinung nicht zu ei
gen gemacht. 

Die unzureichende Erhöhung wird 
auch nicht durch die zusätzlichen •I nicht
monetären Vorteile~< ausgeglichen. Diese 
sind \'ielmehr halbherzig, da sie einen gro
ßen Teil der Gefangenen von vomherein 
ausschließen. Weiterhin bleibt die Ein
beziehung der Strafgefangenen in die ge
setzliche Kranken- und Rentenversiche
rung einen besonderen Bundesgesetz 
vorbehalten. Das BVerfG hat in seinem 
Urteil: )) Verfassungsrechtlich läßt sich 
auch die Vorschrift des § 198 Abs.3 St
VoliLG nicht beanstanden. die die Ein
beziehung der Strafgefangenen in die 
gesell:liche Kranken-und die gesetzliche 
Rentenversicherung (§190 Krn. l bis 10 
und Nr.l3 bis 18 sowie§§ 191 bis 193 
StVoiiLG) einem besonderen Bundesge
setz vorbehält ( ... ].,,• 

Auf der Grundlage eines Ersuchens 
des Bundesverfassungsgericht hatten die 
Bundesarbeits- und Bundessozialgerich
te Äußerungen ihrer Senate dem Gericht 

algerichts ist der Mei
nung. daß »die fehlen

de Versicherungspflicht der Strafgefan
genen. die zu Lücken im Versicherungs
lauf führe und damit den Erwerb oder die 
Erhöhung einer Rentenanwartschaft ver
hindere, für sozialadäquat, sie sei mir 
keinem Eingriff in bestehende Rechte 
verbunden und deshalb auch verfassungs
rechtlich nicht zu beanstanden. Es stehe 
im Ennessen des Gesetzgebers, ob und 
ab wann er im Sinne der Einheitlichkeit 
der Sozialrechtsordnung die Versiche
rungspflicht der Arbeit eines Strafgefan
genen innerhalb der Strafhaft einführe. 
Er könne insbesondere im Blick auf die 
Sozialhilfe auch erneo >Kosten- Nutzen
Vergleich< anstellen.«' 

Otto von Bismark war es. der schon 
vor 120 Jahren die StYollzG § 177 
Reichsvers ic he
rungsordnung ein 
fUhne. Es ist schon 
beschämend wenn 
eines der reichsten 
Länder der Erde bis 
heute nicht in der 
Lage ist selbiges für 
Gefangene zu schaf
fen. Anderseits wer 
die zur Zeit laufende 
Ren tend i!l k u sion 

Die fehlende Versiehe-
Rz. 3). Die nun
mehr beschlosse
ne Ben:~chteili
gung der Untersu
chungsgefange
nen gegenüber 
den Strafgefange
nen könnte daz.u 
führen. daß das 
Bundesverfas 
sungsgericht sich 
noch einmal mit 

rungspflicht der Strafge
fangenen, die zu Lük
ken im Versicherungs
lauf führt, wird vom 
Bundessozi salgericht 

für sozialadäquat 
gehalten 

verfolgt. wird sicher 
nicht die Hoffnung: haben das sich in den 
ntichsten Jnhren etwas !indem wird. Es ist 
immer von den hohen Kosten die Rede. 
Bis heute ist aber keine Aufstellung der 
sich ergebenden Ausgaben nicht vorge
legt worden. welche auch die entstehen
den Kosten für Rückfall. Sozialhilfe für 
die Angehörigen. staatliche Mille! fUr die 
Opfer und zur Schadensregulierung ein-

der Neuregelung 
befassen muß. (Prof. Feest) ln diesem 
Sinne wUnscht die Redaktionsgemein
schaft allen Gefangenen und damit zu
künftigen Sozialhilfeempfängern weiter
hin frohes schaffen, 0 

I Al!emativkomm~nt:\r von Rudolf Wu;s~nnunn 
I <)ro 
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Titel 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Strafvollzugsgesetz 
Der Deutsche Bundesrag hat mit Zustim
mung des Bundesrates folgendes Gesetz 
beschlossen: § 43 Arbeitsentgelt. Ar
beitsurlaub und Anrechnung der Freistel
lung auf den Entlassungszeitpunkt 

( l) Die Arbeit des Gefangenen wird 
anerkannt durch Arbeitsentgelt und eine 
Freistellung von der Arbeit. die auch als 
Urlaub aus der Haft { Arbeitsurlaub) ge
nutzt oder auf den Entlassungszeitpunkt 
angerechoet werden kann. 

(2) Übtder Gefangene eine zugewiese
ne Arbeit. sonstige Beschäftigung oder 
eine Hilfstätigkeit nach§ 41 Abs. 1 Satz 2 
aus. so erhält er ein Arbeitsentgelt. Der 
Bemessung des Arbeitsentgelts ist der 
in § 200 bestimmte Satz der Bezugsgröße 
nach§ 18 des Vierten Buches Sozialge
setzbuch z.u Grunde zu legen (EckvergU
tung). Ein Tagessatz istder 250zigste Teil 
der Eckvergürung; das Arbeitsemgell 
kann nach einem Stundensatz bemessen 
werden. 

(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach 
Leistung des Gefangenen und der Art der 
Arbeit gestuft werden. 75 von Hundert 
der Eckvergütung dUrfen nur dann unter
schritten werden. wenn die Arbeitslei
stung des Gefangenen Mindestanforde
rungen nicht genUgen. 

(4) Übt ein Gefangener zugewiesene 
arbeitstherapeutische Beschäftigung aus. 
erhält er ein Arbeitsentgelt. soweit dies 
der Art seiner Beschäftigung und sem~r 
Arbeitsleistung entspricht. 

(5) Das Arbeitsentgelt ist dem Gefan
genen schrifiJich bekannt zu geben. 

(6) Hat der Gefangene zwei Monate 
lang zusammenhängend eine zugewiese
ne Tätigkeit nach § 37 oder eine Hilfstä
tigkeit nach § 41 Abs. I Satz 2 ausgeübt, 
so wird er auf seinen Antrag hin einen 
Werktag von der Arbeit freigestellt. Die 
Regelung des§ 42 bleibt unberuhrt. Durch 
Zeiten, in denen der Gefangene ohne sein 
Verschulden durch Krankheit. Ausfüh
rung, Urlaub aus der Haft, Freistellung 
von der Arbeitspflicht oder sonstigen 
nicht von ihm zu vertretenden Gründen 
an der Arbeitsleistung gehindert ist, wird 
die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäfti
gungszeiträume von weniger als z.wei 
Monaten bleiben unberUcksichtigr. 

f7) Der Gefangene kann beantragen. 
daß die Freistellung nach Absatz 6 in 
Form von Urlaub aus der Haft gewährt 
wird (Arbeitsurlaub). § 11 Abs. '2, § 13 
Abs. 2 bis 5 und 14 gelten entsprechend. 

(8) § 42 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(9) Stellt der Gefangene keinen Antrag 

nach Absatz 6 Satz I oder Absatz 7 Satz I 
oder kano die Freistellung nach Maßga
be der Regelung des Absatzes 7 Satz 2 
nicht gewährt werden. so wird die Frei
stellung nach Absatz 6 Satz 1 von der 
Anslall aus den Entlassungszeitpunkt 
des Gefangenen angerechnet. 

(10) Eine Anrechnung nach Absatz. 9 
ist ausgeschlossen. 

l. soweit eine lebenslange Freiheits
strafe oder Sicherungsverwahrung ver
büßt wird und ein Entlassungszeitpunkt 
noch nicht bestimmt ist, 

2. bei einer Aussetzung der Vollstrek
kung des Restes einer Freiheitsstrafe oder 
einer Sicherungsverwahrung zur Bewäh
rung. soweit wegen des von der Entschei
dung des Gerichts bis zur Entlassung ver
bleibenden Zeitraums eine Anrechnung 
nicht mehr möglich ist. 

3. wenn dies vom Gericht angeordnet 
wird, weil bei einer Aussetzung der Voll
streckung des Restes einer Freiheitsstra
fe oder einer Sicherungsverwahrung zur 
Bewährung die Lebensverhältnisse des 
Gefangenen oder die Wirkung. die von 
der Aussetzung für ihn zu erwarten sind, 
die Vollstreckung bis zu einem bestimm
ten Zeirpunkt erfordern, 

4. wenn nach § 456a Abs. I der Straf
prozeßordnung von der Vollstreckung 
abgesehen wird. 

5. wenn der Gefangene im Gnadenwe
ge aus der Haft entlassen wird. 

( 11 ) Soweit eine Anrechnung nach 
Absatz 10 augeschlossen ist, erhält der 
Gefangene bei !;einer Entlassung für sei
ne Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleich
entschädigung zusätzHch 15 von Hunden 
des ihm nach den Absätzen 2 und 3 ge
währten Entgelts oder der ilun nach§ 44 
gewährten Ausbildungsbeihilfe. Der An
spruch entsteht erst mit der Entlassung; 
vor der Entlassung ist der Anspruch nicht 
verzinslich. nicht abtretbar und nicht ver
erblich. Einem Gefangenen, bei dem eine 
Anrechnung nach Absatz 10 Nr. l ausge
schlossen ist, wird die Ausgleichszah
lung bereits nach VerbUßung vonjeweils 
zehn Jahren der lebenslangen Freihejts
strafe oder Sicherungsverwahrung z.um 
Eigengeld (§52) gutgeschrieben, soweit 
er nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen 
wird; § 57 Abs. 4 des Strafgesetzbuch 
gilt entsprechend. 3. In § 44 Abs.2 wer
den die Wörter •>§ 43 Abs. 1 und(, durch 

die Wörter n§ 43 Abs. 2 und 3« ersetzt. 
4. § 121 Abs. 5 wi rd wie folgt gefaßt: 

>>(5) FUr die Kosten des Verfahrens 
nach den §§ 109 ff. kann auch ein den 
dreifachen TagessaLZ der Eckvergütung 
nach § 43 Abs.2 Obersteigender Teil des 
Hausgeldes (47) in Anspruch genommen 
werden.,< 

5.§ 133 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 
>>§(2) Das Taschengeld(§ 46) darf den 

dreifachen TagessaLZ der Eckvergillung 
nach § 43 Abs. 2 im Monat nicht unter
schreiten.« 

6. § 176 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz I werden die Wörter »§ 43 

Abs. 1 und 2« durch die Wöner >>§ 43 
Abs.2 und 3(( ersetzt. 

b) Folgender Sa12 wird angefl.lgt: o§ 43 
Abs. 5 bis l I gelten entsprechend.<< 

7.§ 177 wird wiefolgt gefaßt: »§ 177 
Untersuchungshaft 

Übt der Untersuchungsgefangene eine 
ihm zugewiesene Arbeit, Beschäftigung 
oder Hilfstätigkeil aus, so, erhält er ein 
nach § 43 Abs. 2 bis 5 zu bemessendes 
und bekannt zu gebendes Arbeitsemgelt 
Der Bemessung des Arbeitsentgelts ist 
abweichend von § 200 fünf von Hundert 
der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu 
legen (EckvergULung). § 43 Abs. 6 bis 11 
finden keine Anwendung. Für junge und 
heranwachsende Untersuchungsgefan
gene gilt § l76 Abs. 1 Satz 1 und 2 ent
sprechend.« 

8. § 199 Abs.l wird wie folgt geändert~ 
a) In Nummer 2 wird § 47 Abs.l wie 

folgt gefaßt: 
"»(1) Der Gefangene darf von seinen 

in diesem Gesetz geregelten Bezügen drei 
Siebtel monatlich (Hausgeld) und das 
Taschengeld (§ 46) fürden Einkauf(§ 22 
Abs. I) oder anderweitig verwenden.« 

b) In Nummer 4 wird§ 93 Abs. 2 wie 
folgt gefaßt: >>(2) Bei der Geltendma
chung dieser Forderungen kann auch ein 
den dreifachen TagessalZ der EckvergO
tung nach § 43 Abs. 2 übersteigenderTeil 
des Hausgeldes (§ 47) in Anspruch ge
nommen werden.« 

9. § 200 wird wie folgL gefaßt: 
»Der Bemessung des Arbeitsentgelts 

nach § 43 sind neun von Hundert der 
Bezugsgröße nach § 18 des Vit:rten Bu

ches Sozialgesetzbuch zu Grunde 7.u le
gen.« [ ... 1 

Dieses Gesetz trill um l. Januur 200 I 
in Kraft. 
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Ohne 
Leistungszulage 

Die Boulevardpresse prophezeite bereits 
im Vorfeld ganz schock.ien eine saftige 
Anhebung der Gefangenenlöhne- ande
re (gemeint sind nichlkriminelle) Men
schen könnten von einer »80%igen 
Lohnerhöhung« nur träumen, hieß es ein
hellig. Die Tatsache, daß gefangene Men
schen liber Jahre hinweg ftir durch 
schnittlich 215.- DM im Monat täglich 
8 Stunden Schwerstarbeil leisten muß
ten und die vermeintlich saftige »Erhö
hung um 80%« lediglich etwa 170,- DM 
im Monat ausmacht, scheint dabei zweit
rangig zu sein. Seit Anfang des Jahres fin
det der Arbeitsschweiß der Gefangenen 
mit immerhin etwa 400.- DM im Monat 
Anerkennung. Nichtsdestotrotz-Hurra, 
die Lohnerhöhung ist da! 

Bei den meisten Gefangenen dUrfte al
lerdings die ohnehin eher verhaltene 
Freude Uber die mäßig ausgefallene 
Lohnerhöhung gleich nach Erhalt der er
Sten Lohnabrechnung vollständig abge
klungen sein. So einige tegeler Gefan
gene. die gedacht hatten. daß sie mehr 
Geld verdienen und folglich auch mehr 
Geld zur eigenen, freien VerfUgung ha
ben. waren sicherlich irritiert, zumal 
manche Gefangene sogar weniger Haus
geld zur freien Verwendung hatten als vor 
der Lohnerhöhung. 

Der liehtblick hatte bereits Anfang 
vergangeneo Jahres (Iichtbiick 1-2/00, 
S. 11) darauf aufmerksam gemacht. daß 
die Anstalt in der seil Jahrzehnten prak
llzienen Form der Vergabe von Lei
stungszulagen einen Mißbrauch sieht und 
eine Neuregelung beabsichtigt. Die An
staltsleitu ng argumentierte, daß die ne
ben dem Grundlohn gewährte Leistungs
zulage nicht mehr nach dem »Gießkan
nenprinzip«, sondern gerecht veneilt 
werden sollte. Wie sich diese gerechte 
Veneilung in der Praxis auswirkt, scheint 
allerdings niemand so richtig durchdacht 
zu haben. 

Noch rechtzeitig vor der Lohnerhö
hung wurden alle t~geler Arbeitsbetrie
be mit einem Rundschreiben vom 
11.11.00 »Aus gegebenem Anlaß<< auf 
·•die grundS!!tzlichen Regelungen zur Be
messung der Leistungszutage hingewie
sen«. fn der Allgemeinverfügung der Se
nmsverwaltung fi.lr Justiz zur Strafvoll
zugsvergtitungsordnung sei bestimmt, 
daß »die Leistungszulage nur wohl ab-

Tegel intern 

gewogen und nur in den unabweisbar not
wendigem Umfang zu gewähren ist. Bei 
Normalleistung ist grundsätzlich keine 
Leistungszulage gerechtfertigt.« Diese. 
an die Adresse der Werksmeister gerich
tete, unmißverständliche Aufforderung 
hat dann auch tatsäch lich zu einer drasti 
schen Minderung der Leistungszulagen 
geftihrt 

Während die arbeitenden Gefangenen 
der NA Tegel Uber Jahrzehnte hinweg für 
ihre Leisrungen neben dem Grundlohn 
auch eine Leistungszulage -in der Re
gel etwa 25% - erhiehen. müs~en sich 
heute viele Gefangene trotz gleichblei
bender Leistung glUcktich schätzen. 
wenn sie überhaupt noch eine Zulage be
kommen. Einem Gefangenen z.B .. der 
täglich die zweifache Menge des ihm 
vorgegebenen Pensums produzierte, 
wurde die doppelte Leistung nach der 
>>gerechteren« Verteilung im Januar le
diglich mit 10% Leistungszulage (etwa 
35.- DM) vergUtet. 

Noch weniger Würdigung soll an
scheinend den Leistungen der sogenann· 
ten Hausarbeiter I Reiniger zuteil wer
den. Obwohl diese Gefangenen für die 
niedrigste Vergütungsstufe (Lohnstufe 1 
= Alt 8,06 DMfrag; Neu: 14.52 DM/ 
Tag) sieben Tage die Woche Leistung er
bringen müssen und dabei nicht einmal 
volle Tage angerechnet bekommen, soll 
ihnen nun in Zukunft offensichtlich die 
Leistungszulage gänzlich gestrichen wer
den. Durch das Zusammenwirken mit der 
neu geregelten StUckeJung des Arbeits
entgeltes entstehtinfolge der Streichung 
der Zulagen allerdings eine paradoxe Si
tuation. die im folgenden anhand eines 
Rechenbeispiels kurz geschildert wer
den soll: 

Ein arbeitender Gefangener verdiente 
vor der Lohnerhöhung mit der Vergti
tungsstufe lli <.10.75 DM!Tag) bei 21 
Arbeitstagen im Monat 225.75 DM zu
züglich (25% Leistungszulage) 56,43 
DM = 282,18 DM!tvlonat. Nach der al
ten Regelung hatte er 2/3 ( 188.l2 DM) 
~eines Monatslohns als Hausgeld zu sei
ner freien Verfügung. Seit der Lohner
höhung verdient ein Gefangener mit der 
Vergütungsstufe lii (I 9.35 DMrrag) bei 
21 Arbeitstagen im Monat 406,35 DM, 
wobe1 die Leistungszulagen vermutlich 
reduziert werden. Nach der neuen ge
setzlichen Regelung soll den Gefange
nen als Hausgeld 3/7 ihres Lohnes ver
bleiben. Das wtiren im o.g. Beispiel al
lerdings (ohne Leistungszulage) ledig
lich 174.15 DM Hausgeld. also weniger 
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als vor der Lohnerhöhung. FUr die Finan
zierung der anstaltsinternen Einkäufe 
von Genuß- (Tabak, Kaffee usw.) und 
Grundnahrungsmiueln darf der Gefange
ne lediglich sein aus 3n des Lohnes be
stehendes Hausgeld verwenden. Dierest
lichen 4n werden, soweit das Überbrük
kungsgeldkonto voll angespart wurde, 
dem Bingengeldkonto gutgeschrieben 
und entziehen sich dem Zugriff des Ge
fangenen, sobald eine Pfändung vorliegt. 

Festzuhalten bleibt aJso. daß die Ge
fangenen jetzt zwar mehr Geld verdie
nen. aber flir ihren anstaltsinternen Be
darf weniger Geld zur Verfügung haben. 
sobald die Leistungszulagen gestrichen 
werden. In solchen Fällen, und oiese 
scheinen die Regel zu werden, werden 
nicht die Gefangenen. sondern deren 
Gläubiger sich in erster Linie Ober die 
Lohnerhöhung freuen. Übrigens. war das 
ohnehin nicht von Anfang an so beabsich
tigt? 0 

Die reine 
Abzocke? 

Jeder Mensch muß fOr die von ihm ver
ursachten Schäden aufkommen; das ist 
selbstverständlich. Genauso setbstver
sllindlich ist es allerdings auch, daß der
jenige erst nach einwandfrei festgestell 
tem Verschulden und auch nur in ange
messenem Maße zur Rechenschaft ge
zogen werden darf. Gelten diese grund
sätzlichen Prinzipien uneingeschränkt 
auch fUr inhaftierte Menschen? Wohl 
kaum! Die im folgenden geschitdenen 
Fälle sind lediglich zwei \'On vielen Bei
spielen, die eines nahelegen: In einem 
Gefangnis gelten ganz andere Regeln. 

In einem Gefangnis ist es z.B. mög
lich. daß einem Gefangenen bei seiner 
Ankunft im Empfangshaus der JVA Te
gel wie üblich ))eine Stark verschmut2te 
Zelle in der TA I, Station Bl. zugewie
sen« wird. er diesem Loch zwar nach -i 
Tagen enrtliehen knno {um in eine ande
re. nicht minder verschmutzte Zelle um
zuziehen). aber tur einen in dieser Zelle 
entstandenen Schaden verantwonlich ge
mncht wird mit der durchschlagenden 
Beweisführung: wer zuletzt drin war. hat 
den Schwmen Peter. 

Unabhängig von der Schuldfrnge stellt 
sich in diesem Falte auch die Frage der 
Verhiiltnismäßigkeit. In einem Schreiben 
an den Anstaltsleiter beschrieb der be
troffene Gefangene die Zusttinde. die er 
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bet seiner Ankunft in der TA I vorfand. bleibt auch. daß der betroffene Gefan
Die Zelle sei wie die meisten in der TA I 
»marode und stark dauerverschmutz.L(< 
gewesen, ein Regal habe aus der Wand 
gehangen, Schränke und Fußboden sei
en kaputt gewesen und das Waschbecken 
habe einen Sprung gehabL Auch dte Tat
sache, daß »bei dem häufigen Wechsel 
der Haftraumbelegungen die eine oder 
andere Sache nach einer gewissen Zeit 
nicht mehr brauchbar, verschlissen oder 
defekt ist«, hat allerdings die Verant
wortlichen nicht daran gehindert, von 
dem mutmaßlichen Missetäter ,,DM 
65,- für einen sehr alten. mehrma.ls über
mallen Duroplast-Toilettendeckel« zu 
fordern, 

ln einem anderen typischen Fatl blieb 
es nicht nur bei der Forderung. Ein Ge
fangener hatte im Sommerbeim Fußball
spielen mit einen1 Tennisball versehent
lich eine Scheibe eingeschmissen. Nach 
etwa zwei Monaten (im Oktober) hat der 
Gefangene fest-

gene zu dem Zeitpunkt im Monat etwa 
150.- DM verdiente und für so eine 
mickrige Scheibe einen Drille! seines 
Monatslohnes verloren hat. 0 

Bund 
für's Leben? 

Mit einer Pressemirteil ung halle die te
geler Gesamtinsassenvertretung (GIV) 
arn 31.01.2001 die Öffentlichkeit auf 
die »menschenunwürdige Behandlung ei
nes Insassen der Justizvollzugsanstalt Te
gel« aufmerksam gemacht. Die Anstalt 
habe den betroffenen Gefangenen, einen 
46jährigen Somalier, in >>einem ur
sprünglich als Fernsehraum vorgesehe
nen Haftraum der Teilanstalt 2 ( .• . ].der 
für die Unterbringung dieses gefangenen 
Menschen völlig leergeräumt<l worden 

sei. »an einem etwa 
s tell en müssen, 
daß von seinem 
Konto als Scha~ 
densersatz einfach 
Geld abgebucht 
wurde, ohne ihm 
vorher mitzutei
len, wie sich diese 
sehr überhöhte 
Summe überhaupt 
zu sammensetz.t. 
TroLZ mehrmaligen 
Nachfragen hat der 
Gefangene bis heu
te weder eine 
Rechnung (Auf-

Fernstudium 
zwei Meter langen 
Laufriemen fi
xiert«. Dieser 
Laufriemen sei 
»am anderen Ende 
im Raum festge
pflockt<<, In dem 

Im März 2001 stehen die Klausu-
r enzum Abschluß des Winterseme-
sters der FernUniversität-Hagen 
an. 
An diesen Klausuren werden 3 
Fern-Studenten der JVA Tegel teil
nehmen. Geschrieben werden die 
Klausuren in der pädagogischen 
Abteilung (Schule) der JVA Tegel. 
Die Studentenschaft, und natürlich 
auch der Iichtblick, wünscht ih
nen viel Erfolg. 

Rau m befinde 
>>sich lediglich 
noch eine Toilieue 
und eine nackte 
Matratze innerhalb 
des Laufradius' , 
den der Gefangene 

schlüsselong) über die bereitS eingetrie
bene Forderung noch eine offizielle Ant
wort erhalten. Nach wochenlangen Be
mUhungen wurde dem Inhaftierten aller
dings inoffiziell mündlich mitgeteilt, daß 
die Scheibe selbst2,50 DM, der Fenster
kill 1.- DM, der Einbau hingegen bei ei
nem Stundenlohn von 28,50 DM und ei
ner Arbeitszeit von etwa anderhaJb Stun
den 45.- DM gekostet hätte. 

Der betroffene Gefangene hat fur eine 
etwa l4cm x 24cm klejne Scheibe ins
gesatnt48,50 DM zahlen müssen. Da der 
Glaser, der diese Scheibe eingebaut hat. 
mit Sicherheit selbst ein Inhaftierter war, 
bekam er ftlr seine Arbeit ebenfalls mit 
Sicherheit nicht den in Rechnung gestell
ten Stundenlohn von 28,50 DM, sondern 
maximal 2,- DM. Der Rest dürfte (auf 
Kosten der Gefangenen) die leeren An· 
staltskassen aufmöbeln. Festzuhalten 

erreichen(( könne. 
Gleich am näch

sten Tag (01.02.2001) konterte die Se
natSverwaltung fUr Justiz ihrerseits mit 
einer eigenen Pressemitteilung und ver
suchte diese MenschenrechtSverletzung 
zu rechtfertigen. Der Betroffene sei ein 
Gefangener, »der in rür die anderen tn
sassen unerträglicher Weise die Ruhe 
der Anstalt« störe. Er habe »über Stun
den und Tage gegen die hölzerne TUr sei~ 
nes Haftraumes getreten und dadurch er
heblichen Lärm verursacht«. Diverse 
Versuche hätten den Inhaftierten von 
weiteren Ruhestörungen nicht abhalten 
können. Um »gegen den Gefangenen nur 
die unumgänglichen und am geringsten 
belastenden Maßnahmen nnzuwenden~·, 
sei er dann >>schließlich[ ... ] in einenge
eigneten, mit sanitären Anlngen ausge
satteten Raum<( verlegt worden, wo »er 
nur noch so fixiert(( werde, daß )>er sich 
im Haftraum relativ frei bewegen ( ... ], 
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nur die HaftraumtUr, die er zum Lärmen 
benutzt. nicht mehr erreichent. könne. 

Nach den Informationen des Iicht
biicks handelte es sich bei dem Gefan
genen tatsächlich um einen sehr schwie
rigen Fall. der auf alle Gesprächsversu
che seitens der Anslall oder der Mitin
haftierten mit den Worten »keine Dis
kussion •• reagiert und Jegliche 
Kommunikauonsversuche abgeblockt 
haben soll. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich nun natUrlieh auch die Frage, wie 
zwei Psychiater die Vollzugstauglichkeil 
des Gefangenen feststellten , ohne ver
mutlich je ein Wort mil ihm gewechselt 
zu haben. Sein offensichtlich anormales 
Verhalten konnten die Gutachter ledig
lich mit der Diagnose »fanatischer Voll
zugsstörer«. umschreiben. Aufgrund die
ser Diagnose kam eine Strafunterbre
chung nicht in Frage und der Gefangene 
muß weiterhin in Haft verbleiben. 

Nach wochenlanger Fixierung (seil 
Ende Dezember 2000) haben d1e Verant
wortlichen bei dem Gefangenen anschei
nend doch noch eine zu behandelnde Stö
rung feststellen können. Schließlich 
wurde der Gefangene {vermutlich ) am 
12.02.2001 in die Psychiatrisch-Neuro
logische Abteilung (PN) in der JustiLZ
vollzugsanstalt Charlottenburg verlegt. 
Gerüchten zu folge soll er allerdings bald 
wieder in die JVA Tegel verlegt und dort 
in einem extra ftlr ihn umgebauten Haft
raum der TA Ill/Station B 1 untergebracht 
werden. Die JVA Tegel hat sich des Pro
blems also nicht auf Dauer enlledigen 
können. 

Nach dem die Gesamtinsassenvertre
tung die Öffentlichkeit auf die Situation 
des angeleinten Gefangenen aufmerksam 
gemacht haue, haben sehr viele Exteme 
sich des Skandals angenommen und "er
den dies hoffentlich auch weiterhin tun . 

Neben dem menschlich trug1schen 
Aspekt sollte bei diesem Fall auch eines 
nicht außer Acht gelassen werden: die 
Veramwortlichen waren im Umgang mit 
einem offensichtlich stark problembe
hafteten Menschen völlig Uberforden. 
haben weitestgehend versagt und. wie so 
oft, maßlos Uberz.ogene Mittel einge
setzt. Die von der Senatsverwaltung auf
gestellte Liste der" Verbrechen« des Ge
fangenen gegen die Anstaltsruhe kann 
eine derartig inhumane Vergehensweise 
jedenfalls nicht rechtfertigen. 

Darüberhinaus müssen die VorwUrfe 
der GIV, der Gefangene sei durch JVA 
Bedienstete auch physisch mißhandelt 
worden. restlos aufgeklärt werden. 0 
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Tegel intern 

Schöne Aussichten 
Der Sozialarbeiter, das unbekannte und 

unverstandene Wesen. 

En der größten Haftanstalt Deutsch 
ands, der Berliner Justizvollzugsan 
tah (NA) Tegel, sind z.Z. an die 

1. 700 Menschen untergebracht. Die mei
sten von ihnen haben während ihrer etli
che Monate. in manchen Fällen sogar 
Jahre andauernden Untersuchungshaft 
nicht nur 1hre Freiheit verloren; mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung 
usw. folgen nicht selten auch der des so
zialen Umfeldes, der Familie. Bei sei
ner Ankunft in der JVA Tegel ist das bis
herige Leben des Gefangenen entweder 
bereits ein Trümmerhaufen. oder es wird 
in absehbarer Zeit zu einem werden. 

Mit diesen deprimierenden Zukunfts
perspektiv~n vor Augen wendet sich der 
Gefangene in der Regel zunächst hilfe-
uchend an seinen sogenannten >>Sozial

arbeiter«, zumal schon dessen Berufsbe
zeichnung eine soziale Einstellung und 
Engagement erwarten läßt und gewisse 
Hoffnungen erweckt. Nach dem vom 
Deutschen Berufsverband der Sozialar
beiter und Sozialpädagogen e.V. im Jah

tungsvollste Aufgabe des Vollzuges, 
nämlich die Resozialisierung der Gefan
genen, ist in erster Linje den Gruppen
leitern anvertraut worden. Eine im Jahre 
1998 erlassene HausverfUgung verdeut
lichlden Umfang des Verantwortungsbe
reiches der Gruppen Ieiter. Nach einer im 
Rahmen dieser HausverfUgung aufge
führten Arbeitsplatzbeschreibung gehört 
zu den Aufgaben der Gruppenleiter näm
lich die: 
>~I. Aufnahme 

1.1 Führung von Aufnahmegesprächen 
und Erhebung einer anstaltsexternen und -
imernen Sozialanamnese (Telefonate tmd 
Gespräche mir Staatsanwälten, Richtem, 
Rechtsanwälten. extemen Mitarbeitern, Be
ratungseinriclrtu ngen, So:.ialpsycholog i
scltem Dienst, Wohnungsbat~gesellschaften. 
So:.ialiimtttm, Haftemlassen~nhilfen, ehe
malig bzw. zukünftig zuständigen Gruppen· 
Ieitern, etc.). 

1.2 Durchfiilzrung und Oberpriifimg der 
Behandlungsumersuc1zung an Gefangenen. 

1.3 Erstellung, Fonschreibung und Ober
wachung des Vo/lzugsplanes. Erörterung 

zung in besonderen Lebenslagen (u.a. Be
ratung, Kriseninten•ention). 

2.4 Förderung und Btgleitwzg VOll Kon
takten der Gefangenen zu Personen und 
Einrichtungen. die an der Eingliederung der 
Gefangenen- innerhalb und außerhalb der 
Justizvollzugsanstalt- mitwirken. 

2.5 Einlaßgenehmigungen für Person~n. 
die der Resozialisierung dienen. 

2.6 Außendienste, 11.a. Durchjiihrwzg vcm 
begleiteten Ausgängen von GefangenM der 
Stamm.rration aus so<:ialttl Gninden ohne 
besondere Sicherungsmaßnahmen. 

3. Planung von Behandlungsablt!iufen mz 
Vollzug unter Berücksiclzcigzmg beste/zender 
Konzepriomm im Hinblick auf eine Eilfglie· 
denmg der Gefangenen nach der Entlas
stmg (u.a. [ ... } Prüjimg derMoti~·acion ggf. 
der Teilnahme am UK-Programm; Stellung
nahme mit Vowm z.ur Frage der Teilnahme 
am Substitucionsprogramm). 

3.1 Einleitung und Mzrwzrkwrg bel aber
greifenden pädagogischen, sozialptidago
gischen, therapeutischen und benifsflJrdem
den Maßnahmen. 

3.2 Vorbereitung der Emlassung/vorui
tigen Emlassung: u.a. Organisation, Koope
ration, sozialpädagogische Maßnahmen , 
Fertigung von Sozialberichten und Stellung
nahmen. Kooperation mit Haftem/assenen
hilfe und Sozialen Dwzsren/So:ialbericht 
zur Kosteniibemahme bei Suchttlzerapienl 
Stellungnahme bv1~ Bericht gemtiß BSHG 
a11 Haftentlassenellhi/fe. Kosteniib~maJzme 
nach Haftemlassung. 

3.3 Elllschetdwzg re 1973 herausge
gebenen Berufs
bild ist Sozialarbeit 
nämlich >>ei ne 
Form beruflichen 

Gefangene halten fälschlicherweise die Gruppenleiter 
für Sozialarbeiter, wobei nur wenige von ihnen auch 
eine Ausbildung zum Sozialarbeiter genossen haben 

Ober Verlegungen 
Gefangener ' 'On und 
auf die Scatzon u111er 

Mirwirkung der 
Gruppenbetreuer. 

ozialen Handeins 
mit gesellschaftspolitischem Bezug, ins
besondere Mitgestalten von gesell 
schaftlichen Bedingungen, Aufdecken 
von sozialen Problemen, Verhindern, Be
heben und Mindern von persönlichen und 
gesellschaft lichen Konflikten. Betahi 
gung zu Kommunikation, Eigenständig
keil und Toleranz, Erschließen und Ver
mitteln von Hilfsquellen«. 

Bevor nun jeder inhaftierte Leser sich 
c.lie Frage stellt, welcher der etwa 40 te
gler Sozialarbeiter denn auch nur annä
hernd diesem Berufsbild gerecht wird. 
sollte hier eines klargestellt werden: die 
amtliche Bezeichnung der von den Ge
fangenen fälschJicherweise für Sozialar
beiter gehaltenen Menschen lautet 
»Gruppenleiter«, wobei nur wenige von 
ihnen tats1lchlich nuch eine Ausbildu ng 
zum Sozialarbeiter genossen haben . 

Auch wenn sje keine ausgebildete So
LJalarbeiter sein mögen; die verantwor-

'" 

der Planung mit den Gefangenen unter Mit
wirktmg der Gruppenbetreuer. 

2. Bera11mg und Hilfe in persönlichen. 
wirtsclzaftliclzenund sozialen Angelegenfzei
ten der Gefangenen innerhalb und außer
halb der Justizvoll:.ugsanstalt (tt.a. Amrags
wesen: Untersti/i<.tmg bei Anträgen an das 
Versorgungsamt, Sdzwerbehinderrengeset'
Behindertenouswezs. an Rementräger. an 
Sozialämrer, an Arbeitsämter. Fonbildung, 
Umschulung, 011 Wohnungsämter. Beratwrg 
und Unterstüt:.ung bei der Regulierung von 
Schulden, Amrägtn auf Umll'andiung von 
Ersatrfreiheitsst rafen/Arbei I). 

2.1 Fiihrwzg von Einzel- und Gruppen
gesprächell ( Bera11mg. inrensl~·e Ein:.elbe· 
treurmg. Krisem'ntervemion), 

2.2 GruppenarbeiT (:.. 8. \'olll•ersammlrm
gen) m Zusammenarbe-ir miT den Gruppen
betr<'uem. 

2.3 Fördenmg 1111d Begleiru11g der Bezie· 
lztmgen der Gefangenen ::.u Allt?ehörigen 
wul rltre11 Nahestehe11dell s011'i1! Umerstlir-

3.4 Vorbereitturg 
\'Oll Voll:ugsemscfzerdrmgen des Teilan
stalts/eiTers sowie Anstalts/eiters. \'orberei
rung und Teilnahme an der Voll::ugsplankon
feren:. 

4. Prüfung und Vorbereitung der Eilt
scheidung über: 

- die Verlegung in den offenen VCJII~ug 
gemäß§ 10 SrVoii::G; 

- Ausfiihrzmg gemOß §§ 1 l , 11, 15. 35 
36 StVoli:.G: 

- Voll:ugslockenmgen gemäß§§ 11. 15. 
35, 36 StVol/zG und Regelurlaub gemäß§ 
13 StVoli:.G mit Bearbeitrmg der Checklme; 
ggf. Entwurf des Ableltncmgsbescheides. 

5. Entscheidung iiber: 
5.1 Vollzugslockenmgen gemäß § I 1 St

Voli:.G naclz Ersr· oder Wieder~ulassung 
durch de11 TAL. sowie Ändenmgen der Ralt
men::eit wrcer Beriicksicluigung der Rege
lungen 111 der Checkliste; 

Regelurlaub gemäß § 13 SrVoli:.G nach 
Erst- oder \Vieder:.ulassung durch den TAL 
gemäß den Regelrmgen in der Checkliste; 



Zulassung tu Volfzugslockcrungen ge
mäß§ 15 StVol/zG, sofern Vollzugslockerun
gen gemiiß § 11 oder Regelurlaub gemäß § 
13 SrVoli;;.G beanstandungsfrei vorausge
gangelr sind. 

5.2 Inanspruchnahme von Beihilfen bei 
der Gewähnmg von Vollzugslockerungen; 

5.3 Fesrseu.ung der Vorverlegung des 
Enrlassrmgszeirpwrktes (§ 16 SrVo/lz.G); 

5.4 Festsetzung des Überbriickrmgsgel
des (§51 StVoll<.G): 

5.5 Enrsclzeidung iiber die Freigabe von 
Eigen-!Oberbn'ickrmgsgeld. aclj)er bei vor
Iregender Pfändung; 

5.6 Genehmigung vorr Telefongesprächen 
vom Dienstapparat wuer bumspruclmahme 
von Hausgeld oder Eigengeld. 

6. Bearbeitung und Schlußz.eiclzmmg von 
Stellungnahmen nach dem Strafgesetzbuch, 
dem Betäubungsmillelgeset<. und der Straf
prozeßordnung nach Maßgabe und Über
einstimmung mrt dem Volhugsp/an; Schluß
zeiclmung bei Straforränderungsgesuchen; 
Vorbereitung von Stellungnahmen zu Anträ
gen gemäß Gnadenordnung. 

7. Mitwirkung bei Emscheidungen des 
Teilanstaltsleiters, des Dienstleistungsbe
reichs (bei Arbeitsablösrmgen), bei Diszipli
narangelegenheiten sowie bei allgemeinen 
und besonderen Siclruungsmaßnal~men rmd 
Beschränkungen utr Aufrechterhalrung der 
Sicherheit und Ordmmg der Anstalt. 

7.1 Einbeziehung bei der Vorbereitung 
11011 Dis:.iplinarmaßnahmen durch Abgabe 
eines V01ums. 

7.2 Stellungnahme zu allgemeinen und 
besonderen Sicherungsmaßnahmen gemäß 
§ 88ff St\'ollzG. 

8. Emarbeimng \ 'Oll Diensta1rj6ngem 
wtd Anleitung von Praktikamen des Sozi· 
aldienstes. Mitwirkung bei der Einweisung 
1'011 Dienstanfängern des ·allgemeinen Voll
ZIIgsdienstes; Mirwirkung bei der Aus- rurd 
Fortbildweg der llol/zugsbediensreten sowie 
Begleitung von Hospitanten. 

9. Erledigung des kleineil Schriftver-
kehn · 

10. Mirwirkung durch \'orbereirwrg beim 
Erlaß von fachbezogerteil Dienstamveisun
gen. 

J I. 1eilnalzme an Dienstbespreclumgen
z.B. des Teilanstaltsleiters- sowie an Kon
ferenun. 

12. Regelmäßige Teambesprecltrmgen und 
Stationsbegehungen mit den Gruppenbe· 
creuem. 

I 3. Vorbereitung rmd Durclifiihrung von 
Jnsas.flml•enreterwahlen. 

I 4. Mitarbeit an Entwicklung, Ersrellrmg 
und Foreschreibung von Konzepte/!. 

15. Teilrralune an Maßnahmen der Fon
wrd Weiterbildung und Qualijizierrmg. 

16. Interne 11nd e.xrerne Koordinierungs· 
und Knoperationsaufgaben. 

Tegel inter·n 

I 7. Erarbeitung vo11 Vorgängen nach Ein
zelaJtweisrmg des Anstaltsleiters b~w. der 
Teilanstaltsleitung. 

18. Wahrnehmung von Vertrerungsaufga
ben. 

19. Mitwirkrmg bei der Beurteilung von 
Gruppenbetreuem. 

20. Bearbeiwng von schriftlichen von 
Rechtsanwälten und Beziehungspersonen 
Gefangener, soweir Bearbeitung nicht von 
der Teilanstaltsleitung vorbehalren wurde. 

21. Bearbeitung von Eingaben der Ge
fangenen gegen Gruppenbezreuer. soweit 
sich die Teilanstaltsleitung die Schlußzetch· 
nung nicht vorbehält. 

22. Überprüfung der Gefangenenperso
nalaktell bei Zugängen. • 

chen Gründen etne angemessene Be
treuung ausgeschlossen. Die große Ar
beitsUberlastung. der schwierige Um· 
gang mit emem schwierigen Klientel und 
seltene Erfolgserlebnisse sind sicher
lich auch ein Grund dafür, daß die Ar
beitsmoral und -Motivation bei einigen 
Gruppenleitern mit der Zeit rapide sinkt. 

Wegen der (vermeintlich) unmittelba
ren nähe zum Gefangenen ist der Grup
penleiter dessen wichtigste Bezugsper
son im Vollzug. Alle vollzugstechnisch 
wichtigen Entscheidungen wie z.B. die 
Gewährung von Vollzugslockerungen 
usw. (sollen und) werden in der Regel 
zunächst vom Gruppenleiter vorbereite! 

Viele Häftlinge bleiben länger als unbedingt erforder
lich in Haft, weil ihre Gruppenleiter keine Zeit haben, 

sich mit dem Inhaftierten auseinander zu setzen 

Die von den Gefangenen bislang nicht 
in vollem Umfang und allen Feinheiten 
erkennbaren Aufgaben der Gruppenlei
ter sind a.lso sehr umfangreich und viel
schkhtig. Nichtsdestotrotz - Unabhän
gig davon. welche berufiiche Qualifika
tion oder menschliche Eignung sie für 
ihre verantwortungsvolle Tätigkeit auch 
vorweisen können mögen; die Arbeit der 
Gruppenleiter muß sich an diesen detail
lierten Vorgaben orientieren und daran 
messen lassen, wobei sie allerdings -
käme es zu einer Benotung durch die von 
ihnen betreuten Gefangenen - sehr 
schlechte Noten bekommen würden. 

Daß nahezu alle regler Gruppenleiter 
bei der Beurteilung ihrer Leisrungen 
durch die Gefangenen stets schlecht ab
schneiden, liegt weder an einer zu hoch 
angesetzten Meßlatte, noch an einem 
übermäßigen Anspruchs- und Forde
rungsverhalten der Gefangenen. Viel
mehr ist der Hauptgrund dieser Misere 
in der ungenügenden Anzahl der Grup
penleiter zu suchen. 

Etwa 40 Gruppenleiter sollen in der 
JVA Tegel an die 1700 Gefangene be
treuen. Das sind pro Gruppenleiter rein 
rechnerisch durchschnittlich 42,5 zu re
sozialisierende Gefangene. Bei krank
heitsbedingten Ausfallen wird diese Zahl 
nicht selten auch für Jüngere Zeit weit 
Uberstiegen , In der Teilanstalt (TA) TII 
z.B. waren die Gruppenleiter bis Okto
ber 2000 filr ca. 55 Inhaftierte zust!!n
dig, in der TA U beträgt der Zust!!ndlg
keitsschlüssel aktuell co I :45. In Anbe
tracht der oben aufgelisteten Aufgaben 
der Gruppenleiter ist schon aus zeitli-
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und erst dann umgesetzt. Die Vorausset
zung derlei Entscheidungen ist in erster 
Linie die Beurteilung durch den Grup
penleiter. Er soll u.a. beurteilen, ob beJ 
dem Gefangenen eine angemessene Auf
arbeitung der Tat staugefunden hat und 
eine Flucht- bzw. Mißbrauchsgefahr be
steht 

Wie soll jedoch eine seriöse Beurtei
lung zustande kommen. wenn die hier
flir erforderlichen Gespräche zwischen 
Gruppenleiter und Gefangenen wegen 
Zeitdruck in der Regel aus wenigen Mi
nuten bestehen und zwischen Tür und 
Angel staufinden'? 

Viele Häftlinge bleiben länger als un
bedingt erforderlich in Haft, weil ihre 
Gruppenleiter keine Zeit (manche augen
scheinlich auch keine Lust) haben. sich 
intensiv mit dem tnhaftierten Menschen 
auseinander zu setzen. Bei nicht weni
gen Gefangenen bleibt die positive Ent
wicklung zu lange unbemerkt, versandet 
und kehrt sich nach einer gewissen Zeit 
der Resignation ins Gegenteil um . Vor 
allem in den sogenannten Häusern des 
Regelvollzuges \die Teilans1:1lren l.ll und 
ID), aber auch im Wohngruppenvollzug 
der Teilanstalt V und VI, häufen sich die 
Beschwerden über die Gruppenleiter. 
Erst vor kurzem hat die Gesamtinsassen
vertreLUng dieses leidige Thema erneut 
bei der Anstaltsleitung angesprochen und 
die drei Spitzenreiter unter den Gruppen
leitern mit den meisten Beschwerden ge
nannt Es bleibt nun zu hoffen, daß ein 
Machtwort gesprochen wird und in den 
Köpfen der Verantwortlichen Gruppen
leiter ein Umdenken stattfindet. 0 
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Wissenswert! 
Im ''ergangenen Jahr ereignete sich in 
d!!r Justi-zvollr.ugsansca/r Tegel ein be
dauerlicher Voifa/1. Wie der fic htblick 
damals berichtete (Ausgt1be 5/2000, S. 
34), haue ein in der Sozialtherapewi
schen Anstalr (SothA) untergebrachta 
Inhaftierter die Leiterin der SothA an
gegriffen und verlet::.t. Der kritische 
Bericht des Iichtblicks haue zwar die 
Umstände des Vorfalls beleuchten kön
nen, dessen Vorgeschichte und Hinter
gründe blieben allerdings weitestge
hend im Dunkeln. Inzwischen hat sich 
der Kritisierte zu Wort gemelder wrd mit 
einem Schreibell an den liehtblick sei
ne damalige Situation und Befindlich
keiT geschildert. Die Schilderungen des 
Gefangenen sprechen Blinde und sind 
ein Zeugnis vom Umgang der Veram
\\·ortlichen mir gefangenen Menschen. 

Im folgenden wird der Brief des Ge
fangenen und die Anrwort darauf ver
öhentlichr. Die folgenden Zeilen soll
ten nicht als Rechrfenigung für das 
Geschehene verstanden werden, son
dern sre sollen atif die Umstande Mn
weisen, die einen vernünftigen Men
schen :.11 unvernünftigen Verhaltens
weisen treiben klJnnen. 

An YorkK.! 
Da Oll im liehtblick - Impressum als 
Amor der Rubrik. »Das Letzte« aufge
führt bist. möchte ich mein Schreiben 
an Dielt persönlich richren. Ich beda11· 
re es außerordentlich, daß Du schein
bar nicht :;11 einem Gespräch ullter vier 
..lugen bereit bist. weil es mich ntimliclt 
mächtig interessiert, auf wessen Anga
ben Dein Bericht bezüglich meines An
grirffs auf Frau Dr. E. beruht. 

Ich kann leider das damalige Gesche
hen, wobei ich wegen eines Bezie
lwngskonflikts im Affekt eine junge 
Frau gerötet habe, nicht rückgängig 
machen. Im Verlauf meiner Haft wurde 
die diesbezügliche Tatmotil,arion 1'011 
mir. wie man so .schön sagt, azifgear
beitet tmd /995 gel\'ährte mir die Ju
sEi::. Voll::.ugslockerungen in Form von 
R~gelurlaub und Ausgiinge11. Bis ;:11 

meiner Verlegung in dt•n offenen \lo/1-
r.ug 1997 war 111ein Verhalten im Voll· 
:ug - der BiedNmann läßr grüßen! -
ohne Fehl und Tadd. ln Plöt;:ensee flar 
steh jt•cloclc im Verlauf eines halbt'll 

,.., 
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Jahres eine dermaßen problemintensi
ve Situation ergeben, die ich aufgrund 
fehlender Ansprechpartner nicht opti
mal kompensieren ko11nte. Als mein 
Versuch, die restliche Hafrz.eit in einer 
anderen Einrlchwng des offenen Voll
<.uges ab<.tiSitun, fehlschlug, suchte ich 
mein Heil in der Flucht, indem ich von 
einem Ausgang nicht mehr in die JVA 
Plötzensee zurückkelrrre. 

Nach 14 Tagen sah ich die Ausweg
losigkeit meiner Situation ein und ich 
habe mich daraufhin freiwillig der Po
lizei gesrellt. Unter Aberken.rwng der 
mir gewährren Vollzugslockerungen 
wurde ich unverzüglich nach Tegel z.u
riickverlegr. Nach weiteren 2 Wochen 
kam von der Strafvollstreckungsbehör
de die Anfrage. ob ich den Antrag auf 
Strafausetz.ung nach Ablauf vOll 15 
Jahren zu stellen gewillt bin. Ich woll
te, aber arifgrund der bedmgten Silllo
tion hat die StVK mein diesbezügliches 
Ansinnen in einen A111rag auf Feststel
Jung der Schuldschwere umgewandelt. 
Die StVK billigte mir keine besondere 
Schwere der Schuld z.u, was im Klar
text bedeutet, daß in Bezug auf die le
benslange Freiheitsstrafe von einer 
all::.u langen Haftdauer abzusehen ist. 
Mit dieser Vorausserz1mg habe ich mich 
an die SorhA gewand1 rmd nach 3 (?) 
Aufnahmegesprächen mit jeweils posi· 
tivem Ausgang wurde ich nach Ablauf 
von 14 Wochen, die sich atif das erste 
Aufnahmegespräch beziehen, in die So
thA verlegt. 

Der für mich r.uständige Therapeut 
nötigre mir eine einjlihrige Kennen
lernphase ab. der ich nur widerwillig 
zustimmre. Ein Jahr bedeutet 12 Mo
nate und nach Ablatif \'On 11 Monaten 
wurde der besagte Therapeut krank. 
Nach 3 Monaten der Tatenlosigkeir kam 
nicht nur Unmw in mir hoch. ich war 
auch am verzweifeln_ 

Schließlich verlang1e 1ch 1' 011 Frau 
Dr. E. eine Kltlnmg der Situmion und 
nach einer fiinfwöchigen Warte:.eit 
wurde ich ;;u ilrr bestellt. Da :ur glei· 
chen Zeit mt•in Therapeut wieder \ 'Oii 

seiner Krankheit ge11esen 11'01; emp
fand rch diese, \'Oll mir trot:.dem wahr
genommene Audien;: fiir unnötig. Wie 
konnte ich auch ahnen. daß besagter 
Therapeur naclt 2 oder 3 Wocilt'/1 eine 
ernc•ute »krankheitsbedingre Aus::.c•ir« 
neh/lle/1 ll'ilrde (die llbrigens- ich 
1/löchtt• da vorgreifen - bis Mine Mär:.. 
2000 mzdauem•J. Wiedt•r 11·ar Ablmr
tt'll cmgesugt und mein Fmsrraricmstll -

veau nahm gefährliche Ausmaße an, 
was ich auch Frau Dr. E. wissen ließ_ 
Diese gab mir daraufhin zu verstehen, 
daß sie nicht wisse, was sie mit mir ma
chen soll. Sie fand sich aber bereit. in 
der zweiten Januarwoche be:.iiglich 
meiner Person eine BK z.u inirieren. Nur 
-diese vorausgesagte BK hat nie statt
gefunden und bei jedem weiteren Ge· 
sprtlch bekam ich Informationen oder 
Versprechungen, die sich im nachhin
ein alle als Luftblasen entpuppten. 
Unter anderem wollte sie, wie mir mehr
mals vorgetragen wurde. für einen The· 
rapeurenwechsel .sorgen, wobei der 
Name Herr G. fiel. Nach einiger Zeit der 
weiteren Inaktivität einer Frau Dr. E. 
habe ich mich dann persönlich an 
Herrn G. gewandt, bei dem ich nach 
einer Wanezeit von 4 Wochen vorsrel
lig werden durfte. Mit meinem Einver
ständnis llinsichrlich einer hälbjähri
gen Kennenlernphase fand Herr G. 
sich bereit, mich des weiteren thera
peutisch zu begleiren. Aber seine end· 
giliJige Entscheidung 1o:oll1e er nach 
Ablauf einer weiteren Woche fällen. 
woraufhin am anberaumten Stichtag 
seine Krankmeldung ms Haus flatter
Te. 

Gerade :.11 diesem Zeitpunkt rauetue 
mein ursprilnglicher TherapeuT \deder 
auf und er war auch sofon bereir, sich 
weiterhin um mich ;:11 kümmern. Laur 
seiner Aussage war meine Therapie be
endet und nun sollte für meine I\ eitere 
Zukunft ein externes Gutachten ange· 
strebt werden. Aber in ihrer unendli
chen Güte hat Frau Dr. E. jenem The
rapeuten untersagt, mich weiter :u be
Treuen, 1vas ich nun 11'iedemm nicht 
ak'-eptiert habe. Im April 2000 begeg
nete ich der Leiterin du SothA arif dem 
Flur und bei meinem Anblick 1!1/tfultr 
es ihr. daß es bei mir II'Ohl nichr mit 
rechten Dingen :ugehe!? ? .' Da das 
siele ansclrließende Gespriiclz wieder 
ergebnislos blieb. beschloß iclr , Frau 

Achwng Absender! 
Vielen Zuschriften ist nicht oder nur 
~eh wer zu eumelrmen. ob sie :ur \ 'eröf
fetJtlichuttg bestimmt sind oder nur das 
r~dakrionelle lnformutionsbedürfitis 
befriedigen sollen. Hilfr~ich wäre auch 
.,;" Hinweis darauf, ob der .\'ame des 
Z~,tsmders volf. abgekür=J oder (nur in 
Aumaltmejällen) gar nicht ge1Jtllll1t 
werdm su/1. Auf alle Fälle bellalten 
wir um 1\t'ir..tmgen ''"': keinesfalls ~r
f ulgen Hunurar..,ahlu11gen. libli 



Dr. E. nicht weiter ::u kontaktieren, ms· 
besondere weil mich ihr Anblick ~ur 
Weißglut reizte. 

Mir akribischer Schilderung des 
Sachverhalts beantragte ich als Ietzren 
Ausweg erneut meine vorzeitige Straf
aussetzung bei der StVK, die eine dies
bezügliche. bis zum 20.07.00 befriste
te Srelltmgnaltme von der SothA ein
{ordeNe. Trotz einer zweimaligen Ab
mahmmg seitens der StVK !tat es fast 
:;wei Monare gedauert, bis die bereits 
am 19.07.00 verfaßte Stellungnahme 
einge1·eichr wurde. Da ich mir einer 
baldigen Anhörung vor der StVK rech
nen mußte. wollte ich mir im Rahmen 
einer AusftJIIrwrg oder eines begleite· 
ren Ausgangs Bekleidung kaufen. Die
ses Anliegen wurde von mir zweimal bei 
Frau Dr. E. beantragt, wobei ich auf 
meine diesbe:.üglichen Vormelder von 
ihr keine Reaktion erfuhr. Damit hat sie 
nicht nur gegen die ihr auferlegte 
Dienstpflicht verstoßen. sondern mir 
auch vor Attgen gefiihrt, welche Prio
riTäten sie meiner Sache beimaß. Und 
diese Erkenntnis. in Kombinarion mit 
dem behördlichen Umgang meiner Per
son im allgemeinen, hat bewirkt, daß 
mein lang angesraurer Groll Frau Dr. 
E. ggil. zum Eskalieren kam. 

Ergän:;enderweise möcltte ich noch 
berichten, daß bei all meinen Versu
chen, mich vollzugstechnisch zu ver
bessern, mir immer von kompetentetl 
Mitarbeitern der Justiz Steine in den 
Weg gelegt wurden. Dieser Umstand hat 
auch zu meiner Flucht aus dem offenen 
Vollzug beigetragen, wobei ich das er
ste Mal im Voll::.ug unangenehm auffäl
lig geworden bin. / ... } 

Ich habe mtch immer um ein makel· 
loses Verhalten im Vollzug bemühr, was 
mir hoffentlich nicht zum Nachteil aus
gelegt wird. [ ... }Im liehtblick werden 
sehr oft die Defizite im Vollzug in 
schriftlicher Form zur Sprache ge
bracht, nur - Papier Ist geduldig. Mir 
isr nach 18 112 Jahren der Geduldsfa· 
den gerissen! { ... } Ralf H. 

Hallo, Rolf! 
Ober Deinen Brief. rn dem Du mich 
aufgrund des Arrikels über Dich (der 
liehtblick 5/00, S. 34) um ein Gespräch 
bacest, habe tch mich sehr gefreut. Lei
der hielt es die Anstalrsleitung. die ich 
ja in Deiner speziellen Haftsituation 
um Besuchsgenehmigung billen muß-
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te. »nicht fi'ir ratsam«, den liehtblick 
direkt Kontakt mit Dir aufnehmen zu 
lassen. Deshalb habe ich Dich bitten 
müssen. schriftlich Stellung zu bezie
hen. 

Zu meiner großen Fre14de hast Du 
das auch prompt getan - und twar auf 
eine Arr und Weise, die jedes einzelne 
Reda/.aionsmitglied für druckreif hielc. 
Da ich mitrlerweile entlassen bin (TE 
nach 66 Monaten), kmm ich die Veröj
femlichung Deiner Annvorr nur erhof
fen, nicht aber vorantreiben. 

Die zum Teil heftige und meist nega
tive Kritik an meinem Artikel (auch re
daktionsimern hieß es, so kiJnne »doch 
ein Knacki nieirr über einen anderen 
Knacki schreiben«, es sei »Unmoglich, 
einfach aus alten Gerichtsakren zu zi
tieren« etc. ) möchte ich hier ebenso wie 
Deine Klarstellung um einiges ergän
zen: die SorhA ist mit Sicherheit in vie
lerlei, vor allem in personeUer und or
ganisatorischer Hi11sicht verbesse
rungsbedürftig - Häftlinge und Beam
te leiden gleichermaßen rmter diesen 
Mängeln. 

Weil nun Beamte ihren Frust relativ 
folgenlos an Häfclingen abreagieren 
können, diese aber kaum eine Möglich
keit haben, ähnliches zu tun, wird tkls 
Elend der als »Klient« gefangen gehal
tenen Menschen permanent verstärkJ. 

In Deinem Fall - und das war mir 
durchaus bekannt - wurde Deine Lei
densfähigkeit noch durch Dummheit, 
Desinteresse und vermutlich auch 
durch die Unfähigkeit vieler Beteilig
ter auf eine besondere Probe gestellt. 

Stau Dich aber an einen Anstaltsbei
rat (z. B. an Herrn Voss). <m Grüne Po
litiker (z..B. an Herrn Weinschürz). an 
den liehtblick oder an die externe 
Presse zu wenden, hast Du zugelangt 
und damit mehr kapurr gemacht als nur 
Deine Entlassungsplanung 

Darfiber hinaus hast Du nicht nur 
r,ugelangt - was ich ohnehin ablehne, 
erst rechr. wenn das Opfer ein Kind 
oder. wie in Deinem Fall, eine Frau ist 
- sondern gescll/agen, getreten und 
zugestachen und tklmir mehr Menschen 
geschädigt als Dir oder Deinen Zu
schauern klar war - nämlich Deine im 
wahrsten Sinne des Wortes Mitgefan
genen. 

Als liehtblick · Mitarbeiter haue ich 
genau dieses Mehr an Beschädigung 
zu betrachten: deshalb nwßre ich die
sen Fall als Einzelfall, was er ja we
gen der Gewaltanwendung auch war. 

der- II ChCbloC< 11 :001 

darstellen; und ich mußte deutlich ma
chen, daß dies nicht nur in bezug auf 
die extreme Gewalt ein einzigartiger 
Ausnahmefall war. Andernfalls häue 
ich die Position derjenigen gestärkt, 
die der SorhA jede positive Wirkung 
absprechen und den Behandlungsvoll
zug weitestgehend durch Regelvollzug 
(23 Stunden Einschluß) ersetzen wol
len. 

Weitere Ausführungen hierzu möch
te ich dem liehtblick und dessen Le
serschaft überlassen. Hier möchte ich 
nur noch etwas zu dem >~Biedermmln«, 

der Dich so geärgert ha1, sagen: sei1 
Max Frisch ist darumer eine Persoll ~u 
verstehen, (persona ist übrigens mit 
»Masktr<<, insbesondere mir der des 
Schauspielers zu übersetzen), die das 
zu sein vortäuschr, was sie ist. 

Wenn beispielsweise ein Pyromane 
sagt, er sei zünde/freudig, dann ist er 
das auch von seiner Neigung her - aber 
er ist nicht der Brandstifter: dtlS sind 
diejenigen. die ihn Spiritus ins eigene 
Haus schleppen lassen und ihm dann 
Streichhölzer geben. 

Vermutlich ärgers1 Du Dich immer 
noch über den Artikel- aber Du weiß! 
jetzt, daß mir der gewählten Form nicht 
nur eine klare Position gegen Gewalt
anwendung bezogen, sondern zwei 
ganz unterschiedliche Leserkreise an
gesprochen werden konnten: einerseirs 
die <:U beruhigende Öffentlichkeit mir
samt den von dieser beeinflußten Em
scheidungsrrägern, andererseits die 
zur Selbstkritik anzuregenden Fach
leute. 

Ich wünsche Dir eine faire Justiz und 
eine SothA, die zumindest im therapeu
tischen Bereich Menschen mir Herz und 
Sachverstand, also angemessen tätig 
werden läßt. 

Mir nahezu Jiblichen Griißen, Y, Ku
sterka, Berlin, 25.01.01 

OhneStrom 
Einen guten Tag, / ... ]. Ihr habt zwar in 
Eurer JVA Probleme, aber Ihr hab1 
Strom auf den Hütten. Das hat ja schon 
was zu heißen, denn hier in unserer JVA 
Witrlich können wir nur davon träumen. 
Es gibt nur 3-4-Mannzellen mir Strom 
und ich wage es mal zu behaupten. daß 
Willlieh der einzige Knast ohne Strom 
Ist. Darum beneide ich jeden Knasl mit 
Strom. Dies diirft ihr ruhig drurken . 

Daniel L. aus Wittliclr. 
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Haldol! 
HaLlo liehtb lick Red.! 

( ... } Kaum einer weiß wirklich, wenn 
er es nicht selbst erlebt hat, wie es in 
Knästen und Klapsen zugeht. i ch selbst 
war erst im Knast und dann in der Klap
se wege11 Brandstiftung. Weil ich bei 
Behörden Mülleimer angezündel habe, 
wurde ich iiber 2 Jahre in die Klapse 
~·e1jrachtet. [ ... } Was an Therapie statt
fand: Erstmal fiir 130 DM im Mona1 
räglich -1 Stunden stumpfsinnige Ak· 
kordarbeit. Dann : putzen. putzen und 
norhmal pm:.en. { ... }Man wird mit Psy
chopharmaka vollgepumpr, daß man 
kaum noch lesen kann und unruhig 
wird (Ha/doll). Keiner der Är:.re kam 
auf die Vergewaltiger und Kinder· 
st·händer ~u und sprach ricluig mir ih
nen. Nix da! Die werdenjahrelang weg
ge.~perrr weil die Massenmedien das 
große Halali auf Triebtäler geblasen 
haben. Triebtäter kann man daher 
kaum noch in einer »normalen« Voll
zugsanstalt unterbringen, weil sie von 
den anderen Gefangenen gequält wer
den. Aber artstau der Realität ins Auge 
zu blicken tmd mehr Einrichtungen wie 
die SothA zu bauen, wird wieder auf 
Abschreckung geserc.r. [ .. . ] Im Sicher
heiJstrakt des ZJP [Zemrumfiir Psycha
tri~] wird ein besonders derber Maß· 
regelvollzug praktiziert. Wer nicht 
spurt, wird fixiert oder in die B-Zelle 
gebracht. Alle Jahre einmal kommt ein 
Richter vQrbei. der enrscheider dann, 
was mir einem passiert. »Freiheit« oder 
wieder ein weiteres Jahr. Er nimmt sich 
glart 15 Minuten Zeit um zu entschei
den. was für Dich das Beste ist. [ ... ] 
Dieses Dilemma. das ZJP. kostet den 
Staat mehr als 300 DM am Tag und is1 
nichts weireres als eine Venmhranstalr. 
{ } Tschiiß, Euer Rainer 

JVA Kaisheim 
[ ... ]Ich wurde nach über ::.weieinhalb· 
jähriger beansrandrmgsfreier Führung 
I'On der JVA Kaisheim aus der Bahn ge· 
l\'nrfen. werde { . .. / als Drogenjunky 
stigmatisiert, wurde aufgrundeines 
überhaupt nicht vorhandenen Injekti
onseinstiches disziplinarisch geahndet 
( 10 Tage Bunker. eine volle Einkaufs
sperre. generelle Trennscheibenbe· 
such, Ausschluß vom Pakerempfang, 
u11tl sämtliche Volfz.ug~lockerungen 
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(.Urllckgenommen). Hab alles getan, 
hab die wochenlang anhaltenden Dro
genkontrolien, Blutkontrollen, Urin 
kontrollen , Haf traumkoncrollen, die 
mich psychisch auf's schwerste bela
steten, über mich ergehen lassen. 
Sämtliche Drogentests einschließlich 
Medikamenrenscreening's fielen nega
tiv aus. dennoch htilt es die JVA Lei
tung einschließlich StVK, Oberlandes
gericllf fiir enviesen, daß ich mir Dro
gen injizierte (aufgrund eines angeb· 
Iichen Einstichs). Meine Beweisange
bore, daß ich weder in Haft noch vor 
meiner Haft mit Drogen zu tun hatte. 
und eine Haaranalyse anbor, wurde 
schlichtweg ignoriert[. .. ) , Die JVA 
Kaisheim ist meiner Ansicht nach bis 
zum Oberlandesgericht München ge
deckt. einschließlich der Aufsiclttsbe
hörden beim Justir.ministerium. Wäre 
ich nicht berroffetlel; würde ich es selbsr 
kaum glauben. I ... ] Ich bin zweieinhalb 
Jahre hier beanstandungsfrei durch
marschiert. stand eine Woche vor mei
nen Vollzugslockerungw I ... }. 

Benjamin G. M. 

Nachdenken 
Egal was man getan hac, man befindet 
sich Im Gefängnis. oder an anderen 
schrecklichen Orten. Je meltr wir über 
den Umsrand dieser begangenen Straf
taren nachdenken, 11111so kranker wer
den wir im Gefühl, und dieser Zustand 
zerstört auch alle zukünftigen Gedan
ken. [ ... } Im Gefängnis haben wir ge
nügend Zeit, uns iiber die Zukunft Ge
danken zu machen. Diese Zeit werden 
wir "draußen« nie wieder haben. und 
auch die Alltoriräten können uns die
sen Lernprozeß nichT absprechen. Ich 
jedenfalls möclue aus mir einen bes
seren Menschen machen. und ich hoffe 
alle anderen Mitinsassen auch.[ ... / 

Kamara 

EinLoblied 
Heute schreibe ich mal eim·n großen 
Lobgesang - Ehre wem Ehre gebiihrr. 
Am 7. Dezember waren die SvrhA( ner) 
Jungs bei uns und gaben ihre musika
lischen Fähigkeiren ~um Besten. Bra
vo Jungs - /Irr wart super. Leider wa
ren unsere Frauen sehr unlebendig 
tmd befangen und pressren sielt ln die 
äußersten Ecken. { ... } Es lag nicht an 
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Euch. thr warr wirklich Klasse. Die 
Frauenband »boehse Tanten« und spe· 
l.iell ich, danken Euch fi1r einen geltm· 
genen Abend. Für einige Stunden war 
der Knast im Hinrergrund. Ich hoffe, 
das war der Anfang filr weitere Zusam· 
mentreffs zwischen Liehrenberg und 
Tegel. [ ... ] Auch in der JVAfür Frauen 
gibc es eine Insassenvertretung und ich 
vermisse die Zusammenarbeit und /n
forma rionsaustausch von Knast u 
Knast. Gerade wir Frauen wären dank
bar fiir wertvolle Tips und fnformario
nen, was bei Euch läuft. Außerdem gibt 
es ja viele gemeinsame Forderungen. 
dte wir gemeinsam wesentlich besser 
einfordern könnten. [ ... } feit würde 
mich freuen, wenn sich die lnsassen
verrrerung aus Tegel. Lehrscersrr. und 
Charlorrenburg mir wts in \labindung 
setzen wiirde.[ ... } NatascJta N.-Z. 

Spendenzeitungen 
{ .•. } Hier in der Tegler TA I gewinne ich 
ofc den Eindruck bei bestimmten Be
diensreren. daß sie sich an den Spen
denzeitungen bedienen. Wäre hier:Jt 
mal wieder ein Arcikel drin, vielleiehr 
mir dem Vorschlag, daß das Briefamr. 
vergleichbar Spenderpra.ris »Der 
Spiegel«, das Tages:.eirungspaket vor 
dem Aufteilen mit Farbkanre markiert, 
so daß die Spenden::.eicungen leicht er· 
kennbar sind, ll'enn sie ein Bl!diensre· 
ter nut::;t. Gesundes u. erfolgreiches 
200 I Roderich 

Menschen in Not e.V. konnte erneut 
\•iele Kinderherzen erfreuen. lrn Rah
men des Projektes »Eog~lbattm« wur· 
den auch im vergangeneo J ahr viele 
}{jnder von inhaftierten Menschen mH 
Weihnachtsgeschenken überrascht. 
Der liohtDiiok erhielt mehrere an den 
Verein gerichtete Dankesschreiben, die 
hier nicht alle abgedruckt werden kön· 
nen. Stellvertretend möchte der licht; 
blickdem Verein im Namen allder Kin· 
der und deren Eltern unseren Herzlich· 
sten Dank aussprechen. 

Menschen in Not e.\'. hat auch in die
sem J ahr für die Kinder yon inhaftier
ten Menschen ein »Indianer ZeltlageN 
geplant. Dieses »Abenteuer-Zeltlager 
mr Kinder« findet in der Zeit \'Om 28.07. 
- 04.08.2001 statt. Interessierte wen- . 
den sich bitte direkt an: 

Menschen in Not e.V. 
Oberbombach 1 
57 537 Wissen 
Tel.: 0 27 47/460 



Die 
Wilden 

Nachdem Jäger ihre Eltern abgeschos
sen hatten. sind 17 Waise Elefanten-Ba
bys in den südafrikanjschen Pilanesberg
Nationalpark verfrachtet worden. Als sie 
hier in die Geschlechtsreife und damit 
in die so genannte »Musth« kamen, eine 
eigentlich natürliche Phase sexueller 
Aggressivität. fehlten höherrangjge Bul
len, welche den Pubertierenden Einhalt 
hätten gebieten können. Das Ergebnis: 
die wilden Jungbullen haben in den ver
gangeneo Jahren immer wieder Weiße 
Nashörner vergewaltigt und mehr als 40 
von ihnen mit ihren Stoßzähnen getötet 
(Der Spiegel, 48/00). 0 

Schöne 
Ansichten 

Warum überquert das Huhn die Strasse? 
Kindergärtnerin: Um auf die andere 

Straßenseite zu kommen. 
Aristoteles: Es ist die Natur von Hüh

nern, Straßen zu überqueren. 
Kar! Marx: Es war historisch unver

meidlich. 
H. Chiour: Das muß man nich' ver

stehn ... 
TI1imothy Leary: Weil das der einzige 

Ausflug war, den das Establishment den 
Huhn zugestehen wollEe. 

Saddam Husse in: Dies war ein unpro
vozierter Akt der Rebellion und wir hat
ten jedes Recht, 50 Tonnen Nervengas 
auf dieses Huhn zu feuern. 

Ronald Reagan: Hab' ich vergessen. 
Captain James T. Kirk: Um dahin zu 

gehen, wo noch nie zuvor ein Huhn ge
wesen war. 

Hippokrates: Wegen einer Übe\-emp
findlichkeit seiner Bauchspeicheldrüse. 

Louis Farrakhan: Die Straße repräsen
tiert den schwarzen Mann. Das Huhn 
trampelte auf ihm herum, um ihn an der 
Wahrnelunung seiner Rechte zu hindern. 

Martin Luther King, jr.: Ich sehe eine 
WeiL in der alle Hühner frei sein wer
den. Straßen zu überqueren, ohne daß 
ihre Motive in Frage gesteUt werden. 

Moses: Und Gott kam vom Himmel 
herunter, und er sprach zu dem Huhn: »Du 
sollst die Straße Oberqueren«. Und das 
Huhn überquerte die Straße, und es gab 
großes Frohlocken. 

Richard M. Nixon; Das Huhn hat die 
Straße nicht überquert. Ich wiederhole, 
das Huhn hat die Straße NICHT über
quert. 

Macbiavelh: Das Entscheidende ist, 
daß das Huhn die Straße überquert hat. 
Wer interessiert sich schon für den 
Grund. 

Sigmund Freud: Die Tatsache, daß Sie 
sich überhaupt mit der Frage beschäfti
gen, daß das Huhn die Straße überquer
te, offenbart lllre unterschwellige sexu
elle Unsicherheit. 

Bill Gates: leb habe gerade das neue 
Huhn-Office 20QQ® herausgebracht, das 
nicht nur die Straße Oberqueren, sondern 
auch Eier legen, wichtige Dokumente 
verwalten und Ihren Kontostand ausglei
chen wird. 

Alice Schwarzer: Das Huhn floh vor 
dem phallusfixienen Hahn, der es per
manent sexuell belästigte. Mit dieser 
Protestaktion wollte es die Herrschaft 
des Patriarchats geißeln! 

Charles Darwin: Hühner wurden über 
JabnniUionen von der Natur genetisch 
selektiert und nur die bestangepaßten 
Strassenilberquerer überlebten. 

Albert Einstein: Ob das Huhn die Stra
ße überquert hat oder die Straße sich 
unter dem Huhn bewegte, hängt von ih
rem Referenzrahmen ab. 

Buddha: Mit dieser Frage verleugnest 
Du Deine göttliche Hühnernarur. 

Bill Clinton: Ich war zu keiner Zeit mit 
dlesem Huhn allein. 

Anderson Consulting: Deregulierung 
auf der Straßenseite des Huhns bedroh
te seine dominante Machtpos1tion. Das 
Huhn sah sich signifikanten Herausfor
derungen gegenüber, Kernkompetenzen 
zu entwickeln, die erforderlich sind, um 
in den neuen Wettbewerbsmärkten be
stehen zu können. In einer partnerschaft
liehen Zusammenarbeit mit dem Klien
ten bat • .t.\nderson Consulting dem Huhn 
geholfen, seine physische Distributions
strategie zu i.lberdenken. 

Unter Verwendung des Getlügel-Inter
grationsmodells (GIM) hat Anderson 
Consulting dem Huhn geholfen, seine 
Fähigkeiten, Metbodologien, Wissen 
Kapital und Erfahrung einzusetzen, um 
die Mitarbeiter, Prozesse und Technola
gien auf die Gesamtstrategie innerhalb 
des Programm-Management-Rahmens 
auszurichten. Anderson Consulting zog 
ein diversifiziertes Cross-Spek1rum von 
Strassen-Analysen und ausgewählten 
best-practice Hühnern sowie Anderson 
Beratern mit breitgefächerten Erfab.run-
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gen in der Transportindustrie heran, die 
in mehrtägigen Besprechungen ihr per
sönliches Humankapital auf ein gemein
sames Niveau brachten und Synergien 
herstellten, um das Ziel zu erreichen, 
nämlich die Erarbeitung und Umsetzung 
eines unternehmensweiten Werterahmen 
innerhalb des mittleren Geflügelprozes
ses. Die Besprechungen fanden in einem 
first-class Hotel in einer parkähnlichen 
Umgebung statt [ ... ]. Anderson Consul
ting bat dem Huhn geholfen, sieb zu ver
ändern, um erfolgreich zu werden. 

zit. n. Zeitschrift Wendepunkt 0 

Tödlicher 
Sex 

Wenn Sexualpraktikenzum Todefiibren. 
Nach einem Bericht der Berliner Mor
genpost hat der Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe entschieden, daß Unfalltod
versieberungen von der Leistungspflicht 
befreit sein können, wenn selbst vorge
nommene sadomasochistische Handlun
gen zum Tod des Versicherten fUhren. 

Das Gericht hat damit die KJage einer 
Frau abgewiesen, die nach dem Tode ih
res Ehemannes von der Versicherungs
gesellschaft die Auszahlung der Versi
cherungssumme verlangte. Ihr Mann hatte 
sich zur Steigerung seines Lustempftn
dens selbst stranguliert und dabei das 
Zeitliche gesegnet. 0 

So 
geht's auch 

Wie die Berliner Tageszeitung BZ {am 
I 9.01.200 I) berichtete, zeigt eine Sta
tistik der Senatsinnenverwaltung, daß 
mehr >>als jeder zweite kranke Staatsdie
ner (55,6%) in Berlin« wegen >»psychi
scher Probleme< in den Ruhestand« 
wechselt. 1999 seien insgesamt 1716 
Beamte >>vorzeitig dienstuntahig auf dem 
Altenteil« gelandet. Mit 524 betroffenen 
seien die Lehrer nach wie vor Spitzen
reiter, wobei sich die Zahl der Dauerer
krank-ten im Jahr 2000 auf knapp l 000 
verdoppelt habe. Es gebe allerdings auch 
>>Scheinkranke«. 

Ein 28jähriger z.B. sei >>trotz charak
terlicher Mängel Polizeibeamter<( ge
worden und habe »sich prompt zehn 
Monate später frühpensionieren« lassen 
- »wegen psychischer Probleme«. 0 
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Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus 

Sühne und 
Abschreckung 

Mündliche Anfrage Nr. 5 des Abgeord
neten Klaus Schöneberg (CDU). Die Ant
wort gab der Regierende BUrgermeister 
Eberhard Diepgen am 06. 12.00. 

I) Trifft es zu. daß die rot-grüne Bun
desregierung weitere Privilegierungen fUr 
Täter schwerer Straftaten plant? 

Antwort: Die Bundesregierung hat den 
Senat von beabsichtigten Gesetzesände
rungen in dem genannten Bereich nicht 
in Kenntnis gesetzl. Dem Senat liegen 
auch f."ei ne diesbeziigl ichen Entwürfe der 
Bundesregierung vor. Es existiertjedoch 
ein Eckpunktepapier der Berliner Bundes
koalition vom Sommer des Jahres, in dem 
Thesen zu einer Reformierung des straf
rechtlichen Sanktionssystems aufgestellt 
werden. Zu den empfohlenen Änderun
gen des Sanktionsrechtes gehört u.a. die 
Erweiterung des Anwendungsbereiches 
der Verwarnung mit Strafvorbehalt, der 
Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewäh
rung und der Strafaussetzung nach Ver
bUßen der Hälfte der verhängten Frei
heitsstrafe. 

2) Stimmt es und wenn ja. wie paßt es 
zu der Forderung von Rot-Grün, die Be
k!impfung des Rechtsextremismus und 
fremdenfeindlicher Straftaten zu verstär
ken, daß die Bundesregierung die Mög
lichkeit schaffen will, 

a) kü nftig Freiheitsstrafen auch von 
Ober zwei bis drei Jahren zur Bewährung 
auszusetzen und. 

b) erstmalige Verbüßer von Freiheits
strafen bis zu fünfzehn Jahren bereits 
nach der Hälfte der Strafzeit zu enllassen? 
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Antwort zu 2a: Das Sundesministeri
um der Justiz hat im Januar 1998 eine Kom
mission zur Reform des strafrecht.lichen 
Sanktionsystems eingesetzt, die sich un
ter anderem mit der Frage der Erweiterung 
der Strafaussetzung zur Bewährung be
faßt hat. Dort ist diskutiert worden. auch 
Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren ausset
zungsfähig zu machen. 

Die Kornmission hat sich in ihrem im 
MärZ 2000 vorgelegten Schlußbericht ge
gen eine entsprechende Gesetzesände
rung ausgesprochen. Sie hat zur BegrUn
dung darauf hingewiesen . daß einer Ver
uneilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als t.wei Jahren regelmaßig erhebliches 
kriminelles Unrecht zu Grunde liegt.. In 
diesen fällen würde eine Strafaussetzung 
keine Akzeptanz in der Bevölkerung fin
den; das ohnehin bereits gestörte Sicher
heitsempfinden der BUrger würde weiter 
geschwächt. 

Der Senat schließt sich dieser Ein
schätzung ausdrücklich an. 

Demgegenüber sieht das bereits ange
sprochene Eckpunktepapier eine Straf
aussetzung zur Bewährung auch bei Frei
heitsstrafen von über zwei Jahren bis zu 
drei Jahren vor und widerspricht damit den 
dem Strafrecht immanenten Grundsätzen 
von Sühne, Abschreckung und Resozia
lisierung. 

Antwort zu 2b): Nach geltendem Recht 
kann die Vollstreckung einer Freiheitsstra
fe nur dann nach Verbilßens der Hälfte 
der Strafzeit zur Bewährung ausgesetzt 
werden, wenn der Veruneilte erstmalseine 
Freiheitsstrafe verbüßt und die Strafe zwei 
Jahre nicht übersteigt oder wenn aus
nahmsweise besondere Umstände vorlie
gen, die eine solche Entscheidung des 
zuständigen Gerichts rechtfertigen. In 
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dem Eckpunk-tepapier wird eine Ausdeh
nung der Möglichkeiten einer Halbstra
fenaussetzung auf alle zeitigen Freiheits
strafen (bis zu 15 Jahren) empfohlen. 

Die in dem Eckpunktepapier vorge
schlagenen Sanktionsmilderungen wUr
den grundsätzlich auch rechtsextremisti
schen und schwerstkriminellen Straftä
tern zugute kommen. Mit den Forderun
gen führender Vertreter der Regierungs
koalition gegenOber der Strafjustiz, mit 
unnachgiebiger Härte auf Gewalttaten mil 
extremistischem und fremdenfeindlichem 
Hintergrund zu reagieren. paßt dies nicht 
zusammen. 0 

Schmökei
Hysterie 

Mündliche Anfrage Nr. 13 der Abgeord
neten Katrin Schultze-Bemdt {CDU). Die 
Beantwortung erfolgte am 23.11.00 durch 
die Senawrin fUr Arbeit, Soziales und 
Frauen 

1) Welche Konsequenzen zieht der Se
nat aus dem »fall Schmöke!« in Branden
burg? 

Antwort: Im Land Berlin hat der Si
cherheitsaspekt bei dem Vollzug der 
Maßregeln gemäß§§ 63, 64 StGB abso
lute Priorität. Dies fUhrt in jedem Ein
ze.lfall bei prognostischer Prüfung von 
Lockerungsmaßnahmen dazu, daß die Si
cherheit der Bevölkerung vor einen the
rapeutisch bedingten Lockerungsansat7 
gesetzt wird. Die hohe Motivation aller 
Mitarbeiter in der Berliner Maßregel
vollzugseinrichtung, dem Krankenhaus 
des Maßregelvollzugs, aber auch die in 
diesem Zusammenhang stehende ständi-



ge Schärfung des Sicherheitsbewußt
seins führen dazu, daß die Umstände. die 
zu den gewährten Lockerungsmaßnah
men im Fall »Schmöke!« führten, nicht 
mit denen im Krankenhaus des Maßre
gelvollzugs Berlin zu vergleichen sind. 
Die branden burgisehe Lockerungspraxis 
beruht im Wesentlichen auf einem 10-
Punkte umfassenden »Lockerungsp1an«, 
der zudem als therapeutischer Stufenplan 
charakterisiert ist. Dies bedingt die Mög
lichkeiL daß Lockerungsentscheidungen 
in globalerer Form getroffen werden. Im 
Krankenhaus des Maßregelvollzugs des 
Landes Berlin besteht kein sog. Punkte
katalog, der die Kriterien der Locke
rungsmaßnahmenglobal beschreibt; hier 
werden patientenbezogen und somit in
dividuell Lockerungsentscheidungen ge
prUft. Alle Lockerungsentscheidungen 
beruhen printipiell auf individualkrimi
nulprognostischer Begutachtung, wobei 
hinsichtlich der Patienten. bei denen be
gründete Zweifel an einer erfolgreichen 
Kriminalprognose auf Grund der Tatde
likte und der Vorstrafen bestehen , die 
Lockerungspraxis äußerst restriktiv ge
handhabt wird. Dabei kommen Lockerun
gen überhaupt erst in Frage. wenn ein 
einstimmiges Votum aller an der Be
handlung eines Patienten Beteiligten -
von der Krankenschwester und dem Pfle
ger bis zu den Chefärzten und Ärztlichen 
Leitern - vorliegt. Zusätzlich muß auch 
die Staatsanwaltschaft ein entsprechen
des Vorum abgeben. [ ... ] Sicherheit zu
erst. [., .] 0 

Hohe 
Gefangenenzahlen 

Kleine Anfrage Nr. 1141 des Abgeord
neten Bernhard Weinschütz (Bündnis 90/ 
Die Grilnen). Die Beantwortung erfolg
te am 25.10.00 durch den Staatssekretär 
{SenJust), Herrn Diethard Rauskolb. 

I) Trifft es zu. daß der Senat filr die 
nächsten Jahre von einem Anstieg der 
Gefangenenzahlen ausgeht, falls ja, in 
welchem Umfang? 

Antwort: Aufgrund der seit der Verei
nigung im Jahr 1990 gemachten Erfahrun
gen geht der Senat von einem weiteren 
Anstieg der Gefangenenzahlen aus. Un
mittelbar vor der deutschen Einheit wa
ren in Berlin (West) rund 3,000 Gefange
ne inhaftiert. Auf dieser Grundlage ist 
mit einer Mindestgefangenenzahl von 
4.800 in Berlin gerechnet worden, was 
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der Größe der Stadt insgesamt im Ver

gleich zum bisherigen Westteil Berhns 
entsprach. Diese Zahl war bereits im 
Oktober 1997 fast erreicht. Seither stei
gen die Zahlen in BerJin weiter, was auch 
auf die offenen Grenzen und die erhöhte 
Mobilität aus Osteuropa und die verän
derte Kriminalitätsentwicklung zurtick
zuführen ist. Im August und September 
2000 war die Zahl der Gefangenen be
reits auf über 5.400 gestiegen. Aller 
Voraussicht nach wird diese Zahl weiter 
ansteigen, möglicherweise bis auf 6.000 
Gefangene. was etwa der HamburgerZahl 
un Verhältnis zur halb so großen Bevöl
kerungszahl wie in Berün entspricht.[ ... ] 

4) Wie ist der vom Senat angenomme
ne Anstieg der Gefangenenzahlen mit dem 
seit zwei Jahren zu beobachtenden RUck
gang der in der »Polizeilichen Kriminal
statistik« gemessenen Kriminalität zu ver
einbaren? 

Antwort: Dem weiterhin prognosti
ziertel'l Anstieg der Gefangenenzahlen 
steht der in der Polizeilichen Kriminal
statistik zu verzeichnende Rückgang be
kanntgewordener Straftaten (1998: 
586.528: 1999: 572.553) nicht entge
gen. Ob diese Entwicklung zu einer Re
duzierung auch der Gefangenenzahlen 
fUhren wird, bleibtabz.uwanen. Trotzder 
von der Polizei erfaßten Daten hat nllm
lich die Zahl der zu Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung Verurteilten von 1997 
(2794) auf 1998 (2909) um 115 (4.1%) 
zugenommen. Die Entwicklung der Ge
fangenenpopulation nicht ausschließlich 
aus dem Verlauf der Polizeilichen Kri
minalstatistik ableitbar ist, vielmehr 
spielen insoweit die Rate der Verurtei
lungen und die Höhe und Länge erkann
ter Strafen eine erhebliche Rolle. [ . . . ]0 

Wenige 
Arbeitsplätze 

Kleine Anfrage Nr. 14/752 (vorn 
13.06.00) des Abgeordneten Bernhard 
WeinschUtz (BUndnis 90/Die Grünen). 
Die Beantwortung erfolgte durch den 
Regierenden BUrgermeister Eberhnrd 
Diepgen am 27.06.00 

1) Wie hat sich die Anzahl der arbeits· 
fähigen Gefangenen, denen mangels vor
handener Arbeitsplätze keine Arbeit z.u
gewiesen werden konnte, im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Inhaftierten in der JVA 
Tegel in den letzten 10 Jahren entwik
kelt? 
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Antwort: Die Entwicklung ist der fol
genden Tabelle zu entnehmen, wobei vor
handene stalJstjsche Unterlagen begin
nend mitdem Jahr 1992, ausgewertet wor
den sind, 

Jahr Gesamtbelegung einsatzfahige 
unbeschäftigte 

Gefangene 

1992 1187 100 
1993 1304 161 
1994 1496 285 
1995 1575 275 
1996 1589 326 
1997 1625 321 
1998 1625 420 
1999 1693 496 

Aktuell stellt sich die Situation wie 
folgt dar: 

Die durchschmnliche Gesamtbelegung 
der ersten vier Monate des Jahres 2000 
ist mitl.653 Gefangenen berechnet. Da
von sind durchschnittlich 544 einsatzfa
hige Gefangene unbeschäftigt, was einen 
Anteil an derGesamtbelegung von 32,9~ 
ausmacht. 

2a) Wie hat sich die Zahl der Arbeits
plätze für Gefangene. die durch externe 
Unternehmen angeboten werden, die in 
der JVA Tegel produzieren lassen, in die
sem Zeiu-aum entwickelt? 

Antwon: Waren im Jahr 1992 in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel noch 41 Ar
beitsplätze vorhanden, die aufgrundvon 
Aufträgen durch externe Unternehmen 
angeboten werden konnten. erreichte die 
Zahl dieser Arbeitsplätze mit 27 im Jahre 
1996 ihren ::Jbsoluten Tiefpunkt. 1997 wa
ren die Bemühungen der Anstalt erfolg
reicher. so daß ein Unternehmen eine re
gelmäßige Holzpalettenproduktion in 
Tegel aufgenommen hat. [ .. . ] 0 

Herzliche 
Glückwünsche 

Mündliche Anfrage Nr. 9 der Abgeord
neten Rita Nöldeke (CDU) über Glück
wünsche in der Justiz. Per Regierenden 
Bürgermeister Eberhard Diepgen bennt
wortete die Frage im Namen des Senat!. 
von Berlin am 16. November 2000. 

1) Ist es in der Su-afjustiz üblich, daß 
Verurteilte nach Ablnuf der Bewährungs
frist von Vorsitzenden Richtern Glticl..
wünsche für eine ))von der Justiz befreite 
Zukunft« erhulten? 

Antwon: Nein[ ... ] 0 
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Hilfe im Dutzend: die sbh 
Teil 3: In dem letzten Serienteil berichtet ein Betroffener von seinen 

praktischen Erfahrungen mit der Leistungsfähigkeit des Vereins 

Am Anfang wa'n wa Kumpels. 
Denn hießet Freundschaft, und 
denn wa nur noch Knast«, bilan

ziert Otto - wer Otto ist und was er mit 
der sbh erlebt hat. ist Thema dieses letz
ten Serienteils. 

also die wo jetz sbh heißen. nach Arje 
frag'n - Arje is nämlich knorke, hau.a 
jesacht Na. hab ickjedacht, frachste ma.« 

Von der für die ARGE (Arbeitsge
meinschaft Gemeinnützige Arbeit) z.u. 
ständigen Dipi.-Sozialarbeiterin Barba
ra Peperkom erfuhr Ouo dann, daß die
ses 1992 von Häftlingen 

war und diese Vollzugslockerungen nicht 
(z.B. fllr Straftaten oder zum Alkohol
konsum) mißbraucht hat. 

Da die durch ARGE beschäftigten 
Häftlinge sehr viel an PünktUchkeit. Be
ständigkeit Leistungswille und -fähig
keilen nachweisen mUssen, kann aus ei-

nem mehr-
Nachdem in den beiden letzten Aus

gnben (jeweils aufS. 16 f) die Hilfsan
gebote der sbh (Straffälligen- und Be
währungshilfe Berün e.V.) und die dafilr 
zuständigen Fachkräfte vorgestellt wor
den sind, sollen in diesem abschließen
den Teil Menschen zu Wort kommen. die 
praktische Erfahrungen mit der Lei
stungsfähigkeit dieses 1827 zum Zwek
ke der» Unterstützung entlassener Häft
l inge~< gegründeten Vereins gemacht ha
ben. 

der JVA Plötzensee ins 
Leben gerufene und seit 
1993 von der sbh organi
sierte Projekt Häftlingen 
die Möglichkeit bietet, 
sich auf den Freigang und 
damll auf das Arbeitsle
ben nach der Haft vorzu
bereiten und die Haftwo
chenenden mit sinnvoller 
gemeinnütziger Arbeü 
außerhalb der Vollzugsan
stalten zu verkürzen. 

der Resozialisierung 
Straffälliger und küm

mert sich um deren 

monatigen 
Verbleib in 
diesem Pro
jekt tatsäch
lich auf Ent
Jassungsfä
higkeit ge
schlosse n 
werden 
außerdem 
können die
jenigen. die 

Angehörige. Heute 
steht die sbh aufgrund 
fundamentaler Verän-

Mit Otto Tegula. der bis vor kunem 
in der Justi7.vollzugsanstalt (JVA) Tegel 1 

gefangen gehalten worden ist, hofft der 
hohtblick eine Figur gefunden zu haben, 
die auf geradezu llbliche An und Weise 
emem großen Teil dieser Menschen aus 
der Seele2 spricht bzw. schreibt. 

derungen in unserer 
Gesellschaft 

,, ... Nu bin ick in' n Alta jekomm', wo 
ick janz doll so wat wie Pflejenähe ftih
len tu. Und da hab ick mir jedacht, Otto. 
kiek ma', daue noch wal machst aus deim 
Lehm<<. 

Mit 35 gehört Otto zwar noch nicht 
zu denen. dte das 

»Arje find ickjut. Jab zwa' keene Pe
nunze für die Maloche, aba morjens 
imma wat Leck'ret zu futtan. Außadem 
kann ick jetze sag' n, det ick zwee Schul' n 
und soja ' n Kindala 'n mitjebaut hab. Und 
die Zweedrittei-Jeschichte is janz sicha 
ooch nur weg'n Arje sojutjejang'n: Weil 
icke nämljch so jut jeloof'n bin in die 
Truppe, ham se mir inne Anstalt jelock
at. Und wie ick so jelockat wa und dit 

erste ma raus aus· n 
Bunde sver fas
sungsgem:ht als 
••pflege-nahe Jahr
gtlnge« bezeichnet, 
uber er hnt das Al
ter. in dem sic h 
viele Häftlinge so 
fuhlen und zu prü
fen beginnen, ob 
und inwieweit sie 
noch etwas aus ih
rem Leben machen 

>>Die sbh kann auf eine 
fast 175 Jahre lange 
Geschichte zurück-

Knast durfte, happ
ick jedacht, Otto. 
dit is schon janz 
schön ulkich : da 
mußte erst ma fünf 
marin bevor se dir 
een ma rauslass'n. 
ls zwa nur für 
sechs Stun'n, aba 
immahin. << 

blicken. Gegründet als 
)>Gefangenen-Führsor

geverein Berlin von 
1827 <<, widmet sie sich 

seit dieser Zeit Tats:ichlich ist 
es so, doß eine vor-

können, 
»Nu jab et aba in Tejel nlchjanzso viel 

zu kieken. Und \ 'On die liehms\\ Urdje 
Vawandtschaft is schon lange keena mehr 
liehmswUrdich. So hub ick mir denn 'n 
bischen umjehört. Und dabei hab ick een 
Jetroffn, der jesacht hut, ick soll doch 
erst ma bei die Soziallossis vonne ZB. 

zeitige Entlassung 
nach VerbUßung von zwei Dritteln der 
Gesamtfreiheitsstrafe. also die Ausset
zung des Strafrestes zur Bew!ihrung zum 
Zweidrittel-Zeitpunkt allzuoft nur dann 
erfolgt, wenn der Htiftling längere Zeit 
gelockert. also zum gelegentlichen Auf
enthalt außerhalb der Anstall zugelassen 
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ihre Aufträ
ge (z.B. Renovierungen) der ARGE über
lassen, sicher sein. daß alles terminge
nau und fachgerecht bearbeitet wird. 

Das gleiche gilt für ein weiteres Ar
beitsprojekt der sbh; »Neulich hab ick 
een inne sbh jetroff'n. den se raus;eholt 
ham aus'n Knast. Dit wa son Männeken. 
wat imma ohne Führaschein rumjurkt und 
inne U-Bahn rejelmäßich keen Fahschein 
hat. Und nu hatt'n se den fu r neun Mona
te einjebuchtet, weila dit Jeld für die 
leidstrafenich hatte. (ls ja kln: wenna dil 
Jeldjehabt hätte, hätta och ' n Führaschein 
mach'n und 'n Fahschein koof'n könn'.) 
Nu hau:~ aba een Soßialabeita jehabt. der 
jut wa: derhat nämlich bei den Diplohmc 
soßialabeita Thomas Jrünich vonne sbh 
anjeruf' n und je sacht, datta een Jeldstrafa 
hat. Na und der hat dit Männeken dann 
innahalb von kürzest:~ Zeit in een jemein
nützijet Arbeitsprojramm jesteckt«. 

Dieses Programm nennt sich Arbeit 
Statt Strafe (ASS) und ist unter dem 
Stichwort )>Schwitzen statt Sitzen« schon 
im liehtblick diskutiert worden . Hier 
können Menschen, die ihre Geldstrafen 
nicht zu beuililen vermögen, gemeinnüt
zige Arbeit verrichten. statt eine Ersatz
freiheitsstrafe anzutreten - letz.teres 
würde den Steuerzahler täglich 200.-
DM kosten. ASS entlastet den St:1a1s-
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und nejanze Truppe führ'n. Watta nu in 
die Sprechstunde [bei Dipl. Soz.-Päd. 
Oabi Kaiser] wollte, weeß ick imma 
noch nich. Aba wauamaloch'n muß, um 
nich wieda in' Knast zu komm', dit weeß 
ick jetz' jenau. Und die janze Schinderei 
is für'n Appel und ·n Ei. Dit is Obrijens 
Janz wortwörtlich 

beit zu verbinden, dann könnte das teure 
Absitzen uneinbringlicher Geldstrafen 
bald der Vergangenheit angehören. Zu
mindest in Berlin würde das zu einer 
spürbaren Entlastung der Haftanstalten 
führen - diese müssen seit Jahren im
mer mehr Häftlinge aufnehmen, obwohl 

der Bestand an 

haushalt und führt die Häftlinge einem 
sozialen Milieu tu. in dem legale Arbeit 
als positive Alternative zu illegalen Er
werbstätigkeiten erlebt wird. Schon aus 
diesem Grund sollte es den Emschei 
dungsuägem innerhalb der Vollzugsan
stalten zur Pfl1cht gemacht werden. alle 
Häftlinge auf diese Möglichkeit hinzu
weisen. Häufig ist es nämlich so. daß 
Häftlinge ihre Freiheitsstrafe abgeses
sen haben und dann - ohne sich dessen 
bewußt zu sein - nur deshalb nicht ent
lassen werden. weil sie noch eine Ersatz
freiheitsstrafe absitz.en müssen. 

zu vasteh'n: Es jibt 
keine Kohle. das Ziel, auf der Basis Zellen bleibt und 

der Personalbe
stand dramatisch 
abgebaut wird. 

Wie ick mir dit so 
übalecht hab. bin ick 
zu Frau JrUIIing 
jejang'n. Die saß da 
nämlich jrade bei 
die zwee Leutchen. 
Jie dir inne sbh 
vamittl'n tun. Dit 
sind zwe janz rühri
je: Also wenn de die 
sachst. datte 'n Dach 

eines neuen Dienstlei
stungs-, Kosten- und 

Kundenverständnisses 
>>Nu muß ick 

aba uffhör'n. Hab' 
noch 'ne Vaabre
dung mit meene 
Schnecke. Eens 
muß ick aba noch 
loswer'n : Der 
Kam, von dem 

Außer den Häftlingen und ihren Be
treuern sollte sich noch all jene Men
schen Gedanken um ASS machen. die in 
der Nöhe von Haftanstal!en 1ndustrie
oJer Handwerksbetriebe haben: gerade 
wenn sie mal kurzfristig hochmotivierte 
Arbeitskräfte benötigen. sollten sie sich 
an den Dipl. Soz.-Päd. Thomas Grilnig 
oder an dessen Kolleginnen bei der sbh 
(Dip!. Soz.-Päd. Sasha Jatzkowski, Ulri
ke Lieder) wenden- Tel.: 86 47 13-0. 

innovative und inte
grierte Produkte zu ent

wickeln und 
anzubieten.« 

Die rundum guten Erfahrungen mit 
ASS haben bei der sbh dazu geführt, das 
Beschäftigungsangebot auszuweiten -
von den ersten Erfolgen und weiteren 
Plänen kann Otto schon berichten: 
nNach·n paaMonm·n hab ick dil Männe
ken wiedajetroff' n. Ick wollte jrade zu 
Frau Jessna. Dit is och so eene mit Dipl
oh m. aba riebtich jut. Die hilft eim. 
vonne Schuld' n runtazukomm '. lck soll 
zwa möchlichst alrn. die wat woll'n, wat 
jehm, hat se jesacht. Und dit wollt' icJ... 
erst nich. Aba denn hat se mir jelemt wie 
1ck dit mach'n kann. Na und nujeht'sjanz 
jut. 

übam Kopp suchst. oda dane ' n Rechts
vadreha brauchst oda irjend een andret 
Lehmsproblehm jelöst ham willst, denn 
wissen die jenau, anwende dir zu wend' n 
hast. Und wenn de dir jewendet hast, ha
ste meist keen Problehm mehr (Dit is 
übrijens ooch fast wortwörtlich zu 
nehm). 

Die Frau JrUlling also hat mir jesacht, 
dat se dit mit die jemeinnützije Abeet janz 
jroß uffzieh'n will . Deswjen nenn' se dit 
inne sbh ooch Jeneral. Und mit den Je
neraJ woll'n senich nur die Alljemein
heit nütz· n. sondan ooch den Knacki sein 
Jeldbeut'J. Und dit is ja richtich: Weil 
de ja ooch als ehemalja Bandit njch mo
natelang von nUscht als'n Appel und ·n 
Ei Iehm kannst. Dit jeht uffDaua uff die 

Psüche«. 
Wie ick also 

uff die Schuld
naberaterin 
[Dip!. Soz.-Päd. 
Ute Gessner] 
wate, kommt dit 
Männeken rin. 
Will inne 
Off'ne Sprech
stunde zu Frau 
Ka1sa. Dit is ne 
richtich nette. 
sachta. Mit die 

und des sozialen Be-
In der Tat können 

dte gemeinnützig Be
schäftigten auf Dauer 
nur dann motiviert 
bleiben, wenn es mehr 
als Verpflegungs- und 
Fahrgeld filr die zum 
Teil recht schwere Ar
beit gibt. Dieses Geld 
muß erwirtschaftet 
werden. Seit Ende des 
letzten Jahres ist die 

reichs vor neuen Auf
gaben und Herausfor

derungen. Die sbh ver
steht dies als unterneh-
merische Chance und 

verfolgt in diesem Ver
änderungsprozeß 

kannste üba allet red' n wat dir so belast' n 
tut. Und wennet Quatsch' n nich hilft, 
macht se ooch wat: Da jehl se denn hin 
zu alle. dieeim dil Lehm schwennach'n. 

Wiea dit so sacht, kiek ick ihn an. Und 
weil ick nilseht sehe, frach ick ihn, oppa 
wieda drinne is? Nee, sachta,janz im Je
jenteil: ick solljeLZe so ja Vorabeita wer'n 

sbh deshalb dabei, ei-
nen allgemeinen Beschäftigungsgeber -
den General dersbh-zu installieren. Daß 
dieser General Zukunft hat, wurde be
reits mit einem ersten größeren Objekt 
(Vollrenovterung einer Schule) bewie
sen. Und wenn es der sbh mit ihrem Ge
neral gelingen sollte, SozialarbeiL mit 
Wirtschaftlichkeit und praktischer Ar-

ce.- cncc • c~ 112001 

in'n vorletl.t'n 
liehtblick [5/00, S. 16) die Rede wa, also 
der Immanuel, nicht der Hermann ausse 
DDR. der kiekt sich schon seit 1804 die 
Raclieschen von unt'n an. Deshalbkanna 
also 1810 keen Lehrstuhl innejehabt 
ham. AußaJem haua sein' Heimatort 
[Königsberg] nie valaß'n. Deshalbkanna 
ooch nich in Berlin je wes' n sein. Wat je
meint wa, is wohl. det se in Berlin seit 
1810 immn een zum Professor ham, der 
dit mit dem Recht ham und Recht krie
jen so uff die Reihe kricht wie't der olle 
Kam riebtich jefund'n hätte«. 

1 Der Name Tegel ist vennutUehauf die ITUUei:Uterü
cben Ziegelfabriken, deren Reste noch beute am 
Seddin-See sichtbar sind, twückzuruhren- tegula 
beißt nämlich (Dach·) Ziegel (vgl. der Iich1blick J.l.J 
00,5.24) 
! Allerdings wußte schon Schiller: 11 Wenn die Seele 
spricht. spricht. ach, schon die Seele nicht meht(\ 

Zentrale Beratungsstelle der sbh 

Bundesallee 42, 10715 Berlin 
(Wilmersdorf) 
U7 und U9 : U-Bhf. Berliner Straße 
Tel.: 030/86 47 13 • 0 
Fax: 030/86 47 13 - 49 

Offene Sprechstundenzeiten: 
Di, Do von 1400 Uhr bis 1800Uhr 
Fr von 0900 Uhr bis 1300 Uhr 

Telefonische Beratung: 
Mo bis Do von 0900 Uhr bis 18110 Uhr 
Fr \"OD 09011 Uhr bis 13"" Uhr 

Beratung in den Haftanstalten: 
Anmeldung Uber Gruppenleiter oder 
per » Vormelder-. 
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Aktuell 

Grundsatzurteil des BVerfG 
Die 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG hat sich in 
einem Beschluß grundsätzlich zur Verfassungsmäßigkeit der 
Speicherung des »genetischen Fingerabdrucks« bei verurteil
ten Straftätern geäußert. Grundlage dieses Beschlusses waren 
die Verfassungsbeschwerden (Vb) von drei BeschwerdefUhrern 
(Bf). Die Kammer hat die Gerichtsentscheidungen hinsicht
lieb des Bfzu 1. aufgehoben, die Vb der Bfzu 2. und 3. hinge
gen nicht zur Entschejdung angenommen. Zur Begründung fUhrt 
sie im Wesentlichen aus: 

I. Die Regelungen des DNA-JFG in Verbindung mit§ 81g 
StPO sind formen und materiell verfassungsgemäß. Dem Bund 
steht die Gesetzgebungskompetenz fiir das DNA-IFG aus der 
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit fllr das gericht
liche Verfahren in Strafsachen zu. Die Frage der Gesetzgebungs
kompetenz ist dabei anhand des Ziels und der Rechtsfolge der 
Maßnahmen zu beantworten. Die Speicherung des >>geneti
schen Fingerabdrucks<< dient dazu, die Beweisftlhrung in ei
nem J...iinftigen Strafverfahren zu erleichtern. Ihr Zweck ist hin
gegen nicht die Verhinderung neuer Straftaten durch die unter
suchten Personen. also nicht die Gefahrenabwehr, fiir die die 
Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt. 

2. Die Regelungen sind auch inhaltlich mit dem Grundge
setz vereinbar. Der absolut geschützte Kernbereich der Per
sönlichkeit, in den auch auf Grund eines Gesetzes nicht einge
griffi:n werden dürfte, ist nicht betroffen. Dies gilt jedenfalls, 
solange lediglich der nicht- codierende Teil der DNA erfaßt 
und ausschließlich die Feststellung des DNA-ldentifizierungs
musters zum Zweck der Identitätsfeststellung in künftigen 
Strafverfahren vorgenommen sowie das Genmaterial anschlie
ßend vernichtet wird. Insoweit kann der >>genetische Fingerab
druck<< mit dem herkömmlichen Fingerabdruck und anderen 
Idemifikanonsmethoden verglichen werden, auch wenn sein 
Beweiswen ungleich höher ist. Entscheidend ISt, daß durch 
die Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters Rücksch lOs
se auf persönlichkeitsrelevante Merkmale wie Erbanlagen, 
Charaktereigenschaften oder Krankheiten des Betroffenen, 
nicht ermöglicht werden und ein »Persönlichkeitsprofil« nicht 
erstellt wird. Soweit die Feststellung, Speicherung und künfti
ge Verwendung des »genetischen Fingerabdrucks« in das Recht 
aufinformationeile Selbstbestimmung eingreifen, hält sich dies 
innerhalb der durch den Schrankenvorbehalt für solche Grund
rechtseingriffe gezogenen Grenzen. Der Eingrüf djem einem 
Gemeinwohlbelang von hohem Rang, nämlich der an rechts
staatlichen Garantien ausgerichteten Strafrechtspflege. Die ge
setzliche Regelung ge1li.lgt auch den Erfordernissen der Norm
klarheit und der NachprOfbarkeit der auf dieser Grundlage er
gangenen Entscheidungen. Insbesondere der Begriff »Strafta· 
ten von erheblicher Bedeutung<<, die Anlaß filr die Maßnahme 
smd, kann durch die herkömmlichen juristischen Auslegungs
methoden hinreichend klar definiert werden. Nach überwie
gender Auffassung muß eine Straftat von erheblicher Bedeu
tung mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität zu
zurechnen sein. den Rechtsfrieden empfindlich stören und dazu 
geeignet sein, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölke
rung erheblich zu beeinträchtigen. 

Die vorsorgliche Beweisbeschaffung durch Feststellung und 
Speicherung des DNA-ldentifizierungsmusters verstößt auch 
nJch t gegen das Übermaßverbot Sie knüpft an eine Verurtei-

Jung wegen einer Straftat von erheblicher Bedeutung ai1 und 
setzt zusätzlich die aufbestimmte Tatsachen gestützte Prognose 
voraus, daß gegen den Betroffenen künftig weitere Strafver
fahren wegen Straftaten von erheblicher Bedeutung zu filhren 
sein werden. Damit wird die Maßnahme auf besondere Fälle 
beschränkL Das Interesse des Betroffenen an effektivem 
GrundrechtSschutz wird durch einen Richtervorbehalt fiir die 
Anordnung der Maßnahme berücksichtigt. der die zuständigen 
Gerichte auch zur EinzelfallprOfung zwingt. Ein Mißbrauch der 
gewonnenen Daten wird durch dje strenge Zweckbindung der 
molekulargenensehen Untersuchung der Zellproben und das 
Gebot der Vernichtung des gesamten enmommenen Zellmate
rials nach der Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters 
verhindert. 

3. Die Anwendung dieser Maßstäbe auf die einzelnen Fälle 
ergibt, daß nur im Fall des Bf zu I. die Auslegung und Anwen
dung des§ 2 Abs. I DNA-IFG i.V.m. § 8lg StPO verfassungs
rechtlich zu beanstanden ist. Die Kammer fuhrt aus, daß es 
insoweit bereits an einer tragfahig begründeten Entscheidung 
des Amtsgerichts fehlt. Eine solche setzt voraus, daß das Ge
richt zuvor Sachautklärung betreibt. Hierzu gehön tnsbeson
dere die Beiziehung der verfilgbaren Straf- und Vollstreckungs
akten, des Bewährungshefts und zeitnaher Ausl..iin.fte aus dem 
Bundeszentralregister. Auf dieser Grundlage ist eine auf den 
Einzelfall bezogene abwägende Entscheidung zu fallen. Dabei 
isr das Gericht zwar nicht an eine von einem anderen Gericht 
ausgesprochene Sozialprognose gebunden. Es bedarf aber ei
nes erhöhten Begründungsaufwands. will das erkennende Ge
richt von ejner solchen Prognose abweichen. Die Annahme. 
daß gegen den Betroffenen künftig erneut Strafverfahren we
gen Straftaten von erheblicher Bedeutung zu filbren sind. muß 
auf schlüssigen. verwertbaren und in der Entscheidung nach
vollziehbar doi-..'Uillentierten Tatsachen beruhen. Wie die Kam
mer ausfUhrt, ist all dies im Fall des Bf zu 1. nicht geschehen. 
Dieser war im Laufe von 10 Jahren zu drei Freiheitsstrafen 
jeweils mit Strafaussetzung zur Bewährung wegen einer posi
tiven Sozialprognose und zwei Geldstrafen verurteilt worden. 
D'ie ihn betreffende Anordnung der Entnahme von Körperzel
len hatte das Amtsgericht lediglich mit einer Wiederholung 
des Gesetzestextes und einer Aufzählung seiner Verurteilun
gen begründet. Insoweit fehlte es bereits an einer Begründung 
daftlr, daß es sich bei den Anlaßtaten dieses Bf um Straftaten 
von erheblicher Bedeutung .gehandelt hatte. Hierftl:r ist wie
derum eine Einzelfallprüfung erforderlich. Vor allem hat das 
Amtsgericht die Negativprognose nicht tragfähig begründet. 
Die Aufzählung allein des Inhalts des Bundeszentralregisters 
läßt vermuten, daß eine weiter gehende Sachaufklärung, die 
schon wegen der günstigen Sozialprognose in den Bewähnmgs
entscheidungen angezeigt war, unterblieben ist 

Die Vb der Bfzu 2. und 3., die wegen versuchten Totschlags 
zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten 
(Bfzu 2.) bzw. Vergewaltigung in fünfFällen und vorsätzlicher 
Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu ei
ner Freiheitsstrafe von sieben Jahren und anschljeßender Si
cherungsverwahrung (Bfzu 3.) verurteilt worden war, blieben 
hingegen erfolglos. Die erbebliche Bedeurung ihrer Strafta
ten lag auf der Hand. Die Gefahr kUnftiger weiterer Straftaten 
von erheblicher Bedeutung war in diesen Fällen von den Ge
richten tragfähig begründet worden. 

Beseht. v, 14. Dezember 2000 - 2 BvR J 741/99. 2 BvR 
276/00, 2 BvR 2061/00 
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Unverbesserliche 
Minderjährige 

Künftig sollen laut Ansinnen des CDU
Rechtspolitikers Rupert Scholz künftig 
schon 12jährige Straftäter vor Gericht ge
stellt werden können. In einem Interview 
mit der Bild am Sonntag verlangte der 
Vorsitzende des Bundestags-Rechtsaus
schusses, die Altersgrenze fur die Straf
mündigkeit von derzeit 14 auf 12 Jalu'e zu 
senken und bereits bei 18jährigen das Er
wachsenenstrafrecht anzuwenden. »Zur 
Begründung verwies er auf die stetig 
wachsende Kinder- und Jugendkriminali
tät in Deutschland. Danach stieg die Zahl 
tatverdächtiger Kinder unter 14 Jalu'en in 
den letzten neun Jalu'en von 62.500 auf 
150.626.« taz, l5.0l.OI 0 

Illegale 
Durchsuchung 

Zwei Polizisten sind vom Landgericht 
wegen illegaler Wohnungsdurchsuchun
gen zu Bewährungsstrafen von sieben 
und ZWölfMonaten verurteilt worden. Die 
beiden harten ohne Erlaubnis eine Woh
nung nach Drogen durchsucht. >>Die bei
den Beamten, 26 und 27 Jahre alt, wurden 
des versuchten Diebstahls, des versuch
ten Drogenhandels und der versuchten 
Amtsanmaßung schuldig gesprochen.« 
Sie harten sich im Frühjahr 1998 mit ihren 
Dienstausweisen Zurritt zur Wohnung 
eines Neu-Kölners verschafft, in der 
Hoffnung dort Rauschgift zu finden, je
doch ohne Erfolg. Ein Jalu' später ver
suchten es die beiden noch einmal - mit 
dem gleichen Ergebnis. »Lediglich eine 
Playstation hatten die Täter mitgeben 
lassen.(< Vor Gericht waren die Angeklag
ten zum Teil geständig. Die vom Dienst 
suspendierten Beamten wurden auf An
ordnung des Gerichts aus der Untersu
chungshaft entlassen. taz, 16.01.0 I 0 

Alles wird 
gespeichet 

»Die beim Bundeskriminalamt einge
richtete Gen-Datei verstößt nicht gegen 
das Grundgesetz.(< Das ist zu mindest die 
Meinung des Bundesverfassungsgericht. 
Allerdings müssen die Gerichte in jedem 

Seitenwechsel 

EinzelfaJI genau prüfen, welche Perso
nen in dieser Datei gespeichert werden 
darf und welche nicht. 

»Die Gen-Datei wurde 1997 noch unter 
CDU-Bundesinnenminister Manfred 
Kanther eingerichtet.« Rückfalltäter sol
len mit der Datei leichter zu überführen 
sein. Zum einen werden in dieser Gen
Datei die DNA-Profile von Verdächtigen 
aus dem laufenden Fahndungsbetrieb 
gespeichert, zum anderen werden nach
träglich DNA-Profile von bereirs verur
teilten Straftätern in dieser Datei aufge
nommen. 

»Drei inhaftierte Straftäter haben sich 
jetzt gegen die Speicherung ilu'er Daten 
in der Gen-Datei gewehrt.« Nur einer von 
ihnen hatte Erfolg. Das Bun
desverfassungsge
riebt erklärte 
nämlich, 
daß im 
Prinzip 
die Datei I 
nicht zu 
bean
standen ist. »In 
das Grundrecht aufio-
formatione.lle Selbstbestim· 
mung dürfe durchaus eingegriffen wer
den, wenn eine Maßnahme der Strafver
folgung dient.« 

Die Anforderungen die das Bundes
verfassungsgericht an die einzelnen Ge
richte stellt sind relativ hoch. Die Geneh
migung fiir eine Speicherung eines verur
teilten Straftäters in der Gen-Datei ist bis
her routinemäßig erfolgt. Karlsruhe stell
te klar, ein Delinquent der bisher nur zu 
Bewährungsstrafen verurteilt worden ist, 
dessen DNA-Speicherung kann nicht mit 
der bloßen Aufzählung seiner bisherigen 
Straftaten begründet werden. »Daraus 
ergebe sich noch nicht, daß weitere >er
hebliche< Straftaten zu befilrchten seien.« 
taz, 19.01.01 0 

Knast 
Online 

Den ersten Online-Shop für Produkte 
und Dienstleistungen aus Gefängnissen 
eröffnete das niedersächsische Justizmi
nisterium. Dort können ab sofort Spiel
zeug, Geschenk- und freizeitanikel, die 
von Häftlingen der 23 offenen und ge
schlossenen Vollzugsanstalten herge
stellt worden sind, online betrachtet und 
georderT werden. Damit wolle die Lan-
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desregierung den Absatz der Produkte 
ankurbeln und die Arbeitslosigkeit in den 
Justizvollzugsanstalten bekämpfen. Der
zeit kann das Land Niedersachsen nur 
etwa der Hälfte der 6500 Geflingnisin
sassen einen Arbeitsplatz anbieten. 

Die vielfach unbekannten Produkte der 
Geflingniswerkstätten sollen durch den 
Online-Shop einer breiteren Öffentlich
keit zugänglich gemacht werden. Die 
bestellten Waren werden per Expreß ins 
Haus geliefert. »Die Angebotspalette des 
Online-Shops reicht von kleinen Fen
sterdekorationen ilber Holzspielzeug bis 
zum Gartengrill aus Edelstahl. Auch das 
binden von Büchern und ein Partyservice 
werden angeboten.« Auch spezielle Auf-

träge wie Fenstergitter 
können über das 

lnternet an 
die je
weilige 
Jusriz
v o I I-I Zugsan
stalt ver

geben werden. 
ND, 30.01.01 0 

Gaunervom 
Bezirksamt 

Ein Mitarbeiter des Bezirksamts Steg
litz-Zehlendorf bar durch Manipulation 
am Computer innerhalb von knapp drei 
Monaten, 250.000 Mark beiseite ge
schafft. Mit erfundenen Geschäftsvor
gängen überwies er >>Beträge von jeweils 
weniger als 30.000 Mark aufKonten, auf 
die er Zugriff harte.« Die überwiesenen 
Geldsummen wählte der Beamte so, daß 
sie unterhalb der Grenze lagen, bei der 
die Banken nach dem Geldwäschegesetz 
verpflichtet sind, bei der Polizei Mel
dung zu erstatten. Das Mißtrauen einer 
Bank wurde dem Mann dennoch zum 
Verhängnis. Es fiel auf, daß eine Konto
inhaberin - angeblich eine Studentin -
sich nie um ihr Konto kümmerte und die 
eingezahlten Beträge für eine Studentin 
ungewöhnlich hoch waren. 

»Die Polizei beschlagnahmte 60.000 
Mark und ein mit dem restljchen Geld 
bezahltes Grundstück im Wert von rund 
200.000 Mark. Die Beschaffung dieses 
Grundstücks gilt als Motiv für die Be
trügereien.« Der Beamte wurde suspen
diert und ein Disziplinarverfahren einge
leitet. Der Tagesspiegel 25.01.01 0 
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Porträt 

ASH 
Alkoholiker- Strafgefangenen- Hilfe e.V. -Für Menschen die den 

typischen Kreislauf Alkohol- Straftat- Haft- Alkohol durchbrechen wollen 

D ie Alkoholiker-Strafgefangenen
Hilfe(ASH) e.V. betreutseit 1983 
straffällig gewordene Menschen, 

die alkoholgefährdet oder alkoholkrank 
sind und deren Straftat in direktem Zu-

Beratungszentrum), JVA Plötzensee, JVA 
Charlottenburg und in der Jugendstraf
anstalt Berlin. Auf Anfrage durch die Ge
richts- und Bewährungshilfe wurde die 
Vermittlung und Durchfi.lhrung von ge-

sanunenhang mit ihrer Alko
holproblematik steht. Be
reits im Jahr 19~4 wurdedas 
Projekt im Rahmen des Wett
bewerbes »Soziale Initiati
ven« von der damaligen 
Bundesregierung ausge
zeichnet. 

Leistungsangebot 

der Beratungsstelle <Filmriss> 
- tägliche Sprechstunde 
- wöchentliche Gesprächsgruppen 
- Einzelberatung I Einzelgespräche 
- soziale Beratung und Hilfestellung 
- Vermittlung in stationäre Therapieeinrichtungen 
- Beratung von Angehörigen 
-Kontakte zu den Justizbehörden 
-Kontakte zur Bewährungshilfe 
-Freizeitaktivitäten 
- Anlaufstelle nach Haftentlassung 
- Klientendokumentarion 
- wöchentliche Mitarbeiterbesprechung 
- BUro- und Verwaltungstätigkeiten 

ein uneriäßliches Instrumentarium dar, da 
inhaftierte mit einer Suchtproblematik 
durch eine ausdauernde Nutzung unse
res Hilfsangebotes ihre Bereitschaft am 
erreichen des Vollzugszieles unter Beweis 

stellen können. Von den Voll-
zugsanstallen wird im Ein
zelfall eine Inanspruchnah
me unseres Beratungsange
botes als Grundlage fUr die 
Entscheidung über z.u ge
währende Vollzugslocke
rungen gemäß den§§ 10. ll 
und 13 des Strafvollzugsge
setzes benutzt. Besonders 
hingewiesen sei an dieser 
Stelle auch auf§ 154 (2) des 
Strafvollzugsgesetzes (Zu
sammenarbeit mit den Voll
zugsbehörden), dem unser 
Projekt mit seinem Angebot 
in vollem Umfang zur Verfü-

Ziel der Arbeit ist es, die
sem doppelt stigmatisierten 
Personenkreis (Abhängig
keitserkrankung und Straf
fälligkeit) Auswege aus sei
ner Negativkarriere zu ver
mineln, eine Auseinander
setzung mit der eigenen 
Abhängigkeit zu initiieren 
und so eine erneute Straf
fälligkeit zu vermeiden. 

-Schulung von aJkoholauffalligen Verkehrsteilnehmern gung steht. 
Das Hilfs- und Bera-

Zu d iesem Zweck be
treibt der Verein seit 1984 die 
Anlauf- und Beratungsstel
le <Filmriss> in der Eras
musstraße, in der Beratungs
gespräche. Gruppenthera
pie, Sozialberatung, Freizeit
angebote und andere Akti
vitäten durchgeführt 
werden. Die Beratungsstel
le liegt im Berliner Bezirk 
Tiergarten- Nord, mitten in 

- Vermittlung/Beaufsichtigung von gemeinnUtzigen Arbeiten 
tungsangebot, das sich ex
plizit an unsere Primlirziel
gruppe. nämlich an alkohol
kranke und alkoholgefähr
dete Strafgefangene richtet, 
ist nach unserem Informati
onsstand das einzige Ange
bot mit dieser Zielstellung 
im Land Berlin. Im Zusam
menhang mit der in den letz
ten Jahren sich ständig re
duzierenden Beratungstä-

in den Berliner Justizvollzugsanstalten 
- Alkoholgesprächsgruppen 
- Ejnzelberatungen 
-Soziale Beratung 
- Ausgangsbegleitung 
-Teilnahme an Vollzugskonferenzen 
-Kontakt I Austausch mit Sozialarbeitern 
- Anfertigen von Stellungnahmen 
-Erstellen von Sozialberichten 

einem sozialen Brennpunktgebiet, dem 
sogenannten »Beusselkiez«. Sie ist für 
mehrere Berliner Vollzugsanstalten (JVA 
Moabit. Jugendstrafanstalt Berlin, NA 
Charlouenburg. NA Plötzensee) äußerst 
zentral gelegen und zu Fuß in ca. 15 Mi
nuten zu erreichen. 

Außerdem bieten wir aufsuchende So
zialarbeit in allen Berliner Vollzugsanstal
ten an, die sowoh l Einzelberatung, nls 
auch Gruppentherapie um faßt und auf ei
ner Zusammenarbeit mit den Justizvoll
zugsanstalten basiert. Aktuell bieten wir 
in folgenden Vollzugsanstalten Alkohol
beratung an: JVA Tegel (in der Teilanstalt 
11, Ul, V, VI), JVA Moabit ~Gruppen- und 

?4 

meinnütziger Arbeit in unsere Angebots
bereiche integriert. Ein weiteres neues 
Angebot stellt die Schulung von alkohol
auffälligen Verkehrsteilnehmern dar, die in 
Form von Wochenend-Trainingskursen 
angeboten wird. Im Jahr 1999 fanden drei 
derartige Veranstaltungen statt, die von 
jeweils ca. 10 Teilnehmern besucht \\ur
den. Im Jahr 2000 wurden durch unsere 
Einrichtung insgesamt 583 Kl ienten be
treut, davon waren 407 Strafgefangene, 
deren Straftaten in direktem Zusammen
hang mit einer Alkoholproblematik oder 
alkoholbedingten Enthemmung zu sehen 
sind. Unsere T1itigkeit stellt für die Justiz
vollzugsanstalten nach eigener Aussoge 

der" l t c h cb li ck 112001 

tigkeit im Str:1fvollzug konumdieserTat
sache nochgrößere Bedeutung zu. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist derVergleich 
der Hartdrogenproblematik mit der Alko
holproblematik und der daraus resultie
renden Kriminnlität. Hier wird die Alko
holabhängigkeit in der öffentlichen Dis
kussion nur unzureichend gewürdigt und 
ihr Stellem\ert bei der Begehung von 
Straftaten nicht realistisch dargestellt. Be
schaffungskriminalitlit und Verkehrsstraf
taten sind bei Alkoholabhängigen weit
aus häufiger festzustellen als bei Abhän
gigen von illegalen Drogen. bei der Ge
wallkriminnlitäl ist der Alkoholffilßbrauch 
eine der primären Ursachen. ASH 



Kein Kontakt zur 
Außenwelt 

Ein auf der Weit einzigartiges System 
zum Aufspüren eingeschmuggelter 
Handys in Gefängnissen hat in Gel
senkirchen probeweise seinen Betrieb 
aufgenommen. Nach Angaben des 
nordrhein-westfälischen Justizmini· 
sters Dleckmann soll die Anlage ver
hindern, daß Gefangene unkontrolliert 
Kontakt zur Außenwelt aufnehmen und 
beispielsweise einen Ausbruch planen 
oder mit Drogen handeln können. Meh
rere Bundsländer, darunter Hessen, 
hätten schon Interesse für das von der 
Fachhochschule Gelsenkirchen ent
wickelte Ortungssystem bekundet. 
Die Anlage ortet mit Hilfe von Anten
nen die Funkwellen, die bei jedem 
Gespräch per Handy entstehen. Beim 
Telefonat eines Gefangenen schlägt 
das System Alarm und nennt die Zel
le, von der aus gesprochen wurde. Bis
lang hätten die Räume der Gefange
nen bei Verdacht aufwendig durch
sucht werden müssen, weil die tech· 
nisch mögliche Einrichtung von Stör
sendern in Deutschland aus 
rechtlichen Gründen unzulässig ist, 
sagte Dieckmann. Nach seinen Wor
ten sollen zunächst fünf weitere Ju
stizvollzugsanstalten in dem Bundes
land mit der Anlage ausgastatet wer
den. FAZ, 05.12 00 

Arme 
Mediziner 

ln den vergangenen Jahren klang es 
so, als drohe deutschen Ärzten die 
akute Verarmung. in seltsamer Diskre
panz stehen dazu die Einkommens
erwartungen der Mediziner für das Jahr 
2001. Das sozialwissenschaftliche In
stitut für Grundlagen- und Programm
forschung in Weiler im Allgäu hatte 

Medien 

dazu 300 niedergelassene Praktiker 
und Internisten befragt. Das Ergebnis: 
Im Durschnitt erwarten die Doktoren 
ein Jahressalär von 260.000 Mark. 
Ärzte hoffen (mit 277.000) mehr zu 
verdienen als Ärztinnen (217.000), 
noch bescheidenersind die jungen 
Mediziner (200.000). Nächstes Jahr 
wird ausgezählt, ob der Weihnachts
mann und Gesundheitsministerin An
dreaFischerein Einsehen hatten. DIE 
ZEIT, 04.01 .01 

Gläserne 
Herdentiere 

[Die Mehrheit der Bevölkerung hat es 
schweigend hingenommen, daß Zehn· 
tausenden Häftlingen Gen-Proben zum 
Zwecke der Analyse und Speicherung 
entnommen werden- nun werden die 
Folgen, vor denen der liehtblick von 
Anfang an gewarnt hat, unausweich
lich: noch sollen Versicherungen zwar 
keine Gentests verlangen dürfen.) 

So genannte Genom-Analysen sol
len nach dem Willen des Bundesrates 
nicht zur Voraussetzung für den Ab· 
schluß eines Versicherungsvertrages 
gemacht werden dürfen. Die Länder
kammer forderte in einer Entschlie
ßung die Bundesregierung auf, einen 
Gesetzesentwurf für ein entsprechen
des Verbot vorzulegen. 

Danach sollen Versicherer auch 
nicht berechtigt sein, nach ))geneti
schen Dispositionen« zu fragen, die 
einem Policen-Antragstelleraufgrund 
anderweitig durchgeführter Analysen 
bekannt sind. Ausnahmen sollen nur 
unter sehr eng begrenzten Vorausset
zungen »insbesondere zur Vermeidung 
mißbräuchlicher Ausnutzung derVer
sicherungssystems .. zugelassen wer
den. Hindergrund der Entschließung 
der Länderkammer sind Ankündigun
gen britischer Lebensversicherungen, 
Gentests zur Voraussetzung bei Ver
sicherungsverträgen zu machen. Ber
liner Morgenpost, 11 .11.00 
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Amtliche 
Entgleisungen 

Der Leiter der Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit der Berliner Polizei, Kar
sten Gräte, hat wegen Trunkenheit am 
Steuer einen Strafbefehl erhalten. Der 
Führerschein des Polizisten sei für 
zehn Monate gesperrt, bestätigte eine 
Justizsprecherin [ ... ].Zudem habe der 
Beamte eine Geldstrafe von 3.900 
Mark bekommen. Er hatte 1,76 Pro
mille im Blut. 

Für die der Schauspielerin Heike 
Sehreetter-Lutz angetanen Grobheiten 
müssen zwei Polizisten je 1.250 Mark 
Geldbuße zahlen. Die TV-Darstellerin 
war im Juni 1999 beim Joggen im Preu
ßenpark von den beiden Angeklagten 
unangemessen hart angepackt wor
den, als es um das Feststellen ihrer 
Personalien ging, wie eine Richterin in 
der Urteilsbegründung sagte.lhr wur
den die Arme auf den Rücken gedreht 
und die Beine weggetreten, so daß sie 
mit dem Gesicht auf dem Boden auf
schlug. taz, 06.01.01 

Widrige 
Verhältnisse 

Die Berliner Grünen sehen verfas
sungswidrige Verhältnisse bei der Ent· 
lohnung von Gefangenen und warnen 
vor einer Klageflut Aus haushaltspo
litischen Gründen verweigerten die 
Bundesländer eine angemessene Ver
gütung für die Arbeit von Häftlingen, 
sagte der Grünen-Abgeordnete Bem
hard Weinschütz [ ... ]. Die von den 
Ländem beschlossene Erhöhung des 
Entgelts von bislang 1 ,40 Mark auf 
jetzt 2,50 Mark pro Stunde werde der 
verlangten Neuregelung nicht gerecht. 

Das Bundesverfassungsgericht 
habe eine Regelung gefordert, die den 
Gefangenen den Wert regelmäßiger 
Arbeit für ein künftiges eigenverant
wortliches Leben vor Augen führen 
solle, erklärte Weinschütz. Die Bun
desregierung hatte 4,29 DM pro Stun
de vorgeschlagen, was die Länder aus 
finanziellen Gründen ablehnten. ln 
Berlin ist ohnehin ein Drittel der Ge· 
fangenen ohne Arbeit, kritisierte Wein
schütz weiter. Der Tagesspiegel, 
08.01.01 
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Antrag aufBescheidung 

Der Gefangene hat keinen Anspruch auf sachliche Bescheidung 
seines Antrags auf gerichtliche Entscheidung, wenn sein Vor
bringen gegen den angegriffenen Bescheid in einer Gesamt
schau[ aller Schreiben des Gefangenen. die den Bescheid be
treffen und an Vertreter der mit den Beschwerden befaßten Stel
len gerichtet sind, grob ungehörig und beleidigend ist und 
schwergewichtige Drohungen enthält. 
OLG Karlsruhe, 30.12.99. 1 Ws 329/99, 1 Ws 377/99 
zit. n. StV [Strafverteidiger] 6/2000 

Lockerungentrotz Tatleugnung 

Allein der Umstand anhaltender Tatleugnung reicht zur Begrun
dung von Mißbrauchsgefahr i.S.d. § 11 II StVollzG nicht aus. 
Um den Aussagewen der Tatleugnung für die Mißbrauchsge
fahr beurteilen zu können, müssen deshalb weitere Prognose
gesichtspunkte, so die Persönlichkeit des Gefangenen, seine 
Entwicklung bis zur Tat sowie Motive der Tatbegehung, erkenn
bare Motive fllr die Tatleugnung, Entwicklung und Verhalten im 
Vollzug und die Eignung für eine Therapie herangezogen wer
den. OLG Frankfun a.M., 06.03.2000. 3 Ws 114/00 
z.iL. n. StV [Strafverteidiger) 6/2000 

Organisationshaft 

Wird in einem Urteil gleichzeitig neben einer Freiheitsstrafe die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet und die 
Maßregel gem. § 67 I StGB vor der Strafe vollzogen, ist zunächst 
gem. §51 I 1 StGB dJe vor Beginn des Maßregelvollzugs erlitte
ne Untersuchungshaft anzurechnen . Sodann ist nach § 67 lV 
StGB die Zeit des Vollzugs der Maßregel bis zum Zwei-Drittel
Zeitpunkt anzurechnen und schließlich das Restdrittel der Stra
fe um die >}Organisationshaft« zu kUrzen. OLG Braunschweig, 
27.04.99, Ws 123/99; zit. n. StV [Strafverteidiger] 6/2000 

Rechtsbeistand 

Zwar ist es grundsätzlich Sache des Strafgefangenen. dafür zu 
sorgen. daß sein Rechtsbeistand vom Anhörungstermin im Voll
streckungsverfahren gem. §57 StGB benachrichtigt wird. Doch 
kann es dann. wenn der Termin- namentlich wegen des unmit
telbar bevorstehenden Prüfungszeitpunktes - kurzfristig anb~ 
raumt wird. ausnahmsweise auch dem Gericht obliegen, den 
Beistand davon z.u verständigen. Pfälzisches OLG, 17.11.99, 1 
Ws 613+614/99: zit. n. StV [Strafverteidiger] 6/2000 

Soziale Hilfe 

Ein mittelloser Inhaftierter ist hinsichtlich seines Bedarfs an 
Leistungen fllr die Begehung eines menschnwilrdigen Weih
nachtsfestes stets zuntichst auf dasjenige zu verweisen, was 
der Vollzugstr!lger ihm hierfUr zu Verfügung stellt. 

Der vom Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtspre
chung entwickelte Grundsatz. demzufolge die VerbüBung einer 

Freiheitsstrafe fUr sich allein betrachtet keinen der Erbringung 
von Leistungen der Sozialhilfe entgegenstehenden Grund ver
körpert, führt hier .w keiner anderen Beurteilung. BayVGH. 
09.06.99,12ZC 98.3518; zit. n. StV [Strafveneidiger)6/2000 

Sicherungsverwahrung 

Ist bei anhaltender negativer Prognose die weitere Vollstrek
kung der Sicherungsverwahrung unverhältnismäßig, kommt 
keine Aussetzung der weiteren VoUstreckung der Maßregel in 
Betracht. sondern die Maßregel ist für erledigt zu erklären. 
OLG Karlsruhe, 18.12.98, 2 Ws 295/98; zit. n. StV [Strafverteidi
ger] 6/2000 

Akteneinsicht 

Das Rechtauf Akteneinsicht istein originäres Rechtdes Vertei
digers, das es ihm ennöglichen soll, seinen Mandamen ord
nungsgemäß zu beraten. Dies gilt auch dann, wenn der Anwalt 
als Bevollmächtigter des Mandanten dessen datenschutzrecht
lich begrundete Informalionsanspruche geltend macht. ( ... ] 

Nach § 185 I StVollzG besteht ein Recht auf Einsicht in <he 
Gefangenenpersonalakte nur insoweit, als eine Auskunftsectei
lung ftir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des An
tragstellers nicht ausreichend erscheint und er auf die Einsicht
nahme angewiesen ist. Dies muß vom Antragsteller im einzel
nen dargetan werden. [ ... ] OLG Dresden, 22.ll.99. 2 Ws 315/99; 
ziL n. St V [Strafverteidiger] 6/2000 

Strafaussetzung 

Von der mUndliehen Anhörung kann über die im Gesell genann
ten Ausnahmen hinaus auch dann abgesehen werden, wenn 
der Verurteilte ausdrUcklieh erklärt hat, er \VOlte nicht angehört 
werden( ... ]. 

Die Strafvollstreckungskammer kann vor ihrer Entscheidung 
über die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung von der 
Einholung eines Sachverständigengutachtens absehen, wenn 
eine Ausset~ung offensichtlich nicht verantwortet werden kann 
und das Gericht deshalb die Strafaussetzung nicht in Betracht 
zieht. 
BGH. 28.01.2000,2 SlE 9/99; zit. n. StV [Straf\'erteidiger] 6/2000 

Vorenthaltung von Schreiben 

Welche Maßnahmen sich fUr die Vollzugsbehörde anbieten. um 
daran mitzuwirken, daß der Gef. im Verl:luf des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe diesem Ziel (Anm. des Verf.: des Vollzuges ge
mäß § 2 S. I StVollzG) näher kommt, hängt entscheidend ,·on 
dessen Persönlichkeit und der An der von ihm verübten Stmf
taten nb, Zu den dunach erforderlichen Mußnahmen kann es 
auch gehören. dem Gef. Schrifttum zu verweigern, das seiner 
Resozialisierung abträglich wäre ... Gleichwohl ist der Senat der 
Ansicht, d!lß bei dem Bf. die Vorenthaltung von Schrifttum gleich 
welcher Art nicht geeignet ist. das Vollzugsziel zu fördern. (Es 
muß) angenommen \\erden. daß die Unbelehrbarkeit des Gef. 
ein solches Ausmaß angenommen hat. daß die Entfernung von 
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Zeitschriften oder Briefen aus seinem HafLraum kaum noch 
Auswirkungen auf seine Überzeugungen und Vorstellungen 
haben kann. Isl dje Maßnahme aber Errichung des Vollzugsziels 
bei dem Gef. in AnbeLracht seiner Persönlichkeit ungeeignet, 
darf sie auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt nicht gestUtzt 
weren .. 

Die Aushändigung von Zeitschriften und anderen Schrift
stücken recht extremistischen Inhalts an einen Gef. mit der in
neren Einstellung des Bf. kann aber zu einer erheblichen Gefahr
dung der Anstaltsordnung führen .• . 
KG Berlin, 27.01.1997-5 Ws 57 l/96; zit.n . NStZ [Neue Zeit
schrift fUr Strafrecht] 1998 I 8 

Computerspiel im Strafvollzug 

E1n Telespielgerät ist ein Gegenstand zur Freizeitbeschaftigung. 
den der Gefangene gern.§ 70 Abs. 1 StVollzG grundsätzlich be
sJLzen darf. Eine Ausnahme i.S.d. § 70 Abs. 2 StVollzG ist nicht 
gegeben. Der Besitz eines Telespielgerliles der genannten Art 
ist weder mit SLrafe oder Geldbuße bedrohe. noch liegt [ . .. ]darin 
eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt. Gern. 
§ 70 Abs. I StVollzG darf der SLrafgefangene in angemessenem 
UmfangBUcherund andere Gegenstände Lur Fortbildung oder 
Freiheilbeschäftigung besitzen. Davon macht§ 70 Abs. 2 Nr. 2 
St\'ollzG eine Ausnahme u.a. fllrden Fall, daß dteSicherheit der 
Anstalt durch den Besitz. die Überlassung oder Benutzung des 
Gegenstandes gefahrdet wUrde. Die StVK hat dies verneint und 
dazu dargelegt, daß es zwar in den Spielgeräten Hohlräume gäbe, 
dje als Versteck dienen könneten, dieser Gefahr aber mit einem 
vertretbaren Kontrollaufwand begegnet werden könnte, indem 
die entsprechenden Geräte auf Kosten des Strafgefangenen ver
siegelt oder verplombt wUrden. Auch nach Auffassung des 
Senat ist das Mißbrauchsrisiko bei Videospielen der Marke Sony 
Playstation nicht größer als bei Schachcomputern oder Compu
terspielen der Marke Gameboy. Es besteht so gut wie keine Ein
griffsmöglichkeit in die Technik. sofern das Gerät funktionsfa
hig bleiben soll. Die Funktionsfahigkeit ist ohne großen Auf
wand durch Einschalten des Gerätes festzustellen; feh lt erwa 
ein Baustein oder ist an einem solchen manipuliert worden, so 
1st das Gerät mcht mehr funktionsfahjg [ ... ]. 

Auch der Umstand. daß bei der Sony Playstation als Pro
gramm- und Datenträgerewe CD benutzt wird, ist unschädlich. 
[ . .. ] Weder die CD noch andere Baureile der Sony Playstation 
können zu unkonLrollierter Datenübertragung dienen. Die StV K 
hat zwar hinsichtJich der technischen Merkmale der tn Rede 
stehenden Playstation keine Feststellungen getroffen. Dies ist 
aber unschädlich, weil die wesentlichen Merkmale und die gän
gige Grundausstattung derartiger Telespiele auf Grund ihres 
Verbreitungsgrades inzwischen allgemein bekannt smd. [ ... ] 
Anders alsein Notebook [ ... ] besitzteineSony Playstalion weder 
eine Festplatte noch einen frei beschreibbaren Datenträger, so 
daß es insoweit keineMißbrauchsmöglichkeit g1bt. Müder Sony 
Playstation können lediglich Spielstände und Ranglisten ge
speichert und theoretisch übermittelt werden. 

Es ist auch nicht zu befürchten. daß elektrorusche Bauteile 
der Sony Playstation dazu benutzt werden könnten, um Sender 
oder Empfänger von Funkwellen herzustellen. Die rein abstrak
te Möglichkeit hierzu besteht zwar, ist aber jedenfalls wesent
lich geringer einzuschätzen als bei den Bautei len, die in Rund
funk- oder Fernsehempfängern benutzt werden. Dabei ist- wie 

bere•ts erwähnt - besonders zu beachten, daß jeder Ausbau 
von Teilen aus dem Telespielgerät zu dessen Gebrauchsunfä
higkeit führt . 

Soweit CD-Kassetten geeignet sind, als Versteck 7.U dienen. 
gilt daftlr der gleiche Maßstab wie fUr den BesLiz von Audio
CD-Kassetten, die der Gefangene nach den jeweiligen J\'A-Haus
ordnungen in einem begrenzten Umfang ohne weiteres besitzen 
darf. Es spricht nichts dagegen, in die Obergrenze fUr den Bestiz 
von Audio-CD-Kassetten auch die Videospielkassetten einzub
eziehen. ( ... ] 

Mit dem OLG Celle {NStZ 1994, 360-1 Ws 324/93) ist der 
Senat der Auffassung, daß in dem Besitz eines Telesptelgerätes 
auch nicht deshalb eine Gefährdung de~ Vollzugsziels liegt, weil 
menschetwerachtende oder gewaltverherrlichende Spielpro
gramme verwendet werden können oder die häufige Benutzung 
zu einer Konzentration auf die eigene Person und damit zu einer 
Vereinsamung und Einschränkung der Kommunjkattonsfähig
keit fUhren könnte.[ ... ] 
OLGDresden, Beschl. v. 16.09.1999-2 Ws637/98,StV 1/2001 

Aushändigung von Gegenständen 

Die einem Untersuchungsgefangenen zugesandten Gegenstän
de und Behältnisse, deren Inhalt durch eine Sichtkontrolle nicht 
fesi:Zustellen ist und die, um eine wirksame Überprufu11g aufd1e 
Sicherheil der Vollzugsanstalt gefährdende Gegenstände und 
Stoffe zu gewährleisten, zerstört. beschädigt oder aufwendig 
analysiert werden mUßten (hier: Pritt·Stifl, Plastiknasche Haut
milch und Plastikflasche Waschlotion), dllrffen grundsl1~2lich 
mcht an den Gefangenen ausgehändigt werden. 
OLG Dtlsseldorf, 07.07.99.1 Ws 559/99, zit. n. StV [St.rafveneldi
ger] 6/2000 

Strafaussetzung 

Bei einem lang dauernden Vollzug von Freiheitsstrafe kommt 
den Umsränden der Tat für die Prognoseentscheidung gem. § 
571 StGB nur noch eine eingeschränkte Aussagekraft zu. Dem
gegenOber gewinnen die Umstände an Bedeutung, die - wie 
das \'erhalten im Vollzug oderdie augenblicklichen Leben5ver
hällmsse des Verurteilten - Erkenntnisse über das En·eichen 
des Vollzugszieles gern.§ 2 StVoli7.G und damit wichtige Infor
mationen für die Kriminalprognose vermitteln. BVerfG, 24.1 0.99, 
2 B vR I 538/99; z.it n. StV [Strafverteidiger] 6 I 2000 

Lebenslänglich 

Die Verweigerung von Vollzugslockerungen, die vom Sachver
ständigen mit überzeugender Begründung angeregt und von 
der StVK in einer früheren Entscheidungals notwendig bezeich
net worden sind, durf bei der Entscheidung über die Ausset
zung des Strafrestes nicht zum Nachteil des Veruneilten aus
schlagen. Allein die Gefahrder Begehung von Eigentumsdehb.
ten darf der Aussetzung der wegen Mordes verhängten Frei
heitsstrafe nicht entgegenstehen. Überlegungen zur Flucht- und 
Mißbrauchsgefahr spielen keine ernstliche Rolle, wenn das Stra
fende unmittelbar bevorsteht. OLG NUrnberg, 22.12. 199~. Ws 
829/98; zit. n. StV [SLrafverteidtger} 6/2000 
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Freizeitkleidung 

In der Slrnfvollz.ugssache wegen FreiZellkleidung »hat die Straf
kammer 42- Strafvollstreckungskammer-am 30. Oktober 2000 
durch den Vorsillenden-als Einzelrichter- beschlossen: 

I. Auf den Antrag des Gefangenen auf gerichtliche Entschei
dung wird der Leiter der NA Tegel verpflichtet, dem Antragstel
ler Freizeitkleidung zur Verfügung zu stellen.« 

Gründe: 
»Der Antragsteller beantragt die Verpflichtung des Anstalts

leiters. ihm Freizeitkleidung bereillustellen. Nachdem ihm zu
nächst ein Anzug zur Probe ausgehändigt worden sei. der sich 
jedoch als zu klein erwiesen habe, sei ihm anschließend mitge
teilt worden, er erhalte keine Freizeitkleidung, er könne ja An
staltskleidung tragen; damit sei )die übliche Arbeitskleidung/ 
Blaul.eug< gemeint gewesen. 

Der Anstalsleiter hat im Verlaufe des gerichtlichen Verfah
rens vorgetragen. dem Antragsteller sei- unstreitig- zwischen
zeitlich zusätzliche Privatkleidung ausgehändigt worden. Vor 
diesem Hintergrund sieht der Anstaltsleiterden Rechtsstreit als 
erled1gt an. Der Antragsteller hält an seinem Verpnichtungsan
trag fest. Er macht geltend, der Erhalt privater Kleidung sei zu 
unterscheiden von der von ihm beantragten Bereitstellung von 
Freizeitkleidung. [ ... ] Dem Verpflichtungsantrag des Gefange
nen war zu entsprechen, § 109 Abs. 1 SatZ 2/ Fall I StVollzG. 

Ein Gefangenererhält für die Freizeit eine besondere Oberbe
kleidung. § 20 Abs. 1 Satz 2 StVollzG. Dies bedeutet, daß der 
Gefangene mit der Jahreszeit angepaßten Freizeitkleidung voll
ständig auszustatten ist [ . .. ]. Danach hat der Gefangene An
spruch[ ... ]. Diesem Anspruch wird insbesondere nicht durch 
eine Bereitstellung einer zweiten Garnitur Arbeitskleidung (>Blau
mann•) entsprochen [ .. . ], und auch nicht durch die Überlas
sung ( * 83 Abs. 1 SatZ l StVollzG) •zusätZlicher Privatkleidung<. 
[ .. . ]Gemäß§ 114 ZPO, § 120 Abs. 2 StVollzG war Prozeßkosten
hilfe zu bewilligen«. 
Landgericht Berlin. 30. 10.00, 542 StVK (Vollz) 765/99 

Strafaussetzung 

Die Einholung eines Gutachtens istjedenfalls dann entbehrlich. 
wenn alle für d1e Prognoseentscheidung gern. §57 I StGB her
anzuziehenden Umstände zweifelsfrei die Beurteilung zulassen, 
daß von dem Verurteilten praktisch keine Gefahr fürdieöffentli
che Sicherheit mehr ausgeht. OLG Karlsruhe, 10.01.2000, 2 Ws 
313/99: zit. n. StV [Strafverteidiger]6/2000 

Beschuldigtenbelehrung 

Die Grundsätze, die der BGH zur Belehrung des Beschuldigten 
über seine Aussagefreiheit, zur Unverwertbarkeit der Einlas
sung bei unterbliebener Belehrung und zur Notwendigkeit des 
Wider~pruchs in der Hauptverhandlung entwickelt hat [ ... ], 
gelten für die Angaben des Strafgefangenen im Disziplinarver
fahren jedenfalls dann entsprechend. wenn der dem Gef. ge
machte Vorwurf zugleichein mit Strafe bedrohtes Verhalten be
trifft und es um die Verwertung im Strafverfahren geht. 
BGH. 09.04.97-3 StR 2/97; zit.n. NStZ [Neue Zeitschrift für 
Strafrecht]1998 I 8 

Strafaussetzung 

Auch eine gOnstige Sozialprognose gebietet nicht zwingend 
die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheits
strafe, wenn andere anerkannte Strafzwecke-vor allem die des 
gerechten Schuldausgleichs und der Verteidigung der Rechts
ordnung- den weiteren Vollzug der Strafe erfordern. 
OLG Düsseldorf, 10.02.1999,1 Ws lll-1 12199~z.iL n. StVfStraf
verteidiger]6/2000 

Strafaussetzung bei Ausländern 

Eine der aussellung der Vollstreckung einer Restfreiheitsstrafe 
zur Bewährung entgegenstehende ungünstige Sozialprognose 
kann nicht allein 9araus hergeleitet werden, daß dem Verurteil
ten bisher keine Vollzugslockerungen gewährt worden seien und 
auch seine ausländerrechtliche Situation ungeklärt sei, wenn 
insbesondere nicht festgestellt ist, daß der Verurteilte diese 
Umstände selbst zu verantworten hat. 
OLG Düsseldorf, 09.12.1999, 1 Ws 963/99: z.it. n. StV [Strafver
teidiger] 6/2000 

Vollstreckungsunterbrechung 

Ist eine Krankenbehandlung im Vollzug und insbesondere in 
den Vollzugskrankenhäusern nicht möglich, ist der Strafgef. flir 
die Dauer der Erkrankung in ein Krankenhaus außerhalb des 
Vollzuges zu verbringen. Der Strafvollzug ist zu unterbrechen, 
wenn die Erkrankung des Gef. voraussichtlich erhebliche Zeit 
fortbesteht und ihre Behandlung im Vollzug nicht möglich ist. 
OLG München, 27.01.1997-2 Ws 43/97; zitn. NStZ [Neue Zeit
schrift für Strafrecht]l998 I 8 

Rechtliebes Gehör 

Mit (der) Rüge (der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör) kann der Gef. nicht beanstanden, daß ihm der Anstalts
leiter vor dem Erlaß der Bescheide keine Gelegenheit gegeben 
hat, zu der beabsichtigten Verlegung und der Ablösung von der 
Arbeit Stellung zu nehmen. Art. 103 I GG gewährt einen An
spruch auf rechtliches Gehör ledigüch in gerichtlichen Verfah
ren. KG Berlin, 01.09.1997-5 Ws433-434/97; zit.n. NStZ [Neue 
Zeitschrift für Strafrecht]l998 I 8 

Vollzugsplan 

Befindet sich ein Gef. ohne Unterbrechung im Strafvollzug und 
ist das Verfahren nach den§§ 6 und 7 StVollzG bereits zu Beginn 
des Strafvollzuges durchgefUhrl worden, so besteht kein Grund 
für eine Erneuerung dieses Verfahrens wegen eines späteren 
zuSätZLichen Aufnahmeersuchens. Da die nmwendigen Erkennt
nisse für den Behandlungsvollzug bereits vorliegen, bedarf es 
nur noch der in § 7 Ill StVollzG vorgesehenen regelmäßigen 
Fortschreibung des Vollzugsplanes ... 
KG Berlin, 1 O.ll.l997 - 5 Ws 322/97; z.it.n. NSlZ [Neue Zeit
schrift filr StrafrechtJ1998/ 8 
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Teil IV, Zielgruppen 
Wer diese (Rn 140)1 monatlich gewährten Beträge mcht milder unbegrenzten Antragslust (Rn 
136) in Einklang zu bringen vermag, hat recht: Sozialamtsmenschen sind zwar befugt und haufig 
auch dazu verpflichtet, den Bedürftigenall das zu geben, was diese zur Führung eines menschen
wOrdigen Lebens ( vgl. Rn 23. 27, 30, 68, 126 - 136) benötigen, aber die Menschenwürde ist ein 
Begriff. der zunehmend nach rein haushaltspolitischen Gesichtspunkten bestimmt wird. Und da 
die Haushaltskassen schon aus den in Rn 113- 116 genannten Ortinden immer leerer werden. 
bleibt nicht mehr viel übrig für das Leben und die WUrde der sozial Schwachen. 

Um so wichtiger ist es, daß sie sich so viel wie möglich von dem sichern, was ihnen noch 
zugestanden wird. HbL zum Beispiel »Wird[ . .. ] gewährt, sowei! dem Hilfesuchenden, seinem 
nicht getrenntlebenden Ehegauen und, wenn er minderjährig und unverheiratet ist, auch seinen 
Eltern die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen [ ... ] nicht zuzumuten ist. 
Das Einkommen und Vermögen der Eltern oder des Elternteils, bei dem eine Hilfesuchende lebt, 
sind nicht zu berücksichtigen, ~enn die Hilfesuchende schwanger ist oder ihr leibliches Kind bis 
zur Vollendung seines 6. Lebensjahres betreut«(§ 281 BSHG). 

In diesem Zusammenhang ist auch§ 72 BSHG zu sehen: Abs. 1: >)Personen, bei denen beson
dere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, ist Hilfe zur Überwindung 
dieser Schwierigkeiten zu gewähren, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Soweit der 
Hilfebedarf durch Leistungen nach anderen Bestimmungen dieses Gesetzes oder nach dem Ach
ten Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) gedeckt wird, gehen diese der Hilfe nach 
Satz 1 vor. 

[ß:] Die Hilfe um faßt alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwen
den, zu beseitigen, zu mildem oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, vor allem Beratung und 
persönliche Betreuung für den Hilfesuchenden und seine Angehörigen. Hilfen zur Ausbildung, 
ErJangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Be
schaffung einer Wohnung. Zur Durchftihrung der erforderlichen Maßnahmen ist in geeigneten 
Fällen ein Gesamtplan zu erstellen. 

(ID:] Die Hilfe wird ohne RUcksicht auf Einkommen und Vermögen gewlihrt, soweit im Einze I fal Je 
persönliche Hilfe erforderlich ist; im Ubrigen ist Einkommen und Vermögen der in§ 28 genannten 
Personen nicht zu berücksichtigen sowie von der Inanspruchnahme nach bürgerlichem Recht 
Unterhaltspflichtiger abzusehen, soweit dies den Erfolg der Hilfe gefährden würde. 

[IV:] Die Träger der Sozialhilfe sollen mit den Vereinigungen, die sich die gleichen Aufgaben 
zum Ziel gesetzt haben, und nur den sonst beteiligten Stellen zusammenarbeiten und darauf 
hin wirken, daß sieb die Sozialhilfe und die Tätigkeit dieser Vereinigungen und Stellen wirksam 
erg:inzen 

[V:) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Bestimmungen über die Abgrenzung des Personenkreises sowie 
über Art und Umfang der Maßnahmen nach Absatz l1 erlassen. ~< 

Eine solche VO ist beispielsweise die>> Verordnung zur Durchführung des§ 72 BSHG« (kurz; 
DVO zu§ 72 BSHG). In§ 1 I dieser DVO (Durchfilhrungsverordnung) wird festgelegt, wer zu den 
Personen im Sinnedes § 721 1 BSHG zählt: nämlich »Hilfesuchende, deren besondere Lebensver
hältnisseeine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträch
tigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. 
Besondere Lebensverhältnisse im Sinne des Satzes 1 können ihre Ursache in nachteiligen äuße
ren Umständen oder in der Person des Hilfesuchenden haben~< - das heißt, daß die Hilfe auch 
dann zu gewähren ist, wenn die Hilfebedürftigen ihr Elend selbst verursacht haben. 

»Besondere Lebenherhältnisse können vor allem bestehen bei 
l. Personen ohne ausreichende Unterkunft (§ 2), [ ... } 
3. Nichtseßhaften (§ 4). 
4. aus Freiheitsentziehung Entlassenen (§ 5) f ... j 
Bestehen besondere Lebensverhältnisse. wird Hilfe nur gewährt, wenn auch die sonstigen 

Voraussetzungen des Absatzes I Satz 1 [dieser VO] erfülltsind und<<§ 7212 BSHG »nicht entge
gensteht<<(§ 1 U DVO zu § 72 BSHG). 

§ 2 DVO zu§ 72:. >>Personen ohne ausreichende Unterkunft im Sinne des § 1 ll 1 Nr. 1 [dieser VO J 
sind Personen, die in Obdachlosen- oder sonstigen Behelfsunterkünften oder in vergleichbaren 
Unterkünften leben. ~< 

Durch dns SGB 1 wurde§ 72 U BSHG »ausdrUck! ich um diese Wohnungshilfe ergänz.l (vgl. auch 
§ 8 VO)<< (Schellhom, VO zu§ 72. § 2 Rz I) 

§ 4 DVO zu§ 72: » Nichtseßhafte im Sinne des§ J 11 I Nr. 3 sind Personen, die ohne gesicherte 

1 Die Randnummern (Rn) betreffen vorungegongcne s~ricnteitc - gegen Pono versendet der liehtbliCk Kopien 
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wirtschaftliche Lebensgrundlage umherziehen, oder die sich zur Vorbereitung auf eine Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft oder zur dauernden ~rsönlichen Betreuung in einer Einrichtung 
fUr Nichtseßhafte aufhalten .« 

§ 5 DVO zu§ 72: )~ AusFreiheitsentziehung Entlassene im Sinne des§ l TI 1 Nr. 4 sind Personen, 
die aus einer richterlich angeordneten Freiheitsentziehung in ungesichene Lebensverhältnisse 
entlassen werden oder entlassen worden sind.« 

Diese Regelung kann zwarerst dann angewandt werden, wenn die Entlassung aus der Untersu
chungs- oder Strafhaft, aus dem Maßregelvollzug oder aus der ~>Unterbringung von Geisteskran
ken, Geistesschwachen und Süchtigen nach den Unterbringungsgesetzen der Länder« (Schell
horn, V 0 zu § 72, § 5 Rz 2) »zumindest unmittelbar bevorsteht. 

Aus dem Wonlaut >entlassen werden oder entlassen worden sind• ist« aber »die Absicht des 
Verordnungsgebers zu entnehmen, auch vorbereitende Maßnahmen und Betreuungshandlun
gen. die noch während der Zeit der Freiheilsentziehung sei bst notwendig werden, mi l einzubezie
hen (so auch Regierungsbegründung in Sr-Drucks. 258176). Deshalb kann auch die Übernahme 
der Miete für die bisherige Wohnung in Frage kommen« (a.a.O., Rz 5) - vorrangig sind allerdings 
auch hierdie nach§§ 74, 75 StVollzO zu gewährenden Hilfen. 

§ 8 DVO zu § 72: »Zu den Maßnahmen bei der Beschaffung und Erhalrung einer Wohnung« 
i.S.d. § 72 II BSHG »gehören auch die Übernahme der Kosten für den Umzug in eine ausreichende 
Wohnung sowie Maßnahmen, die den Hilfeempfanger befähigen sollen, die Wohngewohnheiten 
seiner Umgebung anzunehmen. Kommen als Maßnahmen[ ... } Geldleistungen in Betracht. kön
nen sie als Beihilfe oder als Darlehen gewähn werden•<. 

Bei der Ermessensentscheidung (vgl. Rn 37,52- 54) ist, fallsdie Gewährung nach§ 8 S. 2le1Zter 
HS 2. Alt. DVO zu§ 72 BSHG als Darlehen in Erwägung gezogen wird. der Grundgedanke des§ 72 
Ul BSHG mit einzubeziehen: daß nämlich »durch eine (Rück-)Zahlungsverpflichtung der Erfolg 
der Hilfe nichtgefährdet werden darf(( (Schellhorn, VO zu§ 72, § 8 Rz.4). 

Antragstellung 
Um ilberhaupt etwas gewahrt zu bekommen. müssen Amräge gestellt werden. Mit ein1gen Mu
steranträgen wird in diesem Serienteil gezeigt, wie Anträge ablehnungssicher zu gestalten sind. 
Zunächst einmal sollte niemals etwas beantragt werden, weil es von Gesetzes wegen her möglich 
ist oder weil es ein Gerichtsurteil gibt, in dem einem entsprechenden Amrag startgegeben wurde. 
Stattdessen ist der individuelle Bedarf, insbesondere die eigene Notlage darzulegen. 

Wer besonders viel benötigt, kann natürlich besonders verzweifelt (vgl. Rn 131) sein. Egal aber, 
was und wieviel benötigt wird: auf das »Jonglieren mit Anspruchsvoraussetzungen« (Rn 13), 
also auf das (nur von wenigen Fachleuten beherrschte) Zitieren von Rechtsvorschriften. ist bei 
der Antragstellung zu verzichten. Notwendig ist jedoch die Kenntnis der Rechtslage- nur dann 
können die Antragsbearbeitenden nämlich von dieser Rechtslage in Kenntnis gesetzt werden. 
Am Beispiel eines an das Arbeitsamt gerichtel.en »Antrags auf Erstattung von Bewerbungsko
sten« sei erläuten, wie das zu verstehen und zu praktizieren ist: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

ln diesem Jahr habe ich mich schon bei weit tiber 100 Firmen schriftlich und bei noch mehr 
Unternehmen persönlich vorgestellt. In der (noch) nicht erfüllten Hoffnung auf Erfolg habe ich für 
die Erstellung und Versendung der entsprechenden Bewerbungsunterlagen meine finanziellen 
Möglichkeiten voll ausgeschöpft. 

Um auch weiterhin und vielleicht noch umfangreichere Darstellungen meiner Leistungsfähig
keit versenden zu können, bedarf ich Ihrer Hilfe. Insbesondere für Lichtbilder und Pono möchte 
ich Sie daher bitten. mir einen angemessenen Betrag zu erstatten- es wäre schön. wenn sie über 
die in den letzten Monaten entstandenen Ausgaben (knapp 800 DM) wenigstens zur Hälfte 
ersetzen könnten. 

Da ich bereit war und bin. jedes Arbeitsangebot anzunehmen. habe ich mich im Jemen Jahr 
:;ogar zweimal zu Vorstellungsgesprächen nach Westdeutschland begeben, wo mir geraten wur
de, die Reise- und Übernachtungskosten >>nach § 46ll2. 4 SGB lil beim Arbeitsamt geltend« zu 
machen. Um Ihnen nicht von meiner verzweifelten Lage und von der erneuten Absage berichten 
zu müssen, habe ich darauf verzichtet. Jetzt aber bleibt mir kaum etwas anderes übrig, als Sie auch 
in dieser Hinsicht um Rtickersrattung zumindest der weniger aufwendigen Bewerbungsreise (drei 
Tage Vollpension a 56,- DM). 

Sollten Sie wider Erwanen keine Möglichkeit sehen, diesen Bitten um Hilfe stattzugeben, hoffe 
ich, daß Siemirdie Gründe nennen, die Sie in meinem Fall zu Ihrer Entscheidung gegen die Hilfe 
zur Selbsthilfe bewogen haben. 
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Da ich möglichst bald möglichst vielen Unternehmen meine Bewerbung zusenden möchte. bille 165 Fr 1st s e l-
ieh Sie um eine rnsche Bearbeitung dieses Antrages. zung 

Mit freundlichen Grüßen 

Zu Rn 161 
Im ersten Satz emesjeden Antrages muß so kurz. (Behördenmenschen smd schnell gelangweilt) 
und so präzise wie möglich dargelegt werden, daß die Voraussetz.ungen zur woh I wollenden PrU
fung des Gesuches erfüllt sind- hier also: in relativ kurzer Ze1t habe ich mich sehr intensiv und auf 
unterschiedlichste weise um Arbeit bemüht. 

Der gewählte Zellraum (hier: in diesem Jahr) sollte realitllts- und antragsbezogen sein -es 
könne also auch ))allein in den letzten drei Wochen« heißen. Formulierungen wie ,,seit Beginn 
meiner Arbeitslosigkeit/ Sozialhilfebedürftigkeit(< sind zu vermeiden, weil sie antragsunabhängi
ge Fragen auslösen. 

Die Anzahl der Bewerbungen sollte auf den Zeilnlum, vor allem aber auf die Befindlichkeiten 
der Behördenmenschen abgestimmt werden -em (OVG Hamburg) b1s zwei (Berl in) Bewerbungen 
pro Tag (!) oder monatlich drei (VG Hannover) können ebenso gefordert werden wie 1>neun 
Bewerbungen in einem Jahr<< ()}BVerwG in einem konkreten Fall<<, Leitfaden, S. 30). 

Der Hinweis auf (nur schwer zu belegende) mUndliehe Aktivitäten in bezugauf die Erfüllung 
der Bewerbungspflicht (§ 181 BSHG) entschärft mögliche Kritiken an der Bewerbungshäufigkeil 
und reduziert die Materialmenge. die den Behördenmenschen im Rahmen der Mitwirkungspilicht 
(§§ 38 I I SGB Ul. 60 I SGB 1) zur Ansicht Oberlassen werden muß (sofern es nicht »gerade 
unterwegs((, also beim möglichen Arbeitgeber ist). 

Wenn das Bemühen um Arbeit (beim Sozialhilfeantrag: das Bemilhen um bescheidenste Le
bensführung) ebenso kurz. wie eindringJich dargestellt ist, muß die Handlungsbereitschaft der 
Behörde (i.S v § 1 rv VwVfG = § I U SGB X; vgl. Rn 8-l und§ 31 m SGB IV) geweckt werden. 

Mit dem eingeklammerten »noch«, das der " nicht erfullten Hoffnung« den negativen (und 
daher stets zu vermeidenden) Klang nimmt, wird zunächst einmal darauf hingewiesen, daß die 
förderungspfl1ch1ige (§§ I D 2, 21 BSHG) BereitSchaft. sich einen ArbeitSplat7 zu suchen, weiter
hin besteht. 

Dann folgt- indirekt -der H.Jnwe1s auf§ 45 SGB lll. also auf die förderungs"' ilrdige »ErsteUung 
und Versendung«(§ 45 S. 2 Nr. I SGB lli) von Bewerbungsunterlagen, so daß den Antragbearbei
tenden gar nicht anderes übrig bleibt, als den Lebenssachverhalt unter diese Norm zu subsumie
ren (Rn 39) und ihr Ermessen (Rn 37-53) zu betätigen. 

SicherheitShalber- und weiterhin auf negativ klingende Begriffe verzichtend - wird dann auf 
die »voll ausgeschöpften Möglichketten« (=ich bin restlos am Ende), also auf das Vorliegen der 
Hilfebedürftigkeit hingewiesen, was Behördenmenschen zum Handeln zwingt: Schon während 
ihrer Ausbildung lernen sie nämlich, daß »Ansprüche auf Sozialleistungen entstehen. sobald ihre 
lm Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen<((§ 40 SGB J). 
Bei ArbeitSlosen (i.S.d. § 118 SGB lli) gehört das persönliche Vorstelligwerden »beim zuständigen 
Arbeitsamt«(§ 122 [ l SGB lß) zu diesen Voraussetzungen; bei Sozialhilfempfangenden reicht es. 
wenn >>dem Träger der Sozialhilfe oder den von ihm beauftragten Stellen«(§ 5 I BSHG) oder 
,,einem nicht zuständigen Träger der Sozialhilfe oder einer nicht zuständigen Gemeinde im Einzel
fall bekannt«(§ 5 n I BSHG) wird, daß Hilfebedarf besteht- den nicht zust!!ndigen Stellen (z.B. 
deutschen amtlichen Auslandsvertretungen) ist daher »dringend zu empfehlen, den Zeitpunkt 
eines (auch mündlichen) Leistungsbegehrens in den Akten festzuhalten. weil sich sonst Regreß
anspnlche [z.B. 1m Wegeder AmtShaftung (Rn 96)} des Hilfesuchenden ergeben könnten« (Schell
horn,§ 5 Rz 12). 

Zu Rn 162 
Im z\loeiten Abschniu des Antrages muß es um die konkrete Forderung gehen. Der einleitende 
Hinweis aufdas e1gene BemühtSein (Rn 169, 170) wird zunächst mit der nun deutlich ausgespro
chenen Hilfebedürftigkeit (Rn 172, 173) verknüpft (»Um ... zu .. . bedarf ich«). \\renn dann klar ist, 
was eine Antragsablehnung fUr Folgen hälte - nämlich die Unfähigkeit, sich weiterhin mit Aus
Sicht auf Erfolg bewerben zu können- sollte zunächst die Bewerbungsqualität (Fotos für die 
Personalabteilung werden oft vergessen) und dann das Grundlegende (Porto) als wesentliche 
Kostenfaktoren herausgehoben werden. 

Um die Bewilligungsbereitschaft der antragsbearbeitenden Menschen zu erhöhen, mUssen 
diese davon i.lberzeugt werden, daß ihre Wichtigkeit bekannt ist und akzeptiert wird; Forderungen 
-selbst die auf I~t -Vorschriften (Rn 42) beruhenden - sollten daher stets als Biue formuliert und 
ins Ermessen (Rn 37-53) dieser Menschen gestellt werden. Erst dann läßt sich deutlich machen. 
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daß als Ergebnis der angewandten (und hier tatsächlich gegebenen) ErmessensfreiheiL nur eines 
in Frage kommt- hier: die Zahlung von mindestens 400 DM. 

Wie kommt es zu dieser Summe, die hier ja nicht einmal die Hälfte der •>in den letzten Monaten 
entstandenen« Bewerbungskosten abdeckl? Die Antwort liefen der Gesetzgeber: »Bewerbungs
kosten können bis zu einem Betrag von 500 DM jährlich Ubemommen werden«(§ 46 I SGB rm. 

Wer hier einfach den Höchstbetrag fordert (und vielleicht noch zu erkennen gibt, daß der 
Gesetzestext bekannt ist), sollte zunächst mit einer Forderung nach pfenniggenauen Quittungen 
und dann mit einer erheblichen KUrzung (Ablehnung) des KostenUbemahmeantrages rechnen. 
Dasselbe gilt fur Kostenerstattungsanträge, die von übertnebenen oder nicht als zweckmäßig zu 
empfindeneo Vorleistungen ausgehen (ich habe in den letzten vier Monaten 5.000 DM fUr Bewer
bungsmaterialien ausgegeben ... nun benötige ich 10% (= 500 DM) dieser Summe ... ). 

ZuRn 163 
Je bescheidener und nachvollziehbarer eine Forderung formuliert wird, desto größer ist die Chan
ce auf Erstattung weiterer Kosten. 

Der entsprechende Antrag solJte mit einer ForrnuJierung eingeleitet werden, aus der d1e ange
strengte Arbeitsplatzsuche (vgl. Rn 169, 170) ebenso hervorgeht wie die Tatsache, daß Bewer
bungsablehnungen nicht durch überzogene Forderungen zustandegekommen sind (ich »War und 
bin« ja schließlich bereit. jeden noch so schlechten und schlecht bezahllen Job anzunehmen). 

Die Bereitschaft zur Annahme jeden Arbeitsangebotes sollte direkt mit den kostenträchtigen 
Folgen (hier: Reisen zu möglichen Arbeitgebem) ln Verbindung gebracht werden- zum Zeitraum: 
Rn 167; zur Häufigkeit, Dauer und Entfernung: Rn 178. 

Sobald die Verbindung von PflichterfUIIung und finanzieller Belastung hergestellt ist, kann den 
Behördenmenschen gezeigt werden, unter welche Norm sie diesen Lebenssachverhalt subsumie
ren (Rn 39) sollen. Ohne dabei die in Rn !59 aufgestellte Regel zu verletzen, kann dies immer dann 
so direkt wie hier geschehen, wenn deutlich wird, daß die Rechtskenntnis nur eine zuf<Uiig, gera
dezu gegen den eigenen Willen erlangte ist. 

ln der entscheidenden Vorschrift. die auch in den Merkblättern der Arbeitsämter zitiert wird. 
heißt es: »Als Reisekosten können die berücksichtigungsfl1higen Fahrtkosten Obemommen wer
den. Berücksichtigungsf'ähig sind die bei der Benutzung eines regelmäßig verkehrenden öffentli
chen Verkehrsmittels anfallenden Kosten der niedrigsten Klasse des zweckmäßigsten öffentli
chen Verkehrsmittels, wobei mögliche Fahrpreisermäßigungen zu berOcksichtigen sind<• ( § 46 II 1, 
2 SGB Im-mehr zu dieser Kann-Vorschrift (Rn 45. 53, 54t) ist unter Rn 109 gesagt, so daß es hier 
bei der Wiedergabe der letzten drei Sätze des§ 46 II SGB m belassen werden kann: 

>>Daneben können die Übernachtungskosten erstauet werden. Übersteigen die nachgewiese
nen Übernachtungskosten je Nacht den Betrag von 30 Deutsche Mark, können sie erstauet 
werden, soweit sie unvermeidbar sind. Übemachtungskosten, die die Kosten des FrOhstücks 
einschließen. sind vorab um 9 Deutsche Mark zu verkürzen«(§ 46 U 5-7 SGB Dl). 

Obwohl sich die typische Leserschaft des Iichtblicks nicht die Kosten für einen 500er Merce
des (38 Pfennig pro Kilometer-so§ 6 I I Nr. 4 BRKG) erstatten zulassen kann (das können nur die 
Unbescheidenen- vgl. Rn 114), sind unter Umständen erhebliche Beträge geltend zu machen. 

Wer sich beispielsweise- um ein wirklich aussichtsreiches Arbeitsangebot wahrzunehmen
ins europäische Ausland begeben hat. dann aber wider jedes Erwarten doch mcht angenommen 
wurde, könnte sich als »Deutscher im Ausland« (Rn 70) an die jeweilige Botschaft {Rn 173) 
wenden und um Hilfe bitten. 

Allerdings sollte immer daran gedacht werden, daß Bescheidenheit. Realitätsnähe und Nach
vollziehbackeil ebenso wichtig sind wie die detaillierte BelegbarkeiL 

Wenn letzteres fehlt- kleine UngiUcke können ja immer mal passieren (Wasserschäden h!ingen 
den Behördenmenschen allerdings schon zum Halse heraus)- kann das (augenblicklich) nicht 
verfilgbare Material durch eine Versicherung an Eides Statt (Rn 125) ersetzt werden. 

Häufiger als sich Unglücksfälle ereignen, kommt es vor, daß sich Menschen ihrer Hilfebedürf
tigkeit schämen. ln dem hier erörterten Beispiel ist die Scham sogar größer als die Verzweifelung
und es ist ohne weiteres glaubhaft. dnß Menschen, die :lus lauter Angst vor peinlichen Offenba
rungen (hier: erneute Absagen eingestehen zu mUssen) auf Zuwendungen verzichten, ihre Be
werbungsaktivittiten nicht so sorgfällig dokumentieren. >)Jetzt aben• ist das Elend nicht mehr zu 
verbergen, ist an ein Weiterleben ohne behördliche Hilfe nicht mehr zu denken: deshalb ist- in 
aller Bescheidenheit- zumindest ein bischen zu fordem. 

Zu Rn 164: 
Um das beantragte Minimum vor willkürlicher KUrzung oder Streichung zu bewahren, muß ans 
Ende eines jeden Antrages ein entsprechender Schutz.. Zunächst einmal muß das Behörden-
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menschleinpersönlich in die Pflicht genommen werden: Wenn '>Sie ... keine Möglichkeit sehen• 
(nicht: »Wenn es keine Möglichkeit gibt«). 

Noch stärker wirken Formulierungen. die das Selbstwertgefühl der Antragsbearbeitenden an
sprechen: >•Sollten Sie über diese Bitte um Hilfe zur Selbsthilfe (die ja wegen§§ 1 II 2, 2 I BSHG 
zwingend zu gewähren ist) nicht selbst I nicht allein entscheiden dürfen ... «. 

In diesem Fall ist dann um Weiterleitung des Antrages an die gee1~netesten Stellen zu billen . 
Dabei könnte dann das Ego der Angesprochenen gestreichelt werden: )\Vielleicht könnten Sie 
dort (bei den geeigneten Stellen) ein freundliches Wort für mich einlegen (denn dessen, daß Sie 
mir helfen möchten. bin ich mir sicher ... «. 

Auf jeden Fal l muß dann ebenso höflich wie versteckt auf§ 35 SGB X hingewiesen werden. 
Diese Rechtsnorm schafft, richtig eingesetzt, die endgültige Ablehnungssicherheit Da jede zu 
Ungunsten der Antragstellenden erfolgte Änderung eines Bittschreibens schriftlich zu begrün
den ist. wenn es die Hilfebedürftigen so verlangen, ist es leichter. einem bescheiden und nachvoll
ziehbar begründeten Anuag stattzugeben als diesen auch nur an einem Punkt zu ändern. 

Im Falle eines Sozialhilfeantrages. bei dem es ja um mehrere hundert Artikel mil höchst unter
schiedlichen Preisen und Notwendigkeltsgraden geht, empfiehlt es sich. flir jede der in Rn 128-
136 angesprochenen Antragsgruppen einen eigenen (angemessen umfangreichen) Antrag zu 
stellen, der nicht nur die in Rn 164 geäußerten Bitte enthalten sollte. sondern jeweils um einen 
Wunsch nach Aufklärung darüber zu ergänzen ist, »bei welchem Artikel ich aufgrund meme 
Ungeübtheil im Einkaufen nicht den günstigsten Preis habe herausfinden können ... « 

0 Zu Rn165 

0 

Bevor § 35 SGB X im Wortlaut Wtedergegeben und dann- mit freundlicher GenehiJllgung der 
FernUniversität Hagen- durch die Präsidentin des Dortmunder SoziaJgerichts, Dr. Ricarda Brandts 
(die einen Studienbrief verfaßt hat- vgl. Rn 24), kommentiert wird. ist hier noch etwas zum letzten 
Abschnitt des Antrages zu sagen: 

Die Bearbeitungsfrist ist höflichkeitshalber ins Ennessen der Behördenmenschen zu stellen: 
wer nicht die amtsüblichen vierzehn Tage Zeit hat. sollte sich Rn 121- 123 durchlesen. 

Ganz zum Schluß könnte dann die eidesstattliche Versicherung (Rn 185) abgegeben werden. 

§35SGBX 
Abs.1: >)Ein schriftlicher oder schriftlich bestätigter Verwaltungsakt fRn 8 I, 105) ist schriftlich zu 
begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen GrUnde mit
zuteilen. die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von Ermes
sensentscheidungen muß auch die Gesichtspunkte erkennen lassen. von denen die Behörde bei 
der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. 

[Abs. fi:] Einer Begrundung bedarf es nicht, 
l . soweit die Behörde einem Antrag entspricht( ... j 
2. soweit demjenigen, fUr den der Verwaltungsakt bestimmt ist, oder der von ihm betroffen wird, 

die Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne 
schriftliche Begründung fUr ihn ohne weiteres erkennbar ist. 

3. wenn die Behörde gleichanige Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erläßt 
und die Begründung nach der\ Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist. 

4. wenn sich dies aus den Rechtsvorschriften ergibt, 
5. wenn eine AllgemeinverfUgung [Rn 81] öffentlich bekanntgegeben wird. 
[Abs. Dl :] ln den Fällen des Absatzes Il Nr. 1 bis 3 ist der Verwaltungsakt schriftlich zu begrün

den, wenn der Beteiligte, dem der Verwaltungsakt bekanntgegeben ist, es innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntgabe verlangt. 

Begründungspflicht 
»Nach§ 35 SGB X, der nicht völlig identisch mit§ 39 VwVfG ist. sind schriftliche oder schriftl ich 
bestätigte VAe schriftlich zu begründen . 

Die Begründungspflicht resultiert letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip. Vor allem bei belasten
den VAen [Rn I 05] hat der Bürgereinen Anspruch auf Bekanntgabe der GrUnde, weil er nur dann 
imstande ist, seine Interessen sachgerecht zu verteidigen. Die BegrUndung ermöglicht ferner die 
Nachprüfung durch Aufsichtsbehörden und Gerichte. Sie diszipliniert zudem den Entscheldun~
trägerzu sorgfaltiger Arbeit. 

Was den Umfang der BegrUndung angeht«, ist »ZWischen gebundenen Entscheidungen fvgl 
Rn 54,42-44] und [den in Rn 27-30, 50- 53 genannten] Ermessensakten« zu unterscheiden. >1Bei 
der ersten Gruppe sind nach§ 35 I 2 SGB X die tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf denen 
die Entscheidung fußt, wiederzugeben. Formelhafte Floskeln reichen ebensowenig w1e der Hin-
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weis auf die Rechtsgrundlage oder die Wiederholung des Gesetzestextes. Wie groß der Begrün
dungsaufwand im einzelnen sein muß. tsl von Fall zu Fall verschieden. Die Begründung muß 
zumindest so ausführlich sein, daß sie den Betroffenen in die Lage versetzt, seine Rechte ange
messen wahrzunehmen[ ... ]. 

Bei Ermessensakten wird der Begti.lndungszwnng in§ 3513 SGB X verschärft. Die Behörde hat 
zusätzlich die Umstände mit~uteilen, von denen sie bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegan
gen ist. Der Betroffene muß also erkennen können. ob die Behörde von dem Ermessen pflichtge
mäß I vgl. Rn 29. 52] Gebrauch gemacht hat. 

Auffl!llig ist. Jaß die erweitene Begründung bei Ermessensakten im Gegensatz zu § 39 f 3 
VwVfG (>soll<) als Muß-Vorschrift ausgestaltet ist. Der Gesetzgeber hat sich somit die sU!.ndige 
Rechtsprechung des BSG [ ... )zu eigen gemacht. wonach Ermessensentscheidungen, die keine 
Auskunft über dte Abwä.gung und Gewichtung geben. regelmäßig aufzuheben sind. Unter Um
ständen kann sogar eine erhebliche zeitliche Verzögerung der schriftlichen Begründung dazu 
führen, daß der Bescheid als nicht mit Gründen versehen gilt.[ ... ] 

§ 35 li SGB X normien einen- abschließend zu verstehenden- Katalog von Ausnahmen. bei 
denen von der BegrUndung abgesehen werden kann. Die Vorschrift dient der Verwaltungsökono
mie [ ... ]. Mit RUcksicht auf den hohen Stellenwen der Begründungspflicht sind die einzelnen 
Voraussetzungen restriktiv auszulegen. 

Auf Verlangen des Beteiligten muß nach§ 35JJI SGB X die BegrUndung in bestimmten Fällen 
nachgeholt werden. Auch in so weil weicht die Regelung von§ 39 VwVfG ab. Durch diese Auswei· 
tung will man dem berechtigten Interesse des BUrgers an einer umfassenden Jnformation entge
genkommen I ... ]. 

Fehlt die BegrUndung oder ist sie unzureichend. so fühn das lediglich zur RechtSwidrigkeit des 
VAs t ... ]. Bei gebundenen Entscheidungen bleibt es der Behörde ungenommen, die BegrUndung 
nach zuschieben.(§§ 41 I Nr. 2, 42 SGB X). Das kann selbst noch in Gerichtsverfahren geschehen. 
Anders liegt es bei Ermessensemscheidungen, bei denen die fehlerhafte ErmessensausUbung 
während der Rechtshängigkeil nicht nachgeholt werden darf[ ... ]. denn dadurch würde der ange
fochtene VA in seinem Wesensgehalt veränden. 

Schriftlichen oder schriftlich bestätigten VAen ist nach§ 36 SGB X eine Rechtsbehelfsbeleh
rung beizufligen I ... ]. 

Entsprechendes legt § 85 Lll SOG für Widerspruchsbescheide fest. § 36 SGB X informien 
gleichzeitig über den notwenwgen Inhalt der Belehrung. 

Die fehlende Rechtsbehelfsbelehrung macht den VA mcht rechtswidrig, sondern hat lediglich 
Einfluß auf die Rechtsmittelfrist (vgl. § 66 TI SGG). Wird die Belehrung nachgeholt, beginnt der 
Lauf der Frist erst mit der Bekanmgabe der Belehrung und nicht bereits mit Bekanntgabe des 
VAs.« (Brandts. S. 45 f). 

AntragsinhaJte 
Bevor die bereits angekündigte (quantitative) Maximalliste und dann schließlich die- im SoziaJ
recht stets kostenlos- zur Verfügung stehenden Rechtsmittel dargestellt werden, folgt zunächst 
auszugsweise die )>Gemeinsame Arbeitsanweisung der Abteilung Sozialwesen aller Berliner Be
zirke« in der Oberarbeiteten Fassung \'Om Juni 1999 unter dem Titel » Entscheidungshilfen bei der 
Gewährung einmaliger Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem BSHG«. Diese als EntSchei
dungshilfe für die Berliner Sozialämter aufgestellten Richtlinien können darüberhinaus auch den 
Hilfesuchenden bei der Antragstellung als Orientierungshilfe dienen. 

I. Allgemeines 
Einmalige Leistungen werden fUr einen emmalig oder unregelmäßig auftretenden Bedarf neben 
den laufenden Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt gewährt Glei
ches gilt auch für den Personenkreis. der keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, je
doch aufgrundseines geringen Einkommens einen Anspruch auf einmalige Leistungen hat. [ ... ] 

Bei der Bewilligung einmaliger Leitungen bestehen häufig Unsicherheiten Uber Art und Um
fang der zu gewährenden Leistungen sowie über die Höhe des Preises der zu bewilligenden 
Gegenstände. DieseArbeitsanweisung soll dazu beitragen, die Entscheidungstindung zu erleich
tern und zu vereinheitlichen. 

Es istjedoch zu beachten, daß es sich bei diesen Richtlinien um grundsätzliche Ausführungen 
handelt und die angegebenen Pre1se nur Richtwerte darstellen, die ein Abweichen ermöglichen, 
sofern dies nach der Besonderheit des Einzelfalles geboten erscheint. 

Bei allen Ermessensentscheidungen sind die Gründe für ein Abweichen von der vorgegebenen 
Regelung aktenkundig zu machen (z.B. Abweichen von den Richtpreisen I Anrechnung der Ei
genbeteiligung I Ablehnung). 
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Besonders ~u berucksicht1gen ist der letzte Satz der Nr. 30 AV -Hilu, nach dem bei nur voriiberge
hender Hil(ebedilrftigkeit zu prUfen sit, ob die einmalige Leistung- insbesondere für Renovie
rung, Anschaffung von technischen Haushaltsgeräten oder Ersatz von Mobiliar - gerade in 
dieser Zeit zwingend erforderlich ist. 

Bei einmaligen Leistungen kann im Wege einer individuellen Ermessensentscheidung nach § 
21 Abs. 2 BSHG neben dem Einsatz des Einkommens im Monat der Entscheidung ilber die Hilfe 
auch der Einsatz des Einkommens fUr die sechs folgenden Monate gefordert werden. Es ist dabei 
zu prüfen. 10 welchem Umfang im jeweiligen Monat eine Eigenbeteiligung zurnutbar ist (Anpas
sung an veränderte wirtschaflliche Verhältnisse). In begründeten Fällen ist erweiterte Hilfe :zu 
leisten und Aufwendungsersatz zu fordern (§ 11 Abs. 2 BSHG). 

Bei der Bewilligung einmaliger Leistungen ist unabhängig von der Höhe des Einkommens. d.h . 
auch bei alleinigem Sozialhilfebezug zu berücksichtigen. daß der Hilfeempfänger bei der Beschaf
fung oder Instandsetzung von Bekleidung, W:lsche und Scbuhen sowie der Instandsetzung von 
Hausrat m kleinem Umfang (b1s zu 20,- DM) diese Kosten aus dem eigenen Einkommen (Regel
satz) aufbringen muß. 

Bei Gebrauchsgütern von ldngerer Nutzungsdauer (mehr als ein Jahr) hat der Antragstellerdie 
Kosten aus eigenen Miueln zu bestreiten, wenn der Anschaffungspreis nicht mehr als 60,- DM 
beträgt. Bei gleichzeitig auftretendem Bedarf (Instandsetzung von Hausrat, Instandsetzung von 
Bekleidung) kann die geforderte Eingenbeteiligung nur einmal berücksichtigt werden. Hierbei ist 
zu prü fen , ob die auftretenden Bedarfe tats!ichlich im gleichen Zeitraum zu decken sind. Sofern 
hier ein Abweichen von den genannten Grundsätzenaufgrund der Besonderheit eines Einzelfalls 
geboten erscheint, sind die GrUnde in einem Vermerk festzuhalten. 

Notwendige Hilfen sollten grundsätzlich als Geldleistungen gewährt werden, sofern nicht nach 
Lage des Einzelfalles d1e Ausgabe von KoslenUbernahmescheinen geboten erscheint. Ob und 
gegebenenfalls in welcher Art von dem Hilfesuchenden ein Nachweis Uber die zweckentspre
chende Verwendung der Barbeihilfe verlang wird, hängt von der Besonderheitdes Einzelfalles ab. 
In der Regel sollte auf einen Verwendungsnachweis verziehtel werden. 

IL Einmalige Leistungen 
Welche im einzelnen, unter den genannten Voraussetzungen dem notwendigen Lebensunterhall 
zuzurechnen sind 

1. Möbel und Hausrat 
Es können nur Gegenstände bewilligt werden, die erforderlich sind: d.h. sie sind einzeln zu benen
nen und nicht pauschal zu bewilligen. Hierbei ist auf den Einzelfall, das erforderliche Maß, die 
Dauer der Hilfebedürftigkeit auf winschaftJiche Geskhtspunkte usw. abzustellen. 

Grundsätzlich ist die Beschaffung von gebrauchtem, gut erhaltenem Flausrat, wie er in den 
einschlägigen Gebrauchtmöbelhandlungen angeboten wird, zumutbar. Nur in besonders begrUn
deten EinzeiOillen- insbesondere, wenn die benötigten Gegenstände nicht oder nicht rechtzeitig 
im entsprechenden Gebrauchthandel zu bekommen sind - dürfen neue kostenaufwendigere Ge
genstände bewilligt werden. 

Die unten genannten Preise sollen regelmäßig dann nicht zur Anwendung gelangen, wenn die 
Angebote gemeinnütziger Einrichtungen/Vereine in ausreichendem Umfang genutzt werden kön
nen. In der Regel enthalten die genannten Preise die Transportkosten. Zusätzliche, für den Trans
port anfallende Kosten sind ,,ur bei nachgewiesener Unabweisbarkeil zu Ubemebmen_ 

Wohnzimmer 
1 Wohnzimmerschrank (ggf. einseht. Regal) 
1 Eßtisch/Couchtisch 
1 Wohnzimmerlampe 
Sitzgelegenhe1ten/Couch+2 Sessel/Stühle 
bei darUberhinausgehemdem Bedarf: Stuhl/Sessel 
Schlafgelegenheit/Sessel (in J -Zimmer-Wohnung) 
FUr weitere notwendige Schlafgelegenheilen je Person 

Schlafzimmer 

200,-DM 
100,-DM 
70,-DM 

250,-DM 
40,-DM 

450,-DM 
140,-DM 

Die Ejnrichtung für ein Schlafz.immer kann filr Ehepaare (Paare) gewährt werden, wenn die 
Räumlichkeiten diese Ausstattung zulassen. 

2 Betten 280.- DM 
1 Schrank 180,- DM 
I Lampe 40,-DM 
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Kinderzimmer 
Schrank/Regalkombination 
Lampe Ue Zimmer) 
Tisch 
Stuhl [nach Anzahl der Kinder] 

Betten/Bettnusstauung 
Bettgestell und Lattenrost 
Matratzeab90x 190cm 
Matratze 70 x 140 cm 
Bettwäsche kompl. incl. Laken 
Kopfkissen 
Einziehdecke/Steppbell Erwachsene 
Einziehdecke/Steppbell Kinder 

Badezimmer 

200,-DM (3 Kinder; 300.- DM) 
40,0-DM 
50,0-DM 

25,-, 50.-. 75,-DM 

140,-DM 
120,-DM 
90,0-DM 
50,0-DM 
45,0-DM 
90,0-DM 
60.0-DM[ .. . ] 

Badezimmerschrank mit Spiegel und Beleuchtung 
Badezimmerkleinbedarf (nur bei Neubezug v. Wohnraum) 

Korridor 
1 Spiegel 
1 Kommode oder Schuhschrank 
1 Abtreter 
Garderobenhaken 
I Lampe 

Küche 

25,-DM 
75.-DM 
10,-DM 
30,-DM 
25,-DM 

KUchenschrank 130,-DM 
Küchentisch 50,0 - DM 
KüchenstUhle 20,0-DM 
Besenschrank 100,-DM 
Küchenlampe 25,0-DM 

80,- DM 
40,- DM 

Die Ausstattung der KOche mit einer Spüle ist gegenOber dem Vermieter durchzusetzen. 

Bei Erstbezug einer im 1. Förderungsweg geförderten Wohnung im Sozialen Wohnungsbau ist 
durch eine Änderung der Wohnungsbauförderrichllinien die Küche nur noch mü einer Spüle. 
einem Fliesenspiegel und einem Herdanschluß vorbereitend ausgestat1et. 

Elektroherd incL Montage 
Gasherd incl. Montage 
(umschaltbar auf Erdgas) 
für die Einbauktiche: 

600,-DM 
700.-DM 

1-2 Personen 1 Oberschrank, 1 Unterschrank, 1 Hochschrank 
3 und mehr Personen 2 Oberschränke, 2 Unterschränke, 1 Hochschrank 

Hausrat 

310,-DM 
500,-DM 

Für die Beschaffung von Kochtöpfen. Pfanne, Tellern, Tassen. Untertassen, Bestecken, Kaf
fee-. Teekanne. Wasserkessel, Schüsseln, Trinkgläsern, Büchsenöffner, Eimer, Waschschüssel, 
Besen, Handfeger, -Schaufel. Schrubber und sonstigem Kückenkleinbedarf sind pauschal zu be
willigen: 

für 1-Personenhaushall 
für 2-Personenhaushalt 
für 3-Personenhaushalt 
für 4-Personenhaushalt 

155,-DM 
215,-DM 
270,-DM 
320,-DM 

Die genannten Beträge umfassen eine komplene Erstausstattung mit Hausrat. Ergänzungen des 
Hausrats sind unter Berücksichtigung der unter I. genannten Beträge aus dem Regelsatz zu 
beschaffen. 
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Danke, Herr Bundeskanzler ! 

Wir bieten detaill iertere Antworten auf dringende Umweltfragen. 

~:.•••n...-:• .. - G UTSCHE!N für ein Pro beexemplar de~ 
;...t.I ........ IAi .. ~iillllllo"-J,.. ROBLN WOOD-Magnin s, einsend~n an : 

L..:.:...=....;;~;....;.;...::;_:::..:::__:::...;.:_....:P_o::....::_s~l f a c h I 0 2 I 2 2 2 8 2 0 I Bre men 

und wohin nach dern Knast? U N j V E R S Al 
S Ti fT U N Ci Helmut Z iegner 

Betreutes Wohnen in den Wohnformen: 
Betreutes Übergangswohnen ( BÜW ) 
Betreute Wohngruppen ( BWG ) 
Betreutes Einzelwohnen ( BEW ) 

Llflj.·· ~--.. · .. 
; :,. I ' :"' 

;. e ; f "' i ~ f • I 

Wir unterstützen u.a. bei 

- Arbeitssuche (stiftungseigene Projekte) 
- Schuldenregulierung 
- Behördenkontakten 
- privaten Problemen 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
Bei Bedarf führen wir Aufnahmegespäche in den Haftanstalten durch. 
ln der JVA Tegel stellt Ihnen Herr Tomaschek (Tel. 4 12 10 94 ) jeden 
zweiten Donnerstag im Monat unsere Wohnangebote persönlich vor. 
Bei Interesse schreiben Sie bitte einen Vormelder an die Zentrale der 
Teilanstalt II· Kennwort: .,Wohnen bei der Universal- Stiftung". 
Als Insasse der JVA Moabit erreichen Sie uns per Antrag im Gruppen
und Beratungszentrum (Frau Ziegler, Tel.: 90 14- 51 87 ). Hier unter
halten wir ein ständiges Beratungsangebot für Sie und Ihre Angehö
rigen zu allgemeinen Fragen der Entlassungsvorbereitung. 

d e r 1 I c h c b I • c k 1 2001 

W'l_etch ? 
WOr1nen. 

~ 
e Betreutes Wohnen 

• Hilfe bei persönlichen 
Problemen 

e Hilfe beim Umgang 
mit Behörden 

e Beratung zur 
beruflichen Integration 

• Unterstützung bei der 
Beschaffung 
von Dauerwohnraum 

Betreutes Einzelwohnen 
Fon: 030 I 413 83 86 u. 413 93 71 
Fax: 030 I 413 28 18 

Betreutes Gruppenwohnen 
Delbrückstraße 29 
12051 Berlin Neukölln 
Fon: 030 I 62 80 49 30 I 31 I 32 
Fax: 030 I 626 85 77 

Avenue Jean Mermoz 13 
13405 Berlin Reinickendorf 
Fon: 030 I 412 91 73 u. 413 94 62 

Fax: 030 I 413 28 18 

L&J 

c 
Betreutes Wohnen 

Wir bieten Euch persönliche Beratung 
bei Drogenproblemen an. Meldet Euch 
telefonisch, brieflich oder werft Eure 
Vonneider in die Caritas-Briefkästen i.n 
den Häusern I. fl und 111 in der JVA Tegel. 

C \ R IT \S- Such1bcratung 
Große l.Iamhurgcr Str. I S 

10115 Bcrlin 
T~l. <U3{)l 2~1! 5 i I:! 
nJcr 10.30) 2~2 tJ5--l 



Von Abhängigen für Abhängige Buchfern eil1e 
fü 

Gefange e'! 
~ Hilfe zur 

Selbsthilfe ~ 
Die Buchfe rnleihe für Gefangene ist eine Bibliothek, die kostenlos 
Bücher a n Gefangene und an Patienten von Landeskrankenhäusern 
im gesamten Bund esgeb iet verleiht. Der Bezug ist grundsätzlich kosten
los, aber w ir haben nur wenig Geld zur Verfügung und bitten Dich, Dich 
an den Kosten zu beteiligen. wenn Du in der L age dazu bist. (Spenden 
am besten in Form von Briefmarken). Wir verschicken die Bücher aJs 
Büchersendung. d.h. bis z u einem K ilo 2,50 DM, oder als Päckchen bis 

bietet der »Deutsche Orden- Suchthilfe« 
alkoholkranken, vollzugsgelockerten In
haftierten an, die trocken werden, sind 
und bleiben wollen. dies als Chance sehen, 
in Zukunft trocken und straffrei zu leben! 

zu zwei Kilo 6.90 DM. Dies wären für Dich auch dje Kosten für die Rück
sendung der Bücher. Die Ausleihfrist für die Bücher betr ägt im allge
meinen 8 Wochen. 

Bei wirklichen Interesse. bine wenden an unserem: 

Burhfer nl ihe Dc•rlmund 
Seimeiter llcl' lS • .1421\7 Dortmund 

Tel.: 0~31 -WH II 

Andreas. Mo-Fr in der Zeit von I 000 Uhr bis 1700 

Uhr unter der Tel. Nr.: 293 85 413 

DO - Suchthilfe, Frankfurter Allee 40. 

Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. 
Er löst Familien, Ehen Freundschaften, Arbeitsver
hälmisse, Bankkonten, Leber und Gehirnzellen auf. 

E r löst nur keine Probleme! ! 

StrafTalligen- und Bewährungshilfe Berline. V 
Gefangcnen·FOrsoracvcrein Bcrlln von 1827 

Un erc Beratungs- UJHJ C.cn.: .k. .. n ... J~sangebote 111 der 
Zentralen Beratungsstl:lle dC'r sbh: 

f\tTcne 'Sprt<b.otuno!e - ,'\lli<l'O<:II>< 8<riiM1g 

01 .. Oo. fJ.JS Uhrund Fr 9· 13 Ullr 

Enll.....,ng.s,'Ofb<r<'lwng 
DL. Do 1•·18 Uhr und Fr, 9-13 Uhr 

Ko.t<tll...,.. 'Scllui~:UWI3 
Te-nn1nc n:3ch V.eNJnbarung 

Ihre ~hebe H•uwltsplan!Uli 
Jeden Mommg '"" IJ-16l 'hr 

l<o'~~t\:nhlsc- RC'cbubC'r.uung 

!MII>Ct\t!~•llci~T"fi< '"" J;JO. I~ lO\.tr 

Re.:hubcn!uog 1m \uslm<i<rr«ht 

Jcd>:J I D•""'ug un M""loll IS.I~ l/llr 

•\SS- Tilgun~ W><~nhnn$11<h« Gelduraren 
Mt> .. D~< .. Do.I4·18UhrundFr 9.1JUhr 

Job- tm4 Q\Wdizim~np~>crarung 
Jod<:l1 Dl<nstllg VOll 13·16 1.lbr 

\\'oh:nntum\cl'trutttun,errut ö..~ lmtmct 

J<den Miu"oclnon 12.30·16.30 L'hr 

\crmiewnu von L'betpnp.-ol'.n!l!IJ<n 
Jodep D.>nncrst>g 'on 14·16 Uhr 

AROE - 1\'ochcntndaTbcll fUr lnhaRie"~ 
Jod:n DoMCI"Sbg WD 13·15 L'br 

Untcr<tOtzunlllrn borokrau-.hcn O$<;hun~cl 
Jeden 01<'11Sl3S I 0.12 lilu 

P .. ·1 "n.h.l ~.: Bt... JtUTh. durch d e ~t ll ,uch 111 Je. 1\-\ l.;;el 
Frau Geßnerund Herr van der Werf sind am jedem Donnerstag in der JVA Tegel, 
He1T van lngen an jedem Freitag. Anmeldung zur Beratung bitte über Vormelder! 

sbh • StrMfällJg~n- nnd Be\\ ährungshtlfe Berline. \ 
-I 
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I 024 7 Berlin - Friedrichshain. 
U 5. Bhf Samariterstraße 

OI:Zl>trnUe 5, I 1177 1 P l r' · 1 

Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen 
schwule Männer in Berliner Knästen: 
-Regelmäßige Besuche 
-Information zu HfV und AIDS 
-Unterstützung bei psychosozialen 
Problemen und Behördenkontakten 
-Begleitung bei den Vorbereitungen 
zur Haftentlassung und auch danach. 

7. Auflage 
aktualisiert und erweitert 

Inhalt: Staatliche Förderung von 
Arbeitsplätzen 

Neu: Fördertöpfe der EU 

Was wird durch wen gefördert? 
Staatliche und private Geldtöpfe 

Praktische Hilfen bei der Antragstellung 
90 Seiten A4 

15 DM + 2 DM Porto 

Erhältlich bei: 
Netzwerk e. V. 

Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin 
Tel. (0 30) 6 91 30 72 

Fax 6 91 30 05 
e·Mad. Netz\•~erk-Berlin@t·onfine.de 

Infos: www.Netzwerl<·Berfln.de 



Adressen 

Knackis Adreßbuch W 
Abgeordnetenhaus von Berlin. Niederkirchner Str .. 

LOLLI Bcrlin. Tel. 2325-0 
Amnesty International. Heerstr. 178. 53111 Bonn 
AmiSanwaltschaft Berlin, Kirchstr. 6. 10557 Berlin 
ArbeilSkreis kritischer Strafvollzug (AkS) e. V., Prof. Dr. H . Koch, 

Postfach 1268. 48002 Münster 
Ärztekammer Berlin. Beauftragte für Menschenrechte 

Floltcnstr. 28-42. 13407 Berlin, Tel. 40806-0 
Ausländerbehördc. Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin 
Ausländerbeauftragte des Senats. Potsdamer Str. 65, 

10785 Berlin, Tel. 26542351 
Berliner Datenschutzbeauftragter. Pallasstr. 25n6. 

10781 Berlin, Tel. 78768831 
Bundesgerichtshof, Postfach 27 20, 76014 Karlsruhe 
Bundesministerium der Justiz, Jerusalemcr Str. 24-28 

10117 Berlin 
Bundesverfassungsgericht, Postfach 17 71. 76006 Karlsruhe 
Bundesversicherungsanstalt fUrAngestellte (BfA) 

Ruhrstr. 2, 10709 Berlin 
Bundeszentralregister. Neueoberger Str, 15, I 0969 Berlin 
Deutscher Bundestag·Pelitionsausschuß. Bundeshaus, 

PlatZ der Republik I 11011 Berlin 
Europäischer Gerichtshof fUr Menschenrechte 

Europarat. F · 67075 Strasbourg Cedex 
Freie Hilfe Berline. V., Brunnenstr. 28. 10119 Berlin,Tel.4496742 
Humanistische Union e.V .. Haus der Demokratie, 

Greifswalder Sir. 4, 10405 Berlin, Tel.030/204502-56 
Kammergericht. Elßholzstr. 30-33, I 0781 Berlin. Tel.32092-l 
Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V. 

Aquinostraße 7-11,50670 Köln: Tei.0221/97269-20 
Landgericht Berlin. StVollstrKammer, Turmstr. 91, 10548 Berlin 
Landeseinwohneramt- Pass- und Personalausweisstelle 

Friedrichstraße219, 10958 Berlin 
LKA, Tempelhofer Damm 12, 12101Berlin. Tel.699-5 
Landesversicherungsanstalt (LVA). AuskunflS- u.Beratungsstelle 

Wallstr.9-13, 10179 Berlin Tei.030/202085 
Nothilfe Birgitta Wolfe. V .. Ramsach 7. 

82418 Mumau, Tei.08841/5209 
Polizeipräsident von Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin 
SCHUFA. Mariendorfer Damm 1-3, 12099 Berlin 
Senatsverwaltung fUr Justiz, Salzburger Str. 21 - 25,10825 Berlin 
Soziale Dienste der Justiz- Gerich1Shilfe und Bewährungshilfe-

Bundesallee 199. 10717 Berlin, Tel.90140 
StaalSanwaltschaft 1 bei dem LG Berlin, 

I 0548 Berlin. Tel.3979-1 
Strafvollzugsarchiv an der Universität Bremen, FB 6, 

Postfach 330 440, 28334 Bremen 
Synanon, Semburger Str. 10, 10963 Berlin 
Täter· Opfer- Ausgleich »Dialog«, Schonstedtstr. 5, 

13357 Bcrlin, Tel.90156322 
VerfassungsgerichlShof Berlin. Elßholz.str. 30-33. 

10781 Berlin. Tel. 9015-0 
Verwalrungsgericht Berlin, K.irchstr. 7, I 0557 Berlin 
Zentrale Beratungsstelle der Freien Strafflilligenhilfe. 

Bundesallee 42, 10715 Berlin, Tel. 8647130 
AnwalL~notdienst. Tel. 0172/3255553 
Berliner RechtsanwallSkammer, Tel. 

Senatsverwaltung fUr Justiz, Tel. 
-Abteilung V (Justizvollzug), Tel. 

Strafvollstreckungskammer LG Berlin, Tel. 

Petitionsausschuß Abgeordnetenhaus, Tel. 
Sozialgericht I Landessozialgericht Berlin 

lnvalidenstr. 52, 10557 Berlin 

30693100 

9013-0 
90133349 

3979-1 

232St470n7 

Tei.90!65-0 

Freiabo. ftlrGefangenee.V. Köpenicker Str. 175 10997 Berlin 
Anti-Diskriminierungsbilro. Tel. 204251 J 
Berliner Anwaltsverein e.V. Tel. 2513334 
Büro gegen ethn. Dikriminierungen, Tel. 2168884 
Gefangeneninitiative Donmund, Tel. 0231/4 J 2114 
Landesdrogenbeauftragte von Berlin. Tel. 030/9026-7 
Srafvollzugsarchiv Universität Bremen, Tel. 0421/2184035 
Telefonseelsorge (weltlich), Tel. 0800/1110111 
Telefonseelsorge (kirchlich), Tel. 0800/1110222 
Universal Stiftung Helmut Ziegner Tel. 030n73003-0 

Berliner Justizsenat ® 
Senator fUr Justiz 
Staatssekretär 
Referatsleiter Justizvollzug 
Referatsleiter Gnadenwesen I 
Soziale Dienste 
Referatsleiter Strafrecht 

OO<XXXXXXX> 
OO<XXXXXXX> 
ChristOph Flügge 

Kurt Bung 
Lutz Diwell 

Berliner Vollzugsbeirat © 
Beiratsvorsitzende 
Stellvertreter 
Stellvertreter 
Vors. Anstaltsbeirat (AB) DUppe! 
Vors. AB IVA- Moabit 
Vors. AB JVA- fUr Frnuen 
Vors. AB JVA- Hakenfelde 
Vors. AB JVA- Plötzensee 
Vors. AB Jugend-Arrestanstalt 
Vors. AB Jugend-Strafanstalt 
Dozent Humbolt Uni 
Vors.Berlin Heiligensee 

Dr. Olaf Heischel 
Friederike Kyrieleis 
Dr. Lothar Grunau 
Paui-Gerhard Fränk!e 
Hanmut !Geburg 
ChMiotte Görlieh 
Friedrike Kyrieleis 
Ronald Schirocki 
Wolfgang Thamm 
Diellind Weider 
Dr. OlafHomann 
Anette Nießing 

Tegeler Anstaltsbeiräte © 
Teilanstalt I 
Teilanstalt I E!EWA 
Vorschaltstation TA I 
Teilanstalt 11 

Substitutenstation TA D 
Teilanstalt IIl 

SothA/TA IV 
Teilanstalt V 

Teilanstalt VI 

Pädagogische AbteilgJSchule 
Ansprechpartner CUr Gefangene: 
• aus arabischen Undern 
·aus der TUrkei 
·aus Polen 
- f. d. kathol. Pfarramt 
- f. d. evang. Pfarramt 

MehmetTat 
Kar! Mollenhauer 
KMI Mollenhauer 
Georg Klein u. 
Jl1rgen Albrecht 
Karl Mollenbauer 
Helmut Keller u. 
Paul Warmuth 
Axel Voss 
Fr. Krebs, Carmen Weisse u. 
Michael Braukmann · 
Dietrich Schildknecht u. 
Pawel Winter 

Axe! Voss 

Maher Tantawy 
MehmetTat 
Pawel Winter 
Georg Klein 
Michael Braukmann 

Vorsitz: Paul Warmutb, Ste.Jivertretung: Carmen Weisse 

.. Die Mitglieder des Beirotes können namentlich Wunsche. Anregungen und 
Beanstandungen entgegennehmen.« (§ 164 I I StVol!zG) »Die Mitglieder des 
Beirates können die Gefangenen und Untergebrnchten in ihren RMumen aufsu
chen. Aussprache und Schriftwechsel werden nicht Uberwacht.« (§ i64 II St· 
VollzG) 
Post an den Anstaltsbeirat ist an das Schlüsselfach 906 Tor I zu richten. 
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Snake (M. 37). Biker, 
sucht Briefkontak't zu 
Frauen bis 37, inner
halb und außerhalb der 
Mauern. Antwort ga
rantiert 100%ig. Bild 
wä.reOK!!! 

Chiffre 10024 

Dominanter, 50 jähri
ger Hengst ( 180/ 
80kg), stark gebaut und 
erfahren , sucht nicht 
nur für verdorbenen 
Briefwechsel, sondern 
auch filr feste Bezie
hung in 1-2 Jahren 
(Haftfreigang) einen 
tabu- und hemmungs
losen Zögling. 

Chiffre 10025 

30jähriger Wasser
malm, dunkelbl. (178/ 
79), pflegeleicht. Muß 
sich noch bis Sept. 
1001 in der JVA Volk
stcdt langweilen, wenn 
Du. bis 35 Jahre W., 
nicht gleich zur Feder 
greifst und diese mie
se Zeit vertreibst. Spä
teres kennenlernen 
möglich. 

Chiffre 10026 

Ich, W., 31 Jahre jung, 
humorvoll, verrOckt, 
chaotisch, trotzig und 
musikalisch. suche Ihn 
zum schriftlichen Ge
danken::~usrausch . 

Lebst Du hinter den 
Mauern, bist sponlich, 
spielst ein Musikinst., 
liebst Reisen u. 
Tatoo's? Dann melde 
Dich! Chiffre 10027 

Manuel, (40/176/85), 
in JVA Amberg. sucht 
liebe. romam. Frau, die 
weiß, was sie will, fUr 
eine ausgiebige Brief
freundsch. o. mehr! Al
ter egal, wichtig sind 
Charakter, innere Wer
te. Mag tanzen, Musik. 
Kochen, bin humorvoll 
u. verspielt. 

Chiffre 10028 

20jlihriger, charman
ter junger Mann, sucht 
Frauen zwischen 16 
und 26 Jahre zwecks 
Brieffreundschaft Ich 
hoffe, daß ich Dich fin
de und Dein Herz er
obern kann. Egal ob Du 
in Haft oder Freiheit 
bist. Antwort mit Foto 
= I OO%ige Antwon. 

Chiffre 10029 

30jähriger (175/72), 
blonde lange Haare, er
was chaotisch, z.Z. im 
Käfig, sucht passendes 
GegenstUck Also los 
Girls. 

Chiffre 10030 

Fundgrube 

tum oder nur Miete 
möglich? Schreibt mir. 
Gruß Alex. 

Chiffr e 10032 

Ich, W .• 48 Jahre, noch 
in Haft, suche Ihn 30-
50 J. filr netten Brief
kontakt. Vielleicht wird 
ja mehr daraus. Für 
mich entscheidet in er
ster Linie Charakter 
und Sympathk Lust zu 
schreiben?! 

Chiffre 10033 

Ich, männlich, süße 21 
Jahre, wenig erfahren 
aber Wißbegierig, Bi, 
suche netten Ihn für 

90, stark geb., sucht äu
ßerst dev. TV's. Tran
sen, Transsex., gerne 
wei b i sehe+ tuntige 
Schwule, bi-sexuelle, 
auch ganz »normale« 
Heteros W/M, für 
hemmungsl. Brief
wechsel. 

Chiffre 10036 

Ber nhard, 4111,77m 
groß, sportlich, sucht 
»romantische«, herzt. 
und vernünftige Brief
freundschaft zu einer 
inhaftierten Frau (Al
ter/Nationalität egal). 
>>Sie(< sollte (auch) 
sehr gerne schreiben, 

Fundgrube 
•)~·;n '''" e·h 'rn:an~~l!,;~ k.:it!Tl cde nJ hchtbfrc k \ erOifC:Illlldt~ 

:n \U>Il<''Hi tnmen '111ci ~u~tgen 1ur Hand.:b- .. md f<!u~chge;..:hatte 

ÜJc s~no::. l:tt ?mer \nze:ge bnn ' n der Redakll~!ll Jlldll gepruft uercler 
b~ · fln~ oano: r L Anlcl~ea ahmandl..'m odn uberhat•pt nu. h 
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I nhaftierter (25/1 75/ 
75), zu allem aufge
schlossen, sucht Brief
kontakt zur Schreib
freudigen vorurteils
freie Frau zwischen 24 
und 28. Späteres Ken
nenlernen nicht ausge
schlossen. Foto wäre 
toll, aber kein muß. 
l OO%ige Antwort. 

Chiffre 10031 

TV im Knast! Infos 
gesucht aus allen Haft
häusern. TV Größe? 
Ausstattung? Kabel-/ 
Satnnschluß? Welche 
Programme sind vor
handen? Preis pro Mo
nat? TV -Gerät Eigen-

erotischen Briefwech
sel! Du solltest etwas 
älter sein, und keine 
Hemmungen haben! 
Lust auf mich? 

Chiffre 1003:t 

Infbaftierter, 49 Jah
re, blonde Haare. blaue 
Augen, 1.78 cm. sucht 
Briefkontakt Befinde 
mich noch bis 11.2002 
in Haft, z.Z. in einer 
Sozialtherapeutischen 
Anstalt. Hliue gerne 
netten Kontakt zur net
ten Frnu. 

Chiffre 10035 

Er, sehr dom. Erzieher, 
Mittdreißiger, 1.86/ 

lesen. die Natur lieben. 
u.v.m. (noch 2,5 Jahre 
Haft) Chiffre 10037 

Wer glaubt, daß er 
ohne Chappi ein ganzer 
Kerl ist, sollte sofort 
zum Stift greifen . 
68iger Emanze sucht 
schreib freudigen 
Mann (Alter, Aussehen 
egal). der den Mut be
sitzt. sich auf einen In
tellekt. Gedankenaust. 
einzulassen. I OO%ige 
Antw. Chiffre 10038 

Wilde Hexen. freche 
Zicken. ungezlihmte 
Luder di.irfen mich so
lange MiststUck nen-

nen, bis ich Dir als zah· 
mes Mandelhörnchen 
die Öhrchen mit Hasi 
oder Honigmäuschen 
zustilze. Bist Du 
hi.ibsch, chaotisch u. 
genauso außergewöhn
lich, sollten wi r uns 
mit Briefen die Zeit 
verschönern. 

Chiffre 10039 

Ich (23), suche Brief
freundschaften zu an
deren Gefangenen, ob 
M!W ist egal. Du soll
test nur nicht schreib
faul sein u. an eine län
gere Brieffreundschaft 
Interesse haben. Also, 
ran an die Feder und auf 
geht's. Bin in der JVA 
Tegel! Cbjffre 10040 

Ich bin 58 Jahre, 1,78 
groß, Brillenträger, 
verbi.iße z.Z. eine Haft
strafe wegen fahren 
ohne FUhrerschein. Ich 
suche auf diesem 
Wege eine Partnerin 
bis 50 Jahre, auch in
haftierte Frauen ange
nehm. Chiffre 10041 

Gitter tausch, ein In
haftierter aus Geeste 
möchte nach Berlin 
verlegt werden. TE ist 
2003. Wer in etwa den 
gleichen Strafrest hat 
und nach Geeste ,·er
legt werden will. 
schreibe bitte an. 

Chiffre 10042 

Dringend! fnhafrierte 
aus dem Frauengefling
nis in Luckau sucht zur 
Bewältigung ihrer juri
stischen Schwierigkei
ten dringend die Hilfe 
von sehr engagierten 
Rechtsanwäh(in)en 

Chiffre 10043 

Einsamer Stier (3~/ 
185nO) sucht passend. 
GegenstUck \'On 24-
JOJ. fUr Briefk. und 
vielleicht spärerer Bez. 



Sie sollte int., schlank. 
bis 1,70 sein. Bin in der 
JVA Bautzen (TE II/ 
03). Welches süße 
Müdch. möchte mir 
mit ihren Zeilen die 
Haftz. verkürzen? 

Chiffre 10044 

Südl., stürm., junger 
Stei nbock (3 1/ 174/ 
72). seht.. wünscht sich 
ein neues Frauchen 
ohne lange Anlaufzeit 
für feste harmonische 
Bez. Kind kein Hinder
nis. nation. egal, Sym
pathie e n tscheide n!. 
Willst auch Du einen 
Neuanfang? Bin z.Z. 
JVA Freiburg. 

Chiffre 10045 

Einsam e r Boy aus 
NOrnberg sucht nette 
Mädels von 16-26J .• 
die nicht gleich nach 
zwei Briefen aufgeben. 
Ich bin L.76 groß. him
melblaue Augen, 
schlank, blonde Haare. 
Foto wäre nett. 100% 
Antwort. 

Chiffre 10046 

J oe (221178). sucht W. 
ab 20 bis? Wenn Du 
humorv., witz. und vor 
allem Kinderlieb bist, 
dann bist Du mein Fall. 
Wenn Du Dich ange
spr. fuhlst, schnapp Dir 
Pap. und Feder und ler
ne mich kennen . TE 
2004. Chiffre 10047 

Einsamer Bayer. 34/ 
I 80/85. in JVA Lands
berg a. Lech, ehrlich u. 
treu. Hobbys: Zeich
nen. Fitness. Lesen u. 
Schreiben, sucht liebe. 
nette, verrUckte Frau 
von 20-401., die sich 
traut, einen irren Fe
derkrieg zu führen. 
Vielleicht auch mehr. 

Chiffre 10048 

Hallo, ich bin ein 
Chaot. habe noch weni-

ge Monate, suche eine 
Frau bis 40, gern Ost
block. Wohn. vorhan
den. Habe Klei ntier
zucht, -Zubehör. Wel
che Fau hat Lust sich 
mit mir zusammen zu 
tun. Heirat nicht ausge
schlossen. Zuerst mal 
Briefwechsel. 

Chiffre 10049 

Er, Ende vierzig. sucht 
lie.be Maus zum Ken
nenlernen. Mein Han
dikap ist zur Zeit, daß 
ich noch inhaftiert bin. 
Jede Zusc hrift wi rd 
von mir beantwortet. 

Chiffre 10050 

39jähriger, langhaari
ger Norddeut. ( 190/ 
87), sportl., schlank, 
sucht Briefkorlt'., weib
lich 20-40 J. Bin in 
Haft (Straubing. Juli 
2004) und habe keine 
Einwände, wenn auch 
Du in Haft bist. 100% 
Antwort. Spliteres Ken
nenlernen möglich. 

Chiffre 10051 

Wolfi 48jähriger Erz
gebirgler {Maurer, 
NT,NR), häusl. und 
treu, sucht Lebensge
fährtin ZW. 35-40J. + 
165-170cm groß. 
schlank, blond und 
ohne Nachwuchs. aus 
dem Raum Chemnitz. 
Antwortgarantie I 

Chiffre 10052 

Knacki -Franck (39/ 
180/NR/Sa .-A.)mit 
vie len Fehlern, sucht 
SIE von draußen mit 
He rz und Vers tand, 
möglichst jUnger, NR, 
u nternehmens I ustig 
und aus den alten BL. 
Weiteres dann im 
Brief! C hiffre 10053 

U nkompli z i e rter 
Berl iner (391190/85), 
Insider-Typ, sucht j Un
gere Frau fUr aufreg. 

Fundgrube 

Briefw. u. Haftbesu
che. Nation . egal, bei 
Sympathie Heirat 
mögl. Bin innovativ, 
dynam. und freue mich 
über Fotozusch . K-W. 
Trau Dich. 

Chiffre 10054 

J ohn (23/1.80/85), 
seh r sportl ich, g rün
braune Augen, dunkel
blonde Haare, suche 
Freundin zw. 20-26 J. 
fUr Briefkontakt u. Be
ziehung nach Entlas
sung (TE 05.09.01). 
Ich bin von BerufTon
studio- Techniker. 
l00%ige Antwon. 

Chiffre 10055 

GAY (28/178/95 ). 
noch bis 04/1002 in 
Haft, aber Ausgang und 
Urlau bsberechtigt. 
sucht Briefkontakt zu 
nettem Mann bis max. 
28 Jahren. Kennenler
nen e r wünscht. 
Schreibst Du mir? 
I 000% Antwort. 

Chiffre 10056 

Netter Boy, schwul, 
(36/186/85) z.Z. in 
Lübeck in Haft, sucht 
nette J ungs vor und hin
ter Gittern zw. 20-40 J. 
fUr netten Briefk. und 
mehr. Späteres ken
nen!. ist mögl. und er
wünscht. Haftende ist 
12/2008. Jede Zu
schrift wird 100% be
amw. Chiffre 10057 

Mustafa (2811,75174), 
Hobbys; Sport, Wirze
schreiben. Suche eine 
Brieffreundin zw. 18-
35 J. Ich kann perfekt 
türkisch, bulgarisch 
und russisch, sitze je
doch noch bis August 
2001 in Haft in der 
IVA Tegel. 

Chiffre 10058 

Gesucht wird - : Zau
berdistel -!- Die we-

d e ,. II C h CO lo ck 1/2001 

der fad noch faule Mi
stel. Das schreiben 
mag und Zynik liebt; 
Nicht trotz ig ist und 
niemals lUgt. Kurzum
ein weiblich Unikum, 
Ein wonnig süß Absur
dium; Elfenhaft. mit 
gUid'nem Sinn. So wie 
ich's in männlich bin. 
Cont·(r)-akt -: M/30/ 
170/21/55 

Chiffre 10059 

I ch , sportlicher Löwe 
(35/180/83), suche 
nette, ehrliche Frau für 
den Federkrieg. Sitze 
noch bis 09/01 im Kä
fig und strebeein Ken
nenlernen für eine ge
meinsame Zukunft an. 
Gittennäuse haben kei
ne schlechteren Chan
cen! Antwortgarantie!! 

Chiffre 10060 

27jähriger, netter Teu
fel namens Olli (27/ 
192/90). bis 2003 in 
Haft (Kassel/Hessen). 
sucht liebes weibli
ches Wesen zw, 22-40 
Jahren, für neuen 
Briefkontakt und mehr. 
Es können sich auch 
Frauen in Haft melden. 
Ganz wichtig ist Of
fen- und Ehrl ichkeit. 

Chiffre 10061 

Boy, Miue 20, 180/63. 
Wahlberliner, jedoch 
noch in Bayern in Haft, 
sucht andere Boys von 
drinnen u. draußen für 
heißen Briefkontakt 
Hobbys : alles was 
Spaß macht und viel 
mehr. Neugierig? Foto 
wäre nen. 

Chiffre 10062 

J un gge bli e b e n e r 
50jähriger ( 175/63), 
braune Haare/ Augen, 
sucht auf diesem Wege 
Partnerin bis 40. Nati
on. egal, sollte Interes
se haben, nach meiner 
Haft (Feb. 2002) mil 
nach Holland zu gehen. 
Hobbys; Musik. 
Schwimmen, alles was 
zu zweit Spaß macht. 
Sie sollte schlank u. 
humorvoll sein. 

Chiffr e 10063 

Wer Lust bat, mir (34, 
mänl.). mit einem 
Briefwechsel die Haft
zeit in England zu er
leichtern, sollte das 
bald tun - in wenigen 
Monaten werde ich 
nämlich entlassen . 
Dann werde ich Rat und 
Hilfe in Sachen Behör
dengänge brauchen. 

Chiffre 10064 

Antworten auf Chiffre-Anzeigen sind dem 
liehtblick wie folgt zuzusenden: 

a) Direkt auf den Brief, der an die Inse
rierenden gerichtet ist, müssen der Name 
und die Anschrift des Absenders sowie die 
Chiffre-Nr. geschrieben werden. 

b) Dieser Brief ist dann in einen offenen 
Umschlag (wegen der PostkontrolJe: die 
Briefe werden nicht gelesen, aber auf ver
botene Beilagen hin geprüft) zu legen. Der 
Umschlag sollte nicht beschrieben sein (be
stenfalls kann, aber nur mit Bleistift, die 
Cbiffre-Nr. darauf stehen). 

c) Der unbeschriebene Umschlag ist dann 
zusammen mit aus reichend viellose bei~:e
legtem Porto in einen zweiten Umschlag zu 
legen. Dieser Umschlag wird schließlich ver· 
schlossen (und a usr eichend frankiert) an 
den liehtblick gesendet. 
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Der liehtblick hat in seiner 32jäh
rigen Geschichte schon sehr viele 
Redaktionsmitglieder verschlissen. 
Einige von ihnen haben fi·eiwillig das 
Boot verlassen. andere mußten in die 
Freiheit entlassen werden. Keiner 
von den bisherigen Redakteuren hat 
sich als so Dauerhaft erwiesen wie 
der libliche »Hoppe!«. 

Zu verdanken hat der liehtblic k 
seinen beständigsten .'vfitarbeiter ei
ner ungewöhnlichen Dame. Frau 
Ziegler. Sie war Anfang der 80er Jah
re Leiterin der Teilanstalt fll. wo sie 
sich fiir eine Ausnahme vom - damals 
wie heute geltenden - Haustierver
bot einsetzte. Um eine Sondergeneh
migung zu ermöglichen. setzte sie 
sich in einem drei Seiten langen »Ver
merk« mit dem Thema >>Sicherheit 
und Ordnung« auseinandet: Mit viel 
selbstkritischem Witz und SachkennJ
nis gelang es ihr bereits im Vatfeld, 

..... 

Hoppel 

KANINCHEN
HIMMEL ... 

alle Argumente fiir einen Ablehnungs
grund zu entkräften. Nach Frau Zieg
lers Ausfühnmgen handelt es sich bei 
»Hasen [. . .) im Regelfall um CIUSge
prägt fr iedliche Tiere« und eine »Ge
fährdung der Sicherheit durch das Her
umsitzen des Tieres« kann ausge
schlossen werden. »Selbst ein ängstli
cher Bediensteter [dürfte} sich nicht 
dw·ch ein derart harmloses Wesen be
droht fohlen<<. Mit diesen Argumenten 
ließ s ich der Anstalts/eilet; Herr Lan
ge-Lehngut, überzeugen den Hasen als 
Redaktionsmitarbeiter zuzulassen. 

Seit Ende 1981 ist Hoppe/ Redakti
onsmitglied und hat als Maskollchen 
der Gemeinschaft einen besonderen 
Platz im Impressum bekommen. lvlit dem 
Tode der Kanint hen-Dame am 23.08.87 
hat sie zwar ihre Kollegen gen Himmel 
verlassen, den lichtblic k-Lesem ist sie 
mit hintergnlndigen Artikeln vom Ka
ninchen-Himmel stets treu geblieben. 
Die hoppetsehen Berichte vom Kanin-

chen-Himmel hatTen immer einen ir
dischen Bezug. Die Parallelen zu den 
Ereignissen in der JVA Tegel waren 
jedoch wegen Hoppe/ ~· himmlisc:her 
Ausdntcksweise nicht fiir jeden Le
ser auf Anhieb erkennbar Da die 
Kenner der zweideutigen Berichte 
mit der Zeit immer weniger wurde11. 
entstand Bedaif nach irdischer Un
terstiit=ung. 

Eine himmlische Fügung bescher
te der Redaktion einen Nachfolger. 
Als die Frau Ziegler im Januar der 
Redaktion einen kw-=en Besuch ab
stattete, hatte sie nämlich ein gleich
namiges, Redaktionsmitglied in der 
Tasche. Es gibt m.m wieder einen 
Hoppe/ in der Redaktion, der direkt 
vor Ort recherchieren und die The
men in einer verständlichen, alcent
freien Sprache behandeln wird. Dar
über hinaus gibt es noch weitere 
Unrerschiede. Während Hoppe/ 1 eine 
Kaninchen-Dame wm: ist Hoppe/ // 
ein Karnickel, bei dem alle männli
chen Eigenschaften ausgeprägt sind. 
So hat sich nämlich gleich zu Beginn 
seiner Einarbeitungsphase heraus
gestellt, daß »Geriichte« eine unge
heure Faszination auf Hoppe/ aus
üben. Eine aus / . 700 Gefangenen 
und 950 Bediensteten bes tehende 
Zwangsgemeinschafl, in der keiner 
den anderen so richtig leiden mag. 
bietet naturgemäß einen Nährboden 
fiir vielerlei Geschwätz. Ein Fünkchen 
Wahrheit steckt hinter jedem Gerücht. 
Ab der nächsten Iichtbiick-Ausgabe 
wird zu lesen sein, ob und wie sich 
Hoppe/ in diesem Labyrinlh der Ge
rüchte zurechtfinden wird. 

~a>,%/Y'tl'/ 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangcoenmagazins d er lie htblick 
möchte sich bei all den vielen M en
schen bedanken, die es ermöglich ten, 
den liehtblick mehr als 30 Jahre lang 
zu produzieren und kostenlos zu ver
senden. Damit der liehtblick auch wei
terbin a llen, insbesondere den sozial 
Schwl!cbsten kostenfrei zur Verfügung 
gestell t werden kann, bedar f es ange
sichts der für das nächste Jahr schon 
angekündigten Mittelkürzungen wei
terer gemeinsamer Anstrengungen 
das Redaktionsteam wird seinen Bei
trag leisten : im J ahr 2001 wird auf be
sonders libliche Weise über das Voll
zugsgeschehen berichtet werden. Bis 
dahin: Ein Gutes Neues J ahr! 



Das letzte 

Nachruf 

Eine Mutter und ein Vater 
verloren ihren Sohn, 

Eine Schwester 
verlor ihren Bruder, 

\Vir 
verloren einen guten Freund. 

Am Sonntag den 07.01.2001 nahm sich unser Freund 

Stephan Reinke 

im Alter von 33 Jahren das Leben 

Trotz aller Spekulationen über die Umstände seines Todes, spreche 
ich hiermit im Namen aller seiner engsten Freunde. seiner Familie 
unser tiefstes Beileid aus. 
Er war ein Wegbegleiter und immer ein aufhchtiger Mensch. 
Die, die Ihn katmten trauetn um seinen Verlust. Er hat der Verzweife
lung nachgegeben und seinem Leben ein Ende gesetzt 
Sein Platz in unserer Mitte ist nun Leer, doch vergessen werden wir 
Dichnicht 

In tiefer Anteilnahme 

Gott seegne Dich 
Mac" 

" 
Mattbias Schork 

Steffen, Hossa, Andy Dittrich, Micha ,)Highlander", Ossi, Jean, 
Lutze, Manne, Matte, Bürgermeister, Rolli. Muck, Hakan, Mario. 
Herbie, Mikie Liebenau, Ivo. Boris, Chris, Themas S .. Tommy, 
Linne, Pinky, Mason. Dodo, R. Teske 
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